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1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Planungsanlass 

Der Kreis Herzogtum Lauenburg nimmt nach den Bestimmungen des Brandschutzge-

setzes die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes 

und der technischen Hilfe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Für die Durch-

führung dieser hoheitlichen Aufgabe ist zentral im Kreis Herzogtum Lauenburg in der 

Gemeinde Elmenhorst, Lankener Weg 26, die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) ver-

ortet. Bei der damaligen Standortwahl zum Bau der FTZ wurde auf die strategische Lage 

im Kreis geachtet. Mit der Gemeinde Elmenhorst ist der Standort optimal im Kreis Her-

zogtum Lauenburg, direkt an der Bundesautobahn BAB A 24 (Richtung Hamburg und 

Berlin) sowie an der Bundesstraße B 207 (Richtung Lübeck über Mölln und Ratzeburg 

sowie nach Wentorf bei Hamburg über Schwarzenbek) gelegen und von allen Wehren 

im Kreis gut erreichbar. 

Für die Wehren seines Zuständigkeitsbereichs hält der Kreis Herzogtum Lauenburg ei-

nen „Löschzug-Gefahrgut“ (LZ-G) zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefähr-

lichen Stoffen und Gütern vor. Zusätzlich zu den Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz 

übernimmt der KFV auch die Prüfung und Wartung der kreiseigenen Katastrophen-

schutzfahrzeuge. Darüber hinaus finden im Lehrgangs- und Ausbildungszentrum regel-

mäßig theoretische sowie praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich 

des Feuerwehrwesens sowie im Katastrophenschutz statt. Zudem ist die Digitalfunkser-

vicestelle des Kreises Herzogtum Lauenburg in den Räumen der FTZ untergebracht. Die 

in der FTZ bereitgestellte Küche dient einerseits zur Versorgung der Lehrgangsteilneh-

menden. Andererseits soll sie aber auch die Versorgung von Einsatzkräften und Be-

troffenen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großschadenslagen und Kata-

strophen unterstützen.  

Aufgrund der aktuellen Weltlage und den sich häufenden Naturkatastrophen wird zurzeit 

der Katastrophenschutz erheblich ausgebaut. Der Bund, das Land Schleswig-Holstein 

sowie der Kreis Herzogtum Lauenburg investieren in eine Vielzahl von Fahrzeugen und 

Materialien, in deren Nutzung das Personal ausgebildet werden muss. Die Unterbrin-

gung der Fahrzeuge und Materialien sowie die Ausbildung des Personals erfolgt insbe-

sondere an der FTZ.  

Auf dem aktuellen Grundstück der FTZ können die gesamten Anforderungen an die jet-

zigen und zukünftigen Aufgaben nicht mehr untergebracht werden. Darüber hinaus at-

testiert ein Gutachten der Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein (HFUK) aus dem Jahr 2018 stellenweise erhebliche Si-

cherheits- und Baumängel in den Bestandsgebäuden sowie in den Verkehrsflächen. Hin-

sichtlich der stetig wachsenden Aufgaben der FTZ sind die vorhandenen Übungsflächen 

für praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nicht mehr ausreichend dimensio-

niert, sodass sich stellenweise die Übungseinheiten gegenseitig in der praktischen Aus-

bildung behindern.  
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Abb. 1: Beschriftung Luftbild Standort FTZ Elmenhorst (Quelle: Geoportal SH) 

Am Standort der FTZ sollen in Teilen der Bestandsgebäude die von der HFUK attestier-

ten Mängel behoben sowie die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien umgesetzt werden. 

Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt dabei auf, dass die neueren Bereiche der 

Gebäudeteile A und der Fahrzeughalle durch eine Modernisierung erhalten bleiben kön-

nen, wodurch nicht nur eine ressourcenschonende Sanierung ermöglicht, sondern auch 

der Flächenbedarf für den Teil-Neubau erheblich reduziert wird. Diese Maßnahme sorgt 

dafür, dass bestehende Strukturen optimal genutzt werden, was eine nachhaltige und 

effiziente Lösung darstellt. Der Gebäudeteil A sowie die Fahrzeughallen werden bau-

technisch saniert und für die zukünftige Nutzung hergerichtet. Die abgängigen Gebäu-

deteile B (Verwaltung / Schulung, Küche / Mensa) sowie der Gebäudeteil D (Wohnun-

gen) werden vollständig zurückgebaut. Die Gebäudeteile C (Schirrmeisterei / Schulung) 

sowie das Schulungszentrum bleiben ohne Umbauten vollständig erhalten. Weiter zielt 

die Machbarkeitsstudie darauf ab, den Teil-Neubau so weit wie möglich nördlich vom 

Bauteil C zu verorten, um den Freiflächenbedarf so gering wie möglich zu halten. 

Mit dem Teil-Neubau sollen die aktuell fehlenden Raumbedarfe im Verwaltungs- und 

Schulungsbereich, des Katastrophenschutzes sowie bei den Stellplätzen der Feuer-

wehrfahrzeuge gedeckt werden. Darüber hinaus sollen die Außenflächen neu strukturiert 
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werden, sodass die praktischen Aus- und Weiterbildungen ungestört und zukunftsorien-

tiert stattfinden können. 

Eine Verlegung des Teil-Neubaus der FTZ in einen Innenbereich einer anderen Stadt 

oder Gemeinde, z.B. Mölln, würde die Verwaltung, die Schulung sowie die Einsatzfahr-

zeuge der FTZ örtlich von der Schirrmeisterei und den Teil-Übungsflächen voneinander 

trennen. Durch den ständigen Transport von Personen, Fahrzeugen und/oder Materia-

lien zwischen den Standorten würden die Sicherheits-, Arbeits- sowie Schulungsabläufe 

erheblich gestört, sodass die Umsetzung der Bestimmungen des Brandschutzgesetzes 

nur mit erheblichem Aufwand gewahrt werden könnte. Darüber hinaus widersprechen 

diese Transporte den Nachhaltigkeits- und ökologischen Aspekten des Kreises Herzog-

tum Lauenburg. 

Standortalternativen in der Gemeinde Elmenhorst 

Bei einer vollständigen Verlegung der FTZ an einen neuen Standort innerhalb der Orts-

lage müssten neben dem eigentlichen Teil-Neubau sämtliche Bestandsgebäude eben-

falls neu errichtet werden, obwohl diese sich in einem guten Zustand befinden. Hierfür 

müsste eine ausreichend große Fläche für alle Gebäude und notwendigen Übungsflä-

chen mit guter Anbindung an das Verkehrswegenetz gefunden werden. Die Neubauten 

der Bestandsgebäude widersprechen dabei ebenfalls den Nachhaltigkeits- und ökologi-

schen Aspekten des Kreises Herzogtum Lauenburg. In beiden Fällen würde sich der 

Lärm der Arbeiten, der Lärm der praktischen Aus- und Fortbildung sowie die Lautstärke 

des Martinshorns bei den nachgeforderten ausrückenden Einheiten direkt in die umlie-

gende (Wohn-)Bebauung verlagern. 

In der Gemeinde Elmenhorst wurden acht potenzielle Flächen in der Gemeinde Elmen-

horst ermittelt. Die Bewertung der einzelnen Flächen ist der Standortalternativenprüfung1 

zu entnehmen.  

Weitere Flächen, z.B. im Gewerbegebiet der Gemeinde, stehen nicht zur Verfügung.  

Nach Abwägung der in der Standortalternativenprüfung näher erläuterten Belange ist die 

Gemeinde zu dem Entschluss gekommen, dass die Erweiterung der FTZ am Bestand-

standort am sinnvollsten erscheint.  

 
1   PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 15. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Elmenhorst. Prüfung von Standortalternativen, Stand: 17.03.2025 
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Abb. 2: Übersicht der betrachteten Standorte innerhalb der Gemeinde Elmenhorst  

Um als Vorhaben des Kreises Herzogtum Lauenburg realisieren zu können, ist zunächst 

die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von rund 5,8 ha und beinhaltet die Flur-

stücke Nr. 113/2, 138/9 und 138/12 sowie teilweise das Flurstück 157/1 jeweils der Flur 

3 der Gemarkung Elmenhorst.  

Begrenzt wird der Plangeltungsbereich durch: 

▪ den Lankener Weg im Süden,  

▪ die Bebauung Lankener Weg 24 und 24 a und den landwirtschaftlichen Weg als Red-

der im Osten, 
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▪ landwirtschaftliche Flächen im Norden und Westen.  

Die genaue Lage des Plangebietes ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

1.3 Grundlage des Verfahrens 

Das Verfahren zur Aufstellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im 

Regelverfahren gemäß § 2 BauGB. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Um-

weltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, 

in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet werden. Diese 

werden im Umweltbericht dargelegt, welcher einen Bestandteil der Begründung darstellt.  

Die Aufstellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfah-

ren mit der . Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde El-

menhorst. 

1.4 Rechtsgrundlagen 

Dem Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes liegen zugrunde:  

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I 

Nr. 348),  

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189), 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), 

▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), 

▪ Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 05.07.2024 (GVOBl. 2024, 504), zuletzt geändert durch Artikel 5 

des Gesetzes vom 13.12.2024 (GVOBl. 2024, 875, 928), 

▪ Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG S-H) vom 

24.02.2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 

30.09.2024 (GVOBl. S. 734). 
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2 Übergeordnete Planungen bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein aus dem 

Jahre 2021 liegt das Plangebiet innerhalb des „Ordnungsraumes“. Außerdem ist das 

Gebiet südlich einer Landesentwicklungsachse dargestellt, welche den Verlauf der im 

Norden Elmenhorsts verlaufenden Bundesautobahn (A24 Hamburg-Berlin) annimmt. 

Der Anschluss an die Autobahn erfolgt nördlich des Plangebietes über die Bundesstraße 

207 (B 207). Der Plangeltungsbereich liegt eingebettet, aber außerhalb, vom Entwick-

lungsraum für Tourismus und Erholung sowie dem Vorbehaltsraum für Natur und Land-

schaft. Das Leistungsnetz Strom (220kV-Trasse) verläuft östlich zum Plangebiet. 

 

Abb. 3: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021 

Die geplante Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Herzogtum 

Lauenburg ist somit mit den Zielen des Landesentwicklungsplanes vereinbar.  

2.2 Regionalplan  

Regionalplan für den Planungsraum I (1998) 

Das Plangebiet liegt westlich und in unmittelbarer Umgebung, aber außerhalb, des Na-

turparkes „Lauenburgische Seen“, sowie dem im Regionalplan 1998 für den Planungs-

raum I dargestellten „Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung“. 

Westlich zum Plangebiet sind „Vorranggebiete für Naturschutz“ sowie ein „regionaler 

Grünzug“ verortet. Der regionale Grünzug überlagert einen großen Teil des Gemeinde-

gebietes der Gemeinde Elmenhorst. Das Plangebiet liegt außerhalb der Nahbereichs-

grenze der nächstgelegenen Unterzentren Schwarzenbek mit Teilfunktionen eines 
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Mittelzentrums, sowie Büchen. Die am nächsten gelegenen Mittelzentren sind Mölln und 

Geestacht. Westlich zum Plangebiet aber innerhalb der administrativen Grenze Elmen-

horsts liegt eine ausgewiesene Fläche für „planerische Gewerbe- und Dienstleisterfunk-

tion“ am Ortsrand der Gemeinde. Hier haben sich diverse Gewerbe sowie die Solarpark 

Elmenhorst GmbH und Co. KG angesiedelt. 

 

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Regionalplan 1998 – Hauptkarte des Planungsraumes I 

Regionalplan Neuaufstellung  

Das Land Schleswig-Holstein stellt derzeit neue Regionalpläne für die drei Planungs-

räume auf. Sie sollen künftig die noch geltenden Regionalpläne für die ehemals fünf 

Planungsräume in Schleswig-Holstein ersetzen. Bevor die Pläne in Kraft treten können, 

werden die Entwürfe zunächst weiter abgestimmt. 

Auch der 2. Entwurf der Regionalplanneuaufstellung stellt nördlich des Plangebietes ei-

nen Regionales Grünzug dar. Weitere konkrete zeichnerische Ziele oder Grundsätze 

werden für das Plangebiet nicht definiert. Die Planung entspricht somit auch den Ziele 

und Grundsätzen der Neuaufstellung des Regionalplanes.  



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

14 

 

Abb. 5: Auszug aus dem 2. Entwurf der Neuaufstellung Regionalplan 

2.3 Landschaftsrahmenplan  

Gemäß den Darstellungen der Karte 1 Blatt 2 des Landschaftsrahmenplans von 2020 ist 

das Plangebiet von einer Vielzahl für den Natur- und Klimaschutz relevanten Gebietszo-

nen und Biotopen umgeben. Westlich zum Plangebiet in unmittelbar Umgebung ist das 

Naturschutzgebiet Lanken verortet. Dieses ist als Gebietstyp Wald dargestellt. Gleich-

zeitig ist das Gebiet westlich zum Gemeindegebiet als ein Schwerpunktbereich für „Ge-

biete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutz- und Biotopverbundsystem“ ge-

kennzeichnet. Vom südlichen Stadtgebiet ausgehend ist die Verbundachse „Elmenhorst 

- Sahms/Groß Pampau“ dargestellt. Gemäß den Darstellungen der Karte 1 Blatt 2 ist 

Elmenhorst von diversen europäischen Vogelschutzgebieten sowie FFH-Gebiete umge-

ben. Dabei ist eine besonders hohe Dichte an europäischen Vogelschutzgebieten und 

FFH-Gebieten westlich des Gemeindegebiets im Forstgutbezirk Sachsenwald, nördlich 

im Wald bei Borstor, sowie im Waldgebiet südlich zu Schwarzenbek, gegeben. Östlich 

des Gemeindegebiets von Elmenhorst lockert sich die Dichte an Vogelschutz- und FFH-

Gebiete auf und die Distanzen zwischen den Gebieten werden größer. Insgesamt 

schwankt die Distanz zwischen dem Plangeltungsbereich und den ausgewiesenen eu-

ropäischen Vogelschutz- und FFH-Gebieten zwischen 5,2 km (EGV Gebietsnr. DE 2428-

492, Sachsenwald) und 11,9 km (EGV Gebietsnr. DE 2530-421, Langenlehsten). Bei 

den FFH-Gebieten schwankz die Distanz zwischen 3,2 km (FFH Gebietsnr. DE 2429-

304, Kiefholz) und 6,62km (FFH Gebietsnr. DE 2529-306, Gülzower Holz).  
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Abb. 6: Darstellung der Karte 1 Blatt 2 des Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III  

aus dem Jahre 2020 

Die Steinau nimmt, aufgrund Ihres besonders hohen Regenerationspotenzial und der 

Ausweisung als Vorrangfließgewässer, eine zunehmende Bedeutung für die Förderung 

des Natur- und Klimaschutz sowie der Biodiversität in der Region ein. Elmenhorst liegt 

nördlich, aber außerhalb, zu einem Trinkwassergewinnungsgebiet, welches in einer Dis-

tanz von ca. 4,2 km südlich zum Plangeltungsbereich verortet ist.   

2.4 Landesweites Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 

Im Umweltportal des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein liegt das Plangebiet außerhalb des Schutzgebiets- und 

Biotopverbundsystems. Westlich zum Plangeltungsbereich ist das Naturschutzgebiet mit 

der Gebietsnummer 203 ausgewiesen. Dieses wird gleichzeitig durch das Biotopver-

bundsystem Nr. 112 überlagert. Im Süden der Gemeinde Elmenhorst ist das Biotopver-

bundsystem „Oberlauf der Steinau“ dargestellt, welches eine zusammenhängende 

Grünverbindung in Richtung Sahms bzw. den Uferbereichen der Steinau, bildet. Gemäß 

§ 21 Absatz 1 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Popu-

lationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten und -ge-

meinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähi-

ger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll zudem zur Verbesserung des Zusam-

menhanges des Netzes Natura 2000 beitragen. Die Auswirkungen der Planung auf die 

Schutzgüter werden im Umweltbericht sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung, welche 

im Rahmen des weiteren Verfahrens erarbeitet wird, erläutert. 
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Abb. 7: Darstellung des Biotopverbundsystem 

(Auszug aus dem Umweltportal, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein) 

 

Abb. 8: Darstellung der Naturschutzgebiete und des Naturparks „Lauenburgische Seen“ 

(Auszug aus dem Umweltportal, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein) 
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2.5 NATURA 2000-Gebiete 

Natura 2000 ist das zusammenhängende ökologische Netz von Schutzgebieten auf Ba-

sis der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Mit diesem europaweiten Verbund von Schutz-

gebieten sollen die natürlichen Lebensräume und gefährdeten wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten in den Mitgliedsländern der Gemeinschaft erhalten werden. 

Alle Natura 2000-Gebiete im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG in Verbin-

dung mit § 4 LNatSchG sind gemäß § 33 Absatz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 24 

LNatSchG allgemein gesetzlich geschützt. Hierdurch sind in den Natura 2000-Gebieten 

des Landes alle Veränderungen und Störungen unzulässig, die zu erheblichen Beein-

trächtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können. 

Das Plangebiet selbst liegt in keinem NATURA 2000-Gebiet.  

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind: 

▪ das FFH- Gebiet DE 2429-304, „Kiefholz“ im Gemeindegebiet Talkau ca. 3,1 km nord-

östlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH- Gebiet DE 2924-301, „Birkenbruch südlich Groß Pampau“ im Gemeinde-

gebiet Müssen ca. 6,6 km südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH- Gebiet DE 2428-393, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,6 km westlich des Plangeltungsbereiches. 

Die nächstgelegenen EGV-Gebiete sind: 

▪ das EGV- Gebiet DE 2428-492, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,3 km westlich sowie südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das EGV- Gebiet DE 2328-491, „Waldgebiete in Lauenburg“ ca. 5,3 km nördlich des 

Plangeltungsbereiches. 

Die geplante Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Herzogtum 

Lauenburg ist für den Erhaltungszustand der o.g. FFH-Gebiete und des EU-Vogel-

schutzgebietes nicht relevant. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

FFH-Gebiete und der EU-Vogelschutzgebiete sowie der Arten durch die geplanten Ver-

änderungen der Habitatausstattung im Plangeltungsbereich ist nicht ableitbar. Denkbare 

Fernwirkungen treten durch die geplante Bebauung auf die Distanz von mehr als 3 km 

nicht in Erscheinung.  
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Abb. 9: Darstellung der Natura2000 Gebiete  

(Auszug aus dem Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein) 

2.6 Landschaftsplan  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Elmenhorst aus dem Jahr 1998 umfasst das ge-

samte Gemeindegebiet und enthält Vorschläge für eine ökologische und gestalterische 

Sicherung und Erhaltung der Landschaft mit dem Ziel, die Landschaft mit ihrem natürli-

chen Potenzial zu entwickeln.  

In der „Bestandskarte“ wird die Bestandsituation der landschaftsprägenden Gegeben-

heiten dargestellt. Für den Plangeltungsbereich werden folgende Darstellungen getätigt: 

▪ Knicks, welche westlich sowie östlich des Plangeltungsbereiches in Richtung Norden 

verlaufen, 

▪ Einzelbäume welche im südlichen Teilbereich des Plangeltungsbereiches entlang des 

Lankener Weges gesetzt sind, 

▪ gemähte Gras-/Ackerfläche westlich des Plangeltungsbereiches 

▪ eine Ackerfläche (Maisfeld) nördlich des Plangeltungsbereiches  

▪ Feldweg (Redder) und Ackerfläche östlich des Plangeltungsbereiches. 

In der Karte „Bewertung Landschaftsbilds“ sind folgende Darstellungen im Kontext des 

Plangeltungsbereiches zu nennen: 

▪ der Schlauchturm und die Antenne der bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrale 

sind als sichtbares Bauwerk und als zu erhaltendes Ortsbild bzw. Kulturdenkmal dar-

gestellt, 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

19 

▪ Mangelnde Ortsrandbildung / gestörter Übergang zur freien Landwirtschaft nördlich 

des Plangeltungsbereiches 

▪ die Einzelbäume entlang des Lankener Weges sind für das Landschaftsbild als be-

sonders wertgebende Einzelstruktur dargestellt. 

Die Karte „Biotoppotential“ stellt folgende Darstellungen im Kontext des Plangeltungsbe-

reiches zusammen: 

▪ Der Plangeltungsbereich wird, zur Einordnung der vorkommenden Biotoptypen, mit 

dem Prädikat „sehr geringe Wertigkeit“ der Wertstufen dargestellt, 

▪ Die südlich des Plangebietes gelegene Freifläche ist mit dem Prädikat „Hochwertig“ 

der Wertstufen dargestellt, 

▪ Die Knickbewertung der den Planbereich einrahmenden Knicks, sind mit den Prädi-

katen „weniger Wertvoll“ für die nördlich und südlichen Teilabschnitte des westlich 

verlaufenden Knicks und der Wertstufe 3 dargestellt. Sämtliche weiteren Knicks sowie 

Knickabschnitte des Plangeltungsbereiches sind mit dem Prädikat „mittlere Wertig-

keit“ und der Wertstufe 2 dargestellt. 

 

Abb. 10: Ausschnitt aus dem Entwicklungsplan des Landschaftsplanes der Gemeinde Elmenhorst  

2.7 Flächennutzungsplan  

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet entsprechend seiner 

tatsächlichen Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feu-

erwehr und als Grünfläche dar. Die Flächen nördlich des derzeitigen Standortes der Feu-

erwehrtechnischen Zentrale sind als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
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Abb. 11: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Elmenhorst  

(Ursprungsplan inkl. Änderungen) 

2.8 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Bebauungspläne  

Für den Geltungsbereich der geplanten 15. Änderung des Flächennutzungsplanes gel-

ten die Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 3 „Kreisfeuerwehrzentrale“ mit Rechts-

kraft aus dem Jahre 1992 und die Festsetzungen dessen 1. Änderung mit Rechtskraft 

aus dem Jahre 2013.  

Der Bebauungsplan Nr. 3 setzt die Fläche innerhalb seines Geltungsbereiches im Süd-

osten sowie für den mittleren Bereich als Flächen des Gemeinbedarfs mit der Zweckbe-

stimmung „Feuerwehr“ fest. Südöstlich wird ein Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 

als Dorfgebiet (MD) dargestellt. Nördlich der Bereiche für den Gemeinbedarf stellt der 

Ursprungsplan eine Grünfläche als Übungsplatz sowie Ausgleichfläche dar.  

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 wurde die planungsrechtliche Grundlage 

zur ersten Erweiterung des Standortes der Feuerwehtechnischen Zentrale geschaffen. 

Dabei ist ein Gebäude für Schulungszwecke nördlich der Bebauung am Lankener Weg 

errichtet worden.  

Mit Beschluss vom 27.06.2024 hat die Gemeindevertretung Elmenhorst die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 15 beschlossen. Dieses Bauleitverfahren soll die planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines Wohnbaugebietes westlich angren-

zend zum Plangeltungsbereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 schaffen. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 05.02.2026 wurde der Sat-

zungsbeschluss für dieses Verfahren beschlossen. Die Rechtskraft erfolgt durch 
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Bekanntmachung nach Genehmigung der zugehörigen Änderung des Flächennutzungs-

planes.  

3 Bestandssituation 

3.1 Städtebauliche Situation 

Innerhalb des Plangebietes  

Das Plangebiet umfasst den Betriebs- und Ausbildungsstandort der Feuerwehrtechni-

schen Zentrale und eine landwirtschaftlich genutzte Fläche (ehem. Maisfeld). Dabei 

grenzt das Plangebiet den Innen- zum Außenbereich ab. 

Städtebaulich tritt die Feuerwehrtechnischen Zentrale in ihrer Außenwirkung zurück und 

öffnet sich in der Tiefe des Grundstückes, welches durch verschiedenen Knicks einge-

bettet ist. Der Schlauchturm prägt als Dominante das Ortsbild der Standortes maßgeb-

lich mit und ist bereits aus der Ferne zu sehen.  

Außerhalb des Plangebietes  

Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Umgebung zur Freiwilligen Feuerwehr Elmenhorst. 

Beide Orte werden über die Alte Dorfstraße und den Lankener Weg erschlossen.  

Südlich und östlich angrenzend zum Plangeltungsbereich befindet sich eine ortstypische 

Bebauung aus Einfamilienhäuser sowie eine große Grünfläche, welche zurzeit zur Be-

weidung von Rindern genutzt wird. Die Mehrzweckhalle des S.I.G. Elmenhorst und Um-

gebung e.V. befindet sich in 350 m Entfernung. Westlich schließen landwirtschaftliche 

Flächen an. In diesem Bereich befindet sich der Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde 

Elmenhorst in Aufstellung, welcher die planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung 

eines Wohngebietes bilden soll.  

3.2 Verkehrliche Erschließung 

MIV- Motorisierter Individualverkehr 

Das Plangebiet wird derzeit über die Zufahrt am westlichen Rand des Plangebietes er-

schlossen. Hierüber findet die Anbindung an den Lankener Weg statt. Der Lankener Weg 

weist eine gepflasterte Fahrbahn mit einer Breite von rd. 6,2 m auf. Die Ecksituation auf 

Höhe der Einfahrt zur Feuerwehrtechnischen Zentrale ist asphaltiert. Über den Lankener 

Weg ist die Kreisfeuerwehrzentrale an die Bundesstraße B 207 und über diese an die 

Bundesautobahn BAB A 24 angeschlossen.  

Fuß- und Radwege 

Der Lankener Weg weist neben der gepflasterten Fahrbahn (Verbundsteinpflasterung) 

einen Fußgängerweg auf der südlichen Straßenseite mit Absenkungen für die Grund-

stücksauffahrten auf. In der Ortslage der feuerwehrtechnischen Zentrale gibt keinen aus-

gewiesenen Radweg. Durch die straßenbegleitenden Wege der B 207 knüpft Elmen-

horst an das überörtliche Radwegenetz an. 



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

22 

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr 

Als Feuerwehrtechnische Zentrale und Standort für Ausbildungs- oder Fortbildungszwe-

cke ist mit Besucherverkehr zu rechnen. Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe der 

Bushaltestelle „Lankener Weg“ und ist mit dem Bus 8832 (Müssen - Büchen) sowie dem 

Bus 8835 (Schwarzenbek - Müssen) erreichbar.  

Weitere Bushaltestellen befinden sich entlang der Bundesstraße.  

Ruhender Verkehr 

Das Plangebiet ist bereits heute der Standort der Feuerwehrtechnischen Zentrale des 

Kreises. Der Standort verfügt über Stellplätze für die Mitarbeitenden und Einsatzkräfte 

der Feuerwehrzentrale sowie für die Schulungsteilnehmern:innen.  

3.3 Natur und Umwelt 

3.3.1 Vegetationsbestand 

Zur Beschreibung der Biotop- und Nutzungsstruktur erfolgte im Oktober 2024 eine Be-

standsaufnahme2. Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung wurde auf der Grundlage 

der aktuellen Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-

che Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel 

für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypenschlüssel und 

Standardliste Biotoptypen; Stand: August 2024) durchgeführt. Die Ergebnisse der Kar-

tierung sind im Plan „Biotop- und Nutzungstypenkartierung“ dargestellt.  

Die Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen stellt eine aktuelle Bestandser-

fassung der Vegetation im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes und in seinen 

Randbereichen (Untersuchungsgebiet) dar. Dabei bildet die Bestandsaufnahme eine 

Grundlage für die Beurteilung der naturschutzfachlichen Wertigkeit der betroffenen Flä-

chen und Strukturen.  

Im Plangeltungsbereich sind Biotoptypen der Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen 

sowie Ackerflächen und Knicks vorhanden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches sind intensiv genutzte Ackerflächen vor-

handen, die in den Biotoptyp Intensivacker (AAy) einzuordnen sind.  

Weitere Ackerflächen befinden sich westlich und östlich des Plangeltungsbereiches. 

Südwestlich des Plangeltungsbereiches war ein kleiner Teil der dort vorhandenen Acker-

fläche als Ackerstilllegung mit Leguminoseneinsaat (AAb) ausgeprägt. Grünlandflä-

chen befinden sich östlich und südlich des Plangeltungsbereiches, wo artenarmes bis 

mäßig artenarmes Grünland (GYy) vorhanden ist, das offensichtlich im Regelfall be-

weidet wird. Östlich des Plangeltungsbereiches befindet sich im Anschluss an die Grün-

landflächen eine Grünlandfläche mit Obstbäumen, die als sonstige Streuobstwiese 

 
2  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 3, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 17.03.2025 
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(ZOy) einzuordnen ist. Nördlich des Plangeltungsbereiches, ist auf einem schmalen 

Streifen Grünlandvegetation relativ trockener Standorte ausgebildet, die augenschein-

lich gemäht wird. In der landesweiten Biotopkartierung ist dieser durch trockenheitser-

tragende Gräser sowie Magerkeitszeiger geprägte Bestand als mesophile Flachland-

mähwiese (GMt) eingeordnet und gehört zu den gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG in 

Verbindung mit § 31 Abs. 1 Nr. 6 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Gewässer 

Die einzigen Gewässer innerhalb des Plangeltungsbereiches sind die beiden im nördli-

chen Randbereich des Grundstückes der Feuerwehrtechnischen Zentrale gelegenen 

Löschwasserteiche (FXy). Diese weisen in den vorherrschenden Flachuferbereichen 

eine Kiesabdeckung auf und im südlichen Uferbereich, wo die Wasserentnahme erfolgt, 

eine steile Uferkante mit einer massiven Uferbefestigung (SFm) in Form einer Spund-

wand.  

In den flacher geneigten Uferbereichen befinden sich aufgrund der schwankenden Was-

serstände lückige Vegetationsbestände wechselfeuchter Standorte mit Arten. In den Ge-

wässern selbst befindet sich keine bzw. nur spärliche Vegetation. 

Ruderalfluren 

Ruderalvegetation ist innerhalb des Plangeltungsbereiches und in der näheren Umge-

bung nur am Rand von Straßen und Wegen vorhanden. Es handelt sich in der Regel um 

Mischbestände aus ruderalen Gras- und Staudenfluren (RHg/RHm), die sich aus weit 

verbreiteten Gräsern und Kräutern zusammensetzen und gelegentlich gemäht werden. 

Gehölzbestände 

Im Plangeltungsbereich und in der näheren Umgebung sind verschiedene Gehölzbe-

stände und Einzelgehölze vorhanden. 

Am westlichen und östlichen Rand bilden typische Knicks (HWy) die Abgrenzung.  

Der westliche Knick weist eine zwei bis mehrreihige, dichte Gehölzvegetation auf einem 

flachen Wall auf. Außerdem sind Überhälter vorhanden. Einige der Bäume bestimmen 

aufgrund ihrer ausladenden Kronen das Erscheinungsbild des Knicks. Nach Norden 

schließt ein weiterer Knick an, der ebenfalls einen dichten Gehölzbestand, aber keine 

Überhälter aufweist. 

Auch der Knick an der östlichen Grenze des Plangebietes ist durch eine dichte Gehölz-

vegetation geprägt. Diese wächst 3-reihig auf einem annähernd stabilen Wall. Kurz vor 

der nordöstlichen Grundstücksgrenze ist eine ältere Eiche vorhanden. Am südlichen 

Knickanfang steht eine Hainbuche mittleren Alters. Jüngere Überhälter sind in mittleren 

Abschnitt vorhanden. Nach Norden grenzt ein weiterer Knick an. Auch hier ist der Ge-

hölzbestand dicht ausgeprägt, weist jedoch keine Überhälter auf.  

Am nördlichen Rand des derzeitigen Standortes der Feuerwehrtechnischen Zentrale ist 

ebenfalls ein Knick vorhanden. Dieser weist einen dichten mehrreihigen Gehölzbestand 

auf einem stabilen Wall auf. Die Überhälter in diesem Knick sind noch relativ jung, da 
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der Knick offensichtlich nicht zu den Bestandteilen des historischen Knicknetzes gehört, 

sondern erst später angelegt wurde.  

Weitere Knicks unterschiedlicher Ausprägung befinden sich in der Umgebung des Plan-

geltungsbereiches, darunter auch einzelne durchgewachsene Knicks (HWb) und ein 

Knick am Waldrand (HWw), der ganz im Norden den Rand eines Feldgehölzes bildet. 

Dieser weist ebenfalls durchgewachsene Gehölze auf und ist kaum noch als Knick er-

kennbar. Die typischen Knicks in der Umgebung des Plangeltungsbereiches enthalten 

meist keine Überhälter. Der Pflegezustand der Knicks ist unterschiedlich. Während ei-

nige Knicks eine dichte mehrreihige Vegetation auf stabilen bis mäßig degradierten Wäl-

len aufweisen, wie z.B. die Knicks entlang des auf der Ostseite des Plangeltungsberei-

ches verlaufenden Feldweges oder südlich des Plangebietes, gibt es auch Knicks mit 

lückiger oder spärlicher Gehölzvegetation, z.B. im Norden und Nordwesten. 

Im Nordosten befindet sich angrenzend ein Feldgehölz (HGy). Hinter dem Feldgehölz 

erstreckt sich ein breiter, auf einem breiten und mehrere Meter hohen Wall angelegten 

Gehölzstreifen, in dem ebenfalls Baumarten vorherrschen und der auch als Feldgehölz 

einzuordnen ist. 

Weitere Gehölzbestände sowie diverse Einzelbäume befinden sich innerhalb des Plan-

geltungsbereiches (vgl. Beschreibung der Biotope der Siedlungsflächen/Grünflächen, 

siehe unten). 

Biotope der Siedlungsflächen / Grünflächen 

Bei den Vegetationsbeständen auf dem Grundstück der Feuerwehrtechnischen Zentrale 

handelt es sich überwiegend um intensiv gepflegte Grünflächen. Strukturarme und ar-

tenarme bis mäßig artenreiche Rasenflächen (SGr) überwiegen.  

Kleinflächig sind auf dem Grundstück auch Beete mit urbanen Ziergehölzen und/oder 

Stauden vorhanden, die in den Biotoptyp urbanes Ziergehölz und Staudenbeet (SGs) 

einzuordnen sind. Diese befinden sich meist direkt an Gebäuden oder im Bereich der 

Stellplätze. Vereinzelt sind im engeren Umfeld der Gebäude auch kleine Bestände von 

urbanen Gehölzen mit Nadelgehölzen (SGn), urbane Gebüsche mit heimischen Ar-

ten (SGg) oder urbane Gebüsche mit gebietsfremden Arten (SGf) vorhanden. 

Die Einzelbäume auf dem Grundstück der Feuerwehrtechnischen Zentrale stehen zum 

Teil in Gruppen, zum Teil einzeln und zum Teil als Überhälter in den randlichen Knicks. 

Einzelbäume im eigentlichen Sinne gibt es im Plangeltungsbereich nur vereinzelt.  

Die Überhälter in den randlichen Knicks konzentrieren sich auf den westlichen Knick, in 

dem im mittleren Abschnitt, westlich bzw. südwestlich der Schirrmeisterei mehrere alte, 

augenscheinlich in gutem Zustand befindliche Eichen vorhanden sind. Auch im südli-

chen Abschnitt des Knicks sind Überhälter vorhanden, die jedoch noch jünger sind. Im 

östlichen Knick sind weitere Überhälter vorhanden. Im nördlichen Randknick des Grund-

stücks sind nur einzelne jüngere Überhälter vertreten, die noch nicht als Einzelbäume in 

Erscheinung treten. 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

25 

Im südöstlichen Teil des Untersuchungsgebietes (außerhalb des Plangeltungsberei-

ches) sind drei Privatgrundstücke mit Einzelhausbebauung (SBe) und Hausgärten mit 

einfacher Struktur und geringem Laubholzanteil (SGo) vorhanden. In diesen Gärten 

befinden sich ebenfalls einzelne Bäume, darunter Obstbäume und Ziergehölze. 

Biotope der Verkehrsflächen / befestigte Flächen 

Im Plangeltungsbereich sind rund um die Gebäude großflächig befestigte Flächen vor-

handen. Diese überwiegend mit Betonpflaster befestigten Flächen umfassen Zufahrten, 

Stellplätze, Anlieferbereich, den Zugang zur Geschäftsstelle und alle befahrbaren Flä-

chen. Die Flächen sind als vollversiegelt einzustufen und gehören genau wie die Stra-

ßenfahrbahn des Lankener Weges und die Fahrbahnen der einmündenden Straßen 

(Alte Dorfstraße, Blöckenredder und östlicher Wirtschaftsweg) in den Biotoptyp vollver-

siegelte Straße/Weg/Fläche (SVs). 

Teilversiegelte Wege oder Flächen (SVt) nehmen einen deutlich geringeren Anteil ein. 

Zu nennen sind hier eine mit Rasengittersteinen befestigte Umfahrt nördlich des nord-

westlichen Gebäudetrakts mit der Digitalfunk-Servicestelle und den dort gelegenen Räu-

men bzw. Lehrsälen für Ausbildungszwecke sowie befestigte Seitenstreifen nördlich des 

Lankener Weges, d.h. außerhalb des FTZ-Grundstücks.  

Nördlich des Tagungsgebäudes ist auf dem FTZ-Grundstück ein kurzer Abschnitt eines 

Bahngleises mit Schotterbett (SVb) angelegt worden, der weiterhin mit Oberleitungs-

masten und einer Fahrstromleitung ausgestattet ist. Ein noch kürzeres Gleisteilstück be-

findet sich nordöstlich des genannten Gleisabschnittes im östlichen Randbereich des 

Grundstücks.  

Der am östlichen Rand des Plangeltungsbereich verlaufende Wirtschaftsweg, der in sei-

nem südlichen Abschnitt eine vollversiegelte Fahrbahn aufweist, ist etwa ab Höhe des 

Tagungsgebäudes als Spurplattenweg (SVp) ausgebildet, der zwischen den beiden 

vollversiegelten Spurbahnen einen rasenartig gepflegten Grünstreifen aufweist.  

Bewertung 

Abgesehen von den randlichen Knicks sind im Plangeltungsbereich keine gesetzlich ge-

schützten Biotope vorhanden.  

Die Knicks sowie ältere Einzelbäume, darunter vor allem die im westlichen Randknick 

stehenden Eichen und die nördliche Buche, die eine mittlere Bedeutung aufweisen, ge-

hören zu den Biotoptypen bzw. Einzelelementen mit der höchsten Bedeutung im Bereich 

des Plangebietes. Für die Umgebung sind die im Norden gelegenen Feldgehölze, die 

vorgelagerte magere Flachlandmähwiese und eine östlich des Plangeltungsbereiches 

gelegene Obstwiese hervorzuheben, weiterhin die Knicks. Biotoptypen mit einem sehr 

hohen oder hohen Biotopwert kommen im gesamten Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im Untersuchungsgebiet 

ebenfalls nicht vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten ist ein Vorkom-

men im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen. 
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3.3.2 Topografie 

Das Gelände des Plangeltungsbereiches ist weitestgehend eben und fällt nur sehr leicht 

von Süden nach Norden von 49,40 m ü.NHN im Zufahrtsbereich des Lankener Weges 

auf ca. 48,8 m ü.NHN im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches ab. 

3.3.3 Altlasten 

Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen vorhanden.  

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung erfolgte die Erarbeitung eines Geotech-

nischen Gutachtens3. Der Baugrund wurde am 04.11.2024 mittels insgesamt 11 Klein-

rammbohrungen mit Tiefen von t = 6,0 m unter Gelände erkundet. Die entnommenen 

Bodenproben wurden nachfolgend untersucht4. Die Bodenmischproben MP1 bis MP3 

wurden aus den im Rahmen der Baugrundaufschlüsse gewonnenen Bodenproben 

(siehe 3.3.4) zusammengestellt.  

Der aufgefüllte Oberboden (Mutterboden) der Mischprobe MP1 weist einen erhöhten 

TOC-Gehalt3 im Feststoff auf (1,5 Masse-% TM), der ebenso wie der erhöhte Glühver-

lust (3, 1 Masse-% TM) auf den natürlichen geogenen Anteil organischer Substanz (Hu-

mus, Wurzelreste) zurückzuführen ist. Demnach ist der Boden, sofern er entsorgt wird, 

als 21- / DK1-Material einzustufen. 

Alle Übrigen untersuchten (Schadstoff-)Parameter halten die LAGA-20-Werte / DK0-

Werte der Deponieverordnung ein, der Boden ist als unbelastet zu bewerten. Es wird 

empfohlen, für die MP1 auch den AT4-Test und Brennwert Ho zu untersuchen. Sofern 

diese unauffällig sind (< Nachweisgrenze bzw. AT4: <= 5 mg O2/g TS und HO <= 6.000 

kJ/kg), kann der Oberboden als LAGA-21- / DK0-Material entsorgt werden. Alternativ 

kann der humose Oberboden abgeschoben, auf dem Grundstück seitlich gelagert, vor 

Verwehungen / Ausspülung geschützt und nach Abschluss der Bauarbeiten als durch-

wurzelbare Bodenschicht vor Ort wieder eingebaut werden. 

Der aufgefüllte Oberboden (Mutterboden) mit Beimengungen von Rotsehlacke der 

Mischprobe MP2 weist einen erhöhten TOC-Gehalt4 im Feststoff auf (1,3 Masse-% TM), 

der ebenso wie der Glühverlust (2, 7 Masse-% TM) auf den natürlichen geogenen Anteil 

organischer Substanz (Humus, Wurzelreste) zurückzuführen ist. Des Weiteren weist das 

Material einen geringfügig erhöhten Kupfer-Gehalt von 22 mg/kg TS auf. Demnach ist 

der Boden, sofern er entsorgt wird, als Z1- / DK0-Material einzustufen. 

Alle übrigen untersuchten (Schadstoff-)Parameter halten die LAGA-20-Werte / DK0-

Werte der Deponieverordnung ein. 

 
3  Eickhoff und Partner mbB: Neubau FTZ Elmenhorst, Lankener Weg 26, 21493 Elmenhorst, 1. Bereich 

vom 06.12.2024, Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, Stand: 06.12.2024 

4  Büro für Geologie und Umwelt, Ingenieurgesellschaft Kruse & Co mbH: BV FTZ Elmenhorst, Lankener 

Weg 26, 21493 Elmenhorst, abfallrechtliche Einstufung von Bodenmischproben, Stand: 17.12.2024 



PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH  

27 

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde kann u. U. auch der humose Oberboden 

mit Beimengungen von Rotsehlacke nach Abschluss der Bauarbeiten als durchwurzel-

bare Bodenschicht vor Ort wieder eingebaut werden. 

Der Geschiebelehm sowie die als aufgefüllte bzw. nicht eindeutig als gewachsen einzu-

stufenden Sande der Mischprobe MP3 weisen keine Überschreitungen der LAGA-Zu-

ordnungswerte Z0 / DK0-Werte der Deponieverordnung auf und sind als unbelastet zu 

bewerten. 

Mischprobenzusammenstellung 

 

3.3.4 Boden / Wasser 

Das Plangebiet ist derzeit bereits zu großen Teilen durch die Gebäudesubstanz, die Ne-

bengebäude und die Wegeflächen voll- und teilversiegelt.  

Die nördlichen Erweiterungsflächen sind derzeit als landwirtschaftliche Flächen genutzt 

und dementsprechend offen.  

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung erfolgte die Erarbeitung eines Geotech-

nischen Gutachtens5. Der Baugrund wurde am 04.11.2024 mittels insgesamt 11 Klein-

rammbohrungen mit Tiefen von t = 6,0 m unter Gelände erkundet. Die Ergebnisse sind 

im Detail dem Gutachten zu entnehmen.  

 
5  Eickhoff und Partner mbB: Neubau FTZ Elmenhorst, Lankener Weg 26, 21493 Elmenhorst, 1. Bereich 

vom 06.12.2024, Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, Stand: 06.12.2024 
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Abb. 12: Lageplan der Baugrundaufschlüsse  

Hochbaubereich FTZ und neuer Löschwasserteich / nördliche Verkehrsflächen 

Zunächst steht eine allgemein ca. d = 0,5 m dicke Auffüllung aus Oberboden (BS1 - BS6) 

und humosen Sanden mit Beimengungen aus Rotschlacke (BS7 und BS8) an.  

Außer bei BS4 und BS5 folgen bis in Tiefen von 0,7 (BS 7) ≤ t ≤ 2,4 (BS8) [m] unter 

Gelände Sande unterschiedlicher Kornzusammensetzung mit schwach schluffigen bis 

schluffigen Beimengungen sowie bereichsweise humosen Schlieren, die aufgrund ihrer 

Zusammensetzung ggf. noch aufgefüllt und/oder zumindest umgelagert sein können.  

Anschließend steht dann bis in Tiefen von 2,2 (BS2) ≤ t ≤ 3,8 (BS8) [m] unter Gelände 

bindiger Boden aus Geschiebelehm in steifer Konsistenz an, der bereichsweise hohe 

Sandanteile (magerer Geschiebelehm) sowie eingelagerte Sandstreifen/-lagen enthält.  
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Bis zu den Endteufen von t = 6,0 m unter Gelände folgen dann Sande unterschiedlicher 

Korn-zusammensetzung. Nur bei BS 2 wurde ab einer Tiefe von t = 5,8 m unter Gelände 

bis zur Endteufe bindiger Boden aus Geschiebemergel angetroffen.  

Bestandsgrundstück / südliche Verkehrsflächen  

Unterhalb der Oberflächenbefestigung aus Betonpflaster und Magerbeton bei BS10 bzw. 

einer d = 0,6 m dicken Oberbodenauffüllung bei BS 9 + BS 11 wurden bis in eine Tiefe 

von 0,9 (BS10 ≤ t ≤ 1,0 (BS9 + BS10) [m] unter Gelände Sande unterschiedlicher Korn-

zusammensetzung mit schwach schluffigen Beimengungen angetroffen, die aufgrund 

ihrer Zusammensetzung ggf. noch aufgefüllt und/oder zumindest umgelagert sein kön-

nen.  

Anschließend steht dann bis in Tiefen von 3,0 (BS 11) ≤ t ≤ 4,1 (BS 9 + BS 10) [m] unter 

Gelände bindiger Boden aus Geschiebelehm in steifer und lokal auch weicher Konsis-

tenz an, der bereichsweise eingelagerte Sandstreifen/-lagen enthält.  

Bis zu den Endteufen von t = 6,0 m unter Gelände folgen dann Sande unterschiedlicher 

Kornzusammensetzung. 

Wasserstände  

Die Wasserstände wurden während der Ausführung und nach Beendigung der Klein-

rammbohrungen gemessen. Wasser wurde in einer Tiefe von 3,2 bis 4,7 m unter Ge-

lände angetroffen. Bei den gemessenen Wasserständen handelt es sich um den echten 

Grundwasserstand, der jedoch in den Bohrlöchern nicht endgültig ausgepegelt gewesen 

sein dürfte. 

Angaben zum möglichen Schwankungsbereich der unterhalb des Geschiebelehms an-

stehenden Grundwasserstände liegen nicht vor. Aufgrund der festgestellten Tiefenlage 

der Grundwasserstände sowie der vollflächigen Überdeckung durch die schwach bis 

sehr schwach durchlässigen bindigen Böden aus Geschiebelehm ist das Grundwasser 

auch unter Berücksichtigung üblicher Schwankungsbereiche von bis zu ca. ± 1,5 m um 

einen statistischen Mittelwert für den nicht unterkellert geplanten Neubau ohne Bedeu-

tung.  

Bei tieferreichenden Eingriffen in den Baugrund (z.B. im Bereich von Leitungsgräben 

oder ggf. dem neuen Löschwasserteich) ist zu berücksichtigen, dass das Grundwasser 

an der Unterfläche des Geschiebelehms mit einer gewissen Druckhöhe gespannt anste-

hen kann. In Abhängigkeit von der planmäßigen Aushubtiefen wird u.U. eine Betrach-

tung der Auftriebssicherheit von Aushubsohlen erforderlich.  

Sofern auf dem Grundstück nicht schon entsprechende Anlagen vorhanden sind, wird 

diesbezüglich bei Bedarf die Herstellung eines Grundwassermesspegels, der unterhalb 

der Geschiebelehmschichten zu verfiltern ist, empfohlen. Hier können dann ausgepe-

gelte Grundwasserstände ermittelt werden.  

Der Bemessungswasserstand für Grundwasser kann bei NHN + 46,8 m angenommen 

werden. 
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Aufstauendes Sicker- und Schichtenwasser:  

Unabhängig vom Grundwasser können sich auf den oberflächennah anstehenden bin-

digen Bodenschichten aus Geschiebelehm örtlich und zeitweilig niederschlagsabhängig 

Stauwasser-stände in Höhe von ggf. mehreren Dezimetern einstellen, sofern der Was-

serstand nicht durch den Einbau einer Dränanlage begrenzt wird oder das Wasser seit-

lich in tieferliegende Geländebereiche abfließen kann. 

Versickerungsfähigkeit  

Die oberflächennah anstehenden bindigen Bodenschichten aus Geschiebelehm sind für 

eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht ausreichend durchlässig.  

Die unterhalb des Geschiebelehms anstehenden Sande erfüllen zwar grundsätzlich die 

versickerungsrelevanten Anforderungen nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138, sind aber 

bereits teilweise wassergesättigt.  

Aufgrund der geringen Mächtigkeit der Sandüberdeckung des Geschiebelehms ist hier 

allenfalls eine Schachtversickerung in den Sanden unterhalb des Geschiebelehms denk-

bar, sofern dies aufgrund der anstehenden Grundwasserstände zulässig ist. Bei Bedarf 

ist die Zulässigkeit einer Schachtversickerung mit der zuständigen Behörde abzuklären. 

3.3.5 Natur- und Artenschutz 

3.3.5.1 Gesetzlich geschützte Biotope 

Der Plangeltungsbereich wird durch Knickabschnitte eingefasst. Knicks sind gemäß § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt sind Weitere gesetzlich geschützte Biotope 

kommen im Plangeltungsbereich nicht vor.  

3.3.5.2 Artenschutz 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt die Erarbeitung eines Arten-

schutzgutachtens6.  

Aufgrund der erheblichen Knickbestandes ist die Betroffenheit der Haselmaus abzulei-

ten. Zur Beurteilung erfolgte zunächst eine artbezogene Kartierung zur Bestandsermitt-

lung. Der Umfang der Kartierungen wurde kreisintern abgestimmt. Es wurden insgesamt 

70 Nesttubes in einem Abstand von 20 m zueinander im Gelände ausgebracht und dann 

monatlich kontrolliert. 

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurde zur Ermittlung des weiteren 

faunistischen Bestandes eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählte Arten 

(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen aktu-

ellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen 

Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es werden 

insbesondere die in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen 

 
6  BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Elmenhorst, Bebauungsplan Nr. 3, Artenschutzprüfung, Stand: 

30.03.2026 
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Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrachtet, aber auch weitere 

national oder nicht geschützte Arten(-gruppen).  

Die hier potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und eigenen Kar-

tierungen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ih-

rer Vernetzung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkom-

mende Fauna gezogen. 

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Die Abfrage des Artkatasters des Landesamtes für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) aus 

Dezember 2025 zeigt, dass Fledermäuse, Haselmaus, Grüne Mosaikjungfer, Laub-

frosch, Wiesenweihe sowie national geschützte Amphibien, Reptilien und Säugetiere im 

Umkreis von 2 km zur Planungsfläche vorkommen. Außerhalb des 2-km-Radius kom-

men weitere nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Arten vor, wie die Kamm-

molch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte und Fischotter, sowie weitere national geschützte 

Amphibien, Reptilien und Säugetiere. 

Fledermäuse 

Als nachtaktive und insektenfressende Tiere schlafen Fledermäuse tagsüber sowie in 

der kalten Jahreszeit in Höhlen und nutzen dafür u.a. kleinste Spalten in Gehölzen, Holz-

stapeln oder Gebäuden als Quartiere. Ein ausschlaggebendes Kriterium ist dabei die 

Abwesenheit von künstlicher Erleuchtung am Quartiereingang. 

Ausreichend Nahrung finden Fledermäuse z.B. zwischen Gehölzbeständen und Wald, 

über insektenreichem Offenland und Gärten sowie über Wasserflächen, wobei die ver-

schiedenen Arten unterschiedliche Jagdverhalten aufweisen. Für die Flüssigkeitsauf-

nahme fliegen die Tiere tief über Gewässer und trinken während des Fluges. Um zwi-

schen Quartier und Jagdhabitat zu wechseln, nutzen viele Arten bestimmte Flugrouten. 

Kleinfledermäuse fliegen und jagen dabei hauptsächlich strukturgebunden, z.B. Baum-

reihen und Saumstrukturen. Dabei gibt es artspezifische Schwellenwerte für die Rele-

vanz einer solchen Route. 

Größere Arten jagen auch im Offenland und fliegen z.T. in größerer Höhe (Baumkronen-

höhe ca. 30 m) und flugroutenunabhängig in ihre Jagdgebiete wie die Abendseglerarten. 

Kronenbereiche von Gehölzen, Altholzbestände, Gewässer und sind in der Regel be-

sonders insekten-reich und damit wichtige Nahrungshabitate. Waldbewohnende Arten 

sind sehr lichtempfindlich, während andere z.T. durch Lichtkegel angezogene Insekten 

aktiv bejagen, bis dieses kurzweilige Überangebot an Nahrung aufgrund des Staubsau-

gereffekts nicht mehr vorhanden ist. 

Auf dem Feuerwehrgelände befinden sich sowohl Gebäudenischen als auch kleine 

Baumhöhlen, welche von verschiedenen Fledermausarten als Tagesquartiere genutzt 

werden können. In den Gebäudenischen wurden keine Hinweise gefunden, die auf Wo-

chenstuben hindeuten. In den Bäumen mit einem Stammdurchmesser größer als 30 cm 

sind durchaus Wochenstuben zu vermuten. Auch Winterquartiere sind in den Baumhöh-

len mit Stammdurchmesser größer als 30 cm möglich. 
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Über den Vegetationsflächen (v.a. in Kronenbereichen von Knicks), in den Lichtkegeln 

der bebauten Flächen und über den Löschteichen können Fledermäuse nach Nahrung 

jagen. Die ausgeprägten Knickstrukturen, welche die Planungsfläche umgeben, dienen 

als Flugkorridore für strukturgebundene Fledermausarten. Die Planungsfläche eignet 

sich somit für Fledermäuse, welche Siedlungs-, Offenland- und Wasserbereiche nutzen. 

Nördlich angrenzend an das Planungsgebiet kommen breitere Gehölzstrukturen vor, 

welche zu größeren zusammenhängenden Waldgebieten leiten. Hier können zusätzlich 

zu den im Planungsgebiet genannten Arten auch weitere Fledermausarten der Wälder 

vorkommen. Die umliegenden Knicks, landwirtschaftlichen Flächen und Wohnbebauun-

gen können von den auch im Plangebiet vorkommenden genannten Arten als Jagdha-

bitat, Flugstraße, Sommer- und Winterquartier genutzt werden. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV der FFH-RL 

Der Fischotter kommt gemäß des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND) und Artkatasterabfrage in ei-

nem Umkreis von 3 km zum Planungsgebiet vor. Aufgrund fehlender geeigneter Lebens-

raumstrukturen im Planungsgebiet (inkl. Wirkbereich) ist das Vorkommen des Fischot-

ters hier auszuschließen. 

Es liegen inzwischen Wolfnachweise gemäß LfU für den Kreis Herzogtum-Lauenburg 

vor. Ein gelegentliches Vorkommen von Wölfen als Nahrungsgäste kann daher auch in 

der Flächeninanspruchnahme nicht ausgeschlossen werden. 

Die Haselmaus wurde mittels Ausbringung von 70 Nesttubes von April bis Oktober 2025 

im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Es gelangen Nest-, Individuen- und Reproduk-

tionsnachweise. Am 27.10.2025 wurden vier adulte Haselmäuse an einem Tag nachge-

wiesen, wodurch sich vier Reviere im Untersuchungsraum ableiten lassen. Die Habitat-

eignung wurde gemäß Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 

Landes Schleswig-Holstein (LLUR) dahingehend eingeschätzt, dass innerhalb des Plan-

gebiets 700 m Knick gut geeignet, sowie 660 m Knick im Westen des Planungsgebiet 

mäßig geeignet für die Haselmaus sind. Angrenzend an das Planungsgebiet befindet 

sich ein Verbundsystem von gut geeigneten und mäßig geeigneten Knicks für die Hasel-

maus. In den mäßig geeigneten Knicks ergibt sich ein Revieranspruch von 300 m und in 

den gut geeigneten Knicks von 150 m. 

Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes (Birkenmaus, Biber, etc.) ausgeschlossen werden. 

Amphibien und Reptilien 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (MELUND) und der Artkatasterabfrage können 

Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Zauneidechse 

im Betrachtungsraum vorkommen. 

Kammmolch und Laubfrosch finden in Brachen, Knicks und Gehölzen der Wirkräume 

geeignete Landlebensräume, wobei der Laubfrosch z.B. in die belaubten Knicks klettert 

und der Kammmolch am Boden verbleibt. Auf Grundlage der Begehung im August 2024 
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und der Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises, ist von keiner 

Eignung der Löschteiche als geeignetes Amphibiengewässer auszugehen. 

Die Löschteiche in der Planungsfläche besitzen Vegetation entlang der Uferlinie, die 

Sohle ist mit Folie ausgelegt und mit Geröll bepackt. Es haben sich Algen gebildet. Sie 

könnten von Laubfrosch und Kammmolch zeitweise genutzt werden. Aufgrund schwan-

kender Wasserführung ist die Eignung dieser Gewässer jedoch eingeschränkt, eine Le-

bensstätte wird nicht angenommen. 

Gemäß Artkatasterabfrage kommt die Kreuzkröte im 2,5 km entfernten Kiessee Groß 

Pampau, bzw. dem Kieswerk Ohle & Lau vor. Diese Gewässer kann sie als Laichhabitat 

nutzen sowie in den angrenzenden offenen sandigen Bereichen geeignete Landlebens-

räume finden. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Individuen, v.a. Jungtiere, grö-

ßere Distanzen bis zu 5 km zurücklegen, um neue Lebensräume zu erschließen und 

somit auch zu den Löschteichen der Planfläche wandern können. Eine dauerhafte Be-

siedlung ist nicht anzunehmen. 

Die Knoblauchkröte kann als Landlebensraum sandige Äcker nutzen. Die Böden müs-

sen dazu gut grabfähig sein und der Grundwasserspiegel darf nicht zu hoch liegen, was 

auf dem Acker der Untersuchungsfläche gegeben ist. Das nächstgelegene geeignete 

Laichgewässer befindet sich in 800 m Entfernung zur Fläche. Knoblauchkröten legen 

typische Wanderungsdistanzen von 400 bis 600 m zurück und für kleinere Populationen 

wird ein eingeschränkter Aktionsradius von ca. 200 bis 300 m angenommen. Geeignete 

Laichgewässer befinden sich somit in unzureichend großer Entfernung zur potenziell 

geeigneten Ackerfläche, wodurch die Knoblauchkröte im Plangebiet ausgeschlossen 

werden kann. 

Der Moorfrosch benötigt intakte Moorlebensräume bzw. Gebiete mit hoch anstehendem 

Grundwasserspiegel. Da diese im Betrachtungsraum nicht vorhanden sind, wird ein Vor-

kommen insgesamt ausgeschlossen. 

Reptilien 

Eine Eignung für Zauneidechsen besteht weder im Bereich der Flächeninanspruch-

nahme noch innerhalb des indirektes Wirkraums. Besonnte sandige Bereiche oder Bö-

schungen mit einem Mosaik aus Versteckmöglichkeiten mit Totholz, Lesesteinhaufen 

etc. fehlen. Die Art ist daher in den Wirkräumen nicht anzunehmen. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Die Grüne Mosaikjungfer konnte in 1,8 km Entfernung zum Plangebiet gemäß Artkatas-

terabfrage nachgewiesen werden. Durch das fehlende Vorkommen von Krebsscheren 

Stratiotes aloides in den Löschteichen des Plangebiets, sind diese nicht als Fortpflan-

zungsgewässer geeignet. Die Art ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Auch geeignete 

Habitate für die Große Moosjungfer, die Bauchige Windelschnecke oder Nachtkerzen-

bestände für die Vermehrung des Schwärmers fehlen. Ebenfalls befinden sich keine ge-

eigneten Flächen mit Futterpflanzen für die Raupen des Nachtkerzenschwärmers im 

Vorhabenraum. Auch alter Baumbestand mit Baumhöhlen und altes Totholz mit Eignung 

für Eremit oder Heldbock sind nicht vorhanden. 
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Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) 

Amphibien und Reptilien 

Innerhalb des Wirkraums konnten bei Flächenbegehungen Nachweise für die Erdkröte 

(Totfund) und Waldeidechse erbracht werden. Darüber hinaus sind weitere national ge-

schützte Arten wie der Teichmolch, Grasfrosch und Blindschleichen zu erwarten. 

Säugetiere 

Im Plangebiet konnte ein Fuchsbau nachgewiesen werden. Weitere Vorkommen von 

teilweise national geschützten (Klein-)Säuger wie etwa Eichhörnchen, Igel, Maulwurf 

oder Marderarten sowohl im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb 

des indirekten Wirkraums können angenommen werden. Gleiches gilt für Damwild, Reh 

und Feldhase, die auch die Flächeninanspruchnahme als Teillebensraum nutzen. Inner-

halb der Agrarlandschaft haben die durch Knicks durchzogenen Flächen der Flächenin-

anspruchnahme eine Bedeutung für Kleinsäuger in den Knicks, die weiteren Arten nut-

zen eher die offenen Flächen mit den Knicks als Versteckmöglichkeiten. Aufgrund ge-

eigneter Lebensräume in der Umgebung, können die Säuger in diese Gebiete auswei-

chen und das Vorhaben hat keinen besonderen Einfluss auf die Säugetieren. 

Insekten 

Sowohl die Bereiche der Flächeninanspruchnahme als auch der indirekte Wirkraum stel-

len potenziell geeignete Habitate v.a. für Heuschrecken, Tagfalter, Wildbienen und Lauf-

käfer dar. Wärmeliebende Insektenarten wie Laufkäfer oder Heuschrecken können in 

der krautigen Vegetation entlang der versiegelten sich schnell erhitzenden Planungsflä-

che vorkommen. In blühender Vegetation können Wildbienen und Tagfalter vorkommen. 

Im Wirkraum können diese Arten ebenfalls auftreten. Im Löschteich können sich zudem 

Wasserinsekten und insbesondere Libellenlarven befinden. 

Weichtiere 

Im indirekten Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Wein-

bergschnecke anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat keine be-

sondere Bedeutung für Weichtiere. 

Europäische Vogelarten  

Plangebiet: 

Im Plangebiet sind Gebäudebrüter in Nischen, unter Dächern und an den Hausfassaden, 

wie zum Beispiel Mehlschwalben und Bachstelzen, zu erwarten. Außerdem können Ge-

hölz- und Bodenbrüter wie Blaumeisen, Rotkehlchen, Stare und Zaunkönige entlang der 

Knicks sowie der Einzelbäume auf dem Gelände vorkommen. Auf dem Acker sind zu-

dem Bodenbrüter des Offenlandes wie Rebhuhn und Wiesenschafstelzen zu erwarten. 

Gemäß Abstimmungstermin mit dem Kreis ist die Feldlerche aufgrund der seitlichen 

Knicks hier nicht anzunehmen. 

In der Umgebung sind Brutvögel der Siedlungen, v.a. in den Wohnhäusern östlich und 

südlich der Planungsfläche zu erwarten. Gehölzbrüter können zudem entlang der Knicks 
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und besonders im Norden zum Plangebiet in den breiten Gehölz-Verbindungsachsen 

vorkommen. Auf den landwirtschaftlichen Flächen im Osten und Westen können zudem 

weitere Vögel der Agrarlandschaften brüten. 

3.3.6 Orts- und Landschaftsbild 

Das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde Elmenhorst und des Standortes ist ge-

kennzeichnet durch seine Lage zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen, sowie 

einer Vielzahl an vorhandenen Naherholungsmöglichkeiten wie z.B. dem Forstgutbezirk 

Sachsenwald oder dem Naturpark Lauenburgische Seen. Der Standort der Feuerwehr-

technischen Zentrale markiert den nördlichsten Randbereich des Siedlungsgebietes der 

Gemeinde und grenzt diese zum Außenbereich und landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen ab. Als Hochpunkt sind der Schlauchturm und die Antenne als sichtbares Bauwerk 

und als zu erhaltende Ortsbilder und Kulturdenkmäler gemäß des Landschaftsplan der 

Gemeinde Elmenhorst dargestellt.  

3.3.7 Erholung 

Das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung weisen keine direkten Potenziale zur 

Erholung auf. Die Gemeinde selbst liegt jedoch eingebettet in einer Vielzahl an regiona-

len bedeutsamen Naherholungsmöglichkeiten, wie etwa dem Sachsenwald oder dem 

Naturpark Lauenburgische Seen. Das Sportangebot in der Gemeinde Elmenhorst um-

fasst die Möglichkeiten der Mehrzweckhalle sowie des Fußballplatzes des Sport-Interes-

sen-Gemeinschaft Elmenhorst und Umgebung von 1976 e.V. sowie die vorhandenen 

Wander- und Radwege. 

3.4 Denkmalschutz 

Baudenkmalschutz 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich zunächst keine Kulturdenkmale.  

Bodendenkmale/Archäologische Interessengebiete 

Der Gemeinde sind im Plangeltungsbereich keine archäologischen Denkmale bekannt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird geklärt, ob an dem Standort mit 

archäologischen Funden gerechnet werden muss. Das nächstgelegene archäologische 

Interessengebiet (Gebietsnummer 2) befindet sich in ca. 650 m Entfernung im südlichen 

Gemeindegebiet. 

3.5 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden zu großen Teilen im Eigen-

tum des Kreises Herzogtum Lauenburg. Die Flächen nördlich des heutigen Standortes 

sind in privatem Eigentum und werden im Laufe des Verfahren erworben. Die im Plan-

gebiet befindlichen Straßenverkehrsflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde 

Elmenhorst.  
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3.6 Ver- und Entsorgung  

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde ist das Amt Schwarzenbek-Land. 

Schmutzwasser 

Träger der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Schwarzenbek Land. Es 

sind die Bestimmungen und Vorschriften der Abwasserbeseitigungssatzung aus dem 

Jahre 1998 sowie der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung aus dem 

Jahre 2008 sowie ihre Änderungen, zu berücksichtigen. 

Strom- und Gasversorgung/Telekommunikation 

Die Stromversorgung sowie die Gasversorgung in der Gemeinde erfolgen durch die 

Schleswig-Holstein Netz AG. Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze er-

folgt durch private Anbieter.  

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 

(AWSH). In diesem Zusammenhang gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-

haltungen“ und die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abfallwirtschaft Südhol-

stein GmbH - AWSH - für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 

als privaten Haushaltungen“. 

3.7 Immissionsschutz 

Lärmschutz  

Östlich des Plangebietes und voraussichtlich auch westlich, nach der Aufstellung des 

Bebauungsplan Nr. 15, befinden sich u.a. Wohnnutzungen an dem Lankener Weg. Süd-

lich des Standortes befindet sich eine große Wiese mitten im Gemeindegebiet Elmen-

horsts. Die schutzbedürftigen Nutzungen sind vor den zu erwartenden Emissionen des 

geplanten Feuerwehrstandortes zu schützen.  

Immissionen aus landwirtschaftlicher Nutzung 

Das Plangebiet grenzt direkt an landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ordnungsge-

mäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche und 

Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  

Störfallbetriebe  

Zur Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Umwelt aufgrund schwerer Unfälle mit 

gefährlichen Stoffen fordert der Artikel 12 der Seveso-II-Richtlinie angemessene Ab-

stände zwischen Betriebsbereichen und schutzbedürftigen Gebieten, welche im Rah-

men der Bauleitplanung langfristig sicherzustellen sind. Zwar ist die Seveso-II-Richtlinie 

mit Wirkung zum 01.06.2015 durch Art. 32 der am 13.08.2012 in Kraft getretenen Richt-

linie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) aufgehoben worden, der Inhalt des Art. 12 Abs. 1 
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Seveso-II-Richtlinie entspricht aber bis auf einige redaktionelle Änderungen dem Art. 13 

Abs. 1 und 2 der Seveso-III-Richtlinie. 

Die Überwachung der Ansiedlung betrifft nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 der Seveso-II-Richt-

linie die Ansiedlung neuer Betriebe, Änderungen bestehender Betriebe im Sinne des 

Art. 10 und neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe wie bei-

spielsweise Wohngebiete, wenn diese das Risiko eines schweren Unfalls vergrößern 

oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern können. 

Betriebe und Betriebsbereiche, die unter die Störfallverordnung fallen, befinden sich 

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in der Nähe des Plangebietes. 

Ziel der Planaufstellung ist die Erweiterung des Standorts der Feuerwehrtechnischen 

Zentrale des Kreises als Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feu-

erwehrtechnische Zentrale“. Die Zulässigkeit eines Störfallbetriebes im Plangeltungsbe-

reich ist mit der vorliegenden Planung nicht gegeben. 

Im Ergebnis kann somit davon ausgegangen werden, dass derzeit keine Betriebe, die 

unter die Störfallverordnung fallen, auf die Planung einwirken und von der Planung auch 

keine derartigen Auswirkungen auf benachbarte Schutzgebiete ausgehen. 

4 Planung 

4.1 Ziele und Zweck der Planung 

Ziel der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3 i.V.m. der 15. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes ist die Erweiterung des Standortes der Feuerwehrtech-

nischen Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Gemeinde Elmenhorst.  

Um als Vorhaben des Kreises Herzogtum Lauenburg realisieren zu können, ist zunächst 

die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich.  

4.2 Flächenbilanz 

Plangeltungsbereich gesamt 5,8 ha 

Fläche für den Gemeinbedarf   4,0 ha 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Extensive Wiese“ 1,8 ha 

4.3 Städtebauliches Konzept 

Das Städtebauliche Konzept sieht eine Entwicklung des Standortes in nördliche Rich-

tung vor. Die geplanten Neubauten der Feuerwehrtechnischen Zentrale soll voraussicht-

lich in ein- bis zweigeschossiger Bauweise errichtet werden und die Funktionen: Lehre, 

Verwaltung, Umkleiden, Kantine mit Außenterrasse, Lager und Fahrzeughalle beinhal-

ten. 
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In Teilen der Bestandsgebäude sollen die von der HFUK attestierten Mängel behoben 

sowie die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien umgesetzt werden. Eine durchgeführte 

Machbarkeitsstudie zeigt dabei auf, dass die neueren Bereiche der Gebäude und der 

Fahrzeughalle durch eine Modernisierung erhalten bleiben können, wodurch nicht nur 

eine ressourcenschonende Sanierung ermöglicht, sondern auch der Flächenbedarf für 

den Teil-Neubau erheblich reduziert wird. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass beste-

hende Strukturen optimal genutzt werden, was eine nachhaltige und effiziente Lösung 

darstellt. Diese Gebäudeteile sowie die Fahrzeughallen werden bautechnisch saniert 

und für die zukünftige Nutzung hergerichtet. Die abgängigen Gebäudeteile (Verwaltung 

/ Schulung, Küche / Mensa / Wohnungen) werden vollständig zurückgebaut. Die Gebäu-

deteile der Schirrmeisterei und Schulung sowie das Schulungszentrum bleiben ohne 

Umbauten vollständig erhalten. Weiter zielt die Machbarkeitsstudie darauf ab, den Teil-

Neubau so weit wie möglich nördlich zu verorten, um den Freiflächenbedarf so gering 

wie möglich zu halten. 

Mit dem Teil-Neubau sollen die aktuell fehlenden Raumbedarfe im Verwaltungs- und 

Schulungsbereich, des Katastrophenschutzes sowie bei den Stellplätzen der Feuer-

wehrfahrzeuge gedeckt werden. Darüber hinaus sollen die Außenflächen neu strukturiert 

werden, sodass die praktischen Aus- und Weiterbildungen ungestört und zukunftsorien-

tiert stattfinden können. 

Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks ist über die Straße Lankener Weg vor-

gesehen. Teile der Bestandgebäude im Bereich der südlichen Grundstückszufahrt wer-

den voraussichtlich abgerissen und die Fläche als Besucherstellplatz überplant. 

Aufgrund der angrenzenden sensiblen Wohnnutzungen innerhalb des Dorfgebietes des 

Ursprungsbebauungsplanes Nr. 3 sind im Zuge der Umsetzung bauliche und organisa-

torische Maßnahmen zum Schutz durch Lärm zu beachten. Hierzu erfolgte die Erarbei-

tung einer Lärmtechnische Untersuchung7.  

Durch organisatorische Lärmschutzmaßnahmen kann zur Reduzierung der Beurtei-

lungspegel beigetragen werden. Im Beurteilungszeitraum NACHT findet auf dem Ge-

lände der Feuerwehrtechnischen Zentrale grundsätzlich kein Regel- oder Ausbildungs-

betrieb statt. 

Dias Konzept sieht vor, dass die Einsatzfahrzeuge im Beurteilungszeitraum NACHT 

(22.00 bis 06.00 Uhr) die Zu- und Ausfahrt entlang der westlichen Plangebietsgrenze als 

Alarmzufahrt nutzen. In diesem Zeitraum ist im Bereich der Zu- und Ausfahrt nicht mit 

einem Begegnungsverkehr zu rechnen. Die ankommenden Einsatzkräfte nutzen im Ge-

genzug die Zu- und Ausfahrt im östlichen Plangebiet um Begegnungsverkehre zu ver-

meiden.  

Im Beurteilungszeitraum TAG wird die Zu- und Ausfahrt im östlichen Plangebiet (Alarm-

ausfahrt) für die Fahrten der Einsatzfahrzeuge berücksichtigt. Die ankommenden 

 
7  Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung des Be-bauungsplanes Nr. 3, 

Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm nach TA Lärm, Stand: 15.02.2025 
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Einsatzkräfte nutzen die westliche Zu- und Ausfahrt um Begegnungsverkehre zu vermei-

den.  

Gleichwohl sind entsprechende aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutz-

wänden östlich und westlich der Zu- und Abfahrten erforderlich.  

4.4 Grün- und Freiraumkonzept 

Der Plangebiet umfasst neben dem eigentlichen Standort der Feuerwehrtechnischen 

Zentrale die nördlich angrenzenden, derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der-

zeit wird der Standort nördlich durch einen Knick begrenzt und zur Landschaft hin ein-

gefasst. Das Konzept sieht vor, diesen Knick um die erforderliche Erweiterung von rund 

120 m in nördliche Richtung zu versetzen und in diesem Bereich einen Redder als neue 

Landschaftseingrünung zu schaffen. Die nördlich dieses Redders befindlichen Flächen 

sollen als extensive Wiese entwickelt und u.a. zum Ausglich der Eingriffe durch die Er-

weiterung des Standortes angerechnet werden.  

4.5 Ver- und Entsorgung 

Im Zuge der Nachverdichtung erfolgt keine grundlegende Änderung der Art der Ver- und 

Entsorgung des Plangebietes.  

Frischwasser 

Träger der zentralen Wasserversorgung der Gemeinde ist das Amt Schwarzenbek-Land. 

Die Anbindung der Trinkwasserversorgung erfolgt über den Anschlussschacht gemäß 

Vorgaben der Versorger im Bereich vom Lankener Weg. 

Schmutzwasser 

Träger der zentralen Schmutzwasserentsorgung ist das Amt Schwarzenbek Land. Es 

sind die Bestimmungen und Vorschriften der Abwasserbeseitigungssatzung aus dem 

Jahre 1998 sowie der Beitrags- und Gebührensatzung Abwasserbeseitigung aus dem 

Jahre 2008 sowie ihre Änderungen, zu berücksichtigen. 

Die Anbindung der Schmutzwasserentsorgung ist über den Anschlussschacht gemäß 

Vorgaben der Versorger im Bereich vom Lankener Weg geplant. 

Strom- und Gasversorgung/Telekommunikation 

Die Stromversorgung sowie die Gasversorgung in der Gemeinde erfolgen durch die 

Schleswig-Holstein Netz AG. Der Anschluss an die kabelgebundenen Mediennetze er-

folgt durch private Anbieter.  

Abfallbeseitigung  

Die Müllbeseitigung in der Gemeinde obliegt der Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 

(AWSH). In diesem Zusammenhang gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-

haltungen“ und die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Abfallwirtschaft 
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Südholstein GmbH - AWSH - für die Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbe-

reichen als privaten Haushaltungen“. 

4.6 Niederschlagswasserbeseitigung 

Bereits auf der Ebene der Bauleitplanung sind grundsätzliche Überlegungen zur geplan-

ten technischen Erschließung des Plangebietes zu erarbeiten. Hierzu gehört ein über-

schlägiger Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlagwassers. 

Hierzu ist unter anderem durch Anwendung der wasserrechtlichen Anforderungen für 

den Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Hol-

stein vom 18.10.2019) eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes erfolgt die Erarbeitung eines Wasserbe-

seitigungskonzeptes8 mit der Darstellung einer möglichen Entwässerung des Nieder-

schlagswassers.  

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept 

Im Geltungsbereich des Bauleitplanes ist vorgesehen, das anfallende Regenwasser 

möglichst nicht in das öffentliche Kanalnetz einzuleiten. Ziel ist die Umsetzung einer de-

zentralen Bewirtschaftung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers. 

Gemäß dem geotechnischen Gutachten lassen die oberen Bodenschichten keine Versi-

ckerung zu. Erst ab einer Tiefe von etwa 2,20 m unterhalb der Geländeoberkante sind 

sandige Schichten vorhanden, die das Regenwasser aufnehmen und abführen können. 

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde wurde daher ein Entwässerungskonzept 

entwickelt, das sowohl die begrenzte Versickerungsfähigkeit als auch die Möglichkeit 

einer Verdunstung von Niederschlagswasser mit der rechnerischen Annahme des  

Kf-Wertes von 5,0E-0,6 m/s berücksichtigt. Aus den vorgenannten Annahmen resultiert 

ein Entwässerungskonzept, dass eine dezentrale Entwässerung für das Regenwasser 

auf dem Grundstück ermöglicht. 

Das Konzept sieht vor, das Regenwasser dezentral über begrünte Muldenflächen und 

ein Regenrückhaltebecken zu bewirtschaften und über die bewachsenen Oberboden-

schicht (Stärke bis 30 cm) die Vorreinigung nach DWA-A 138 nachzuweisen: 

Die befestigten Flächen im Süden des Grundstücks werden, sofern es räumlich möglich 

ist, direkt in flach ausgebildete, begrünte Mulden geleitet. Diese Mulden speichern das 

Wasser temporär, schaffen eine verzögerte Versickerung und ermöglichen die Verduns-

tung eines Großteils des Wassers über die Vegetation und die Bodenoberfläche. Ergän-

zend Flächen, die nicht direkt an Mulden angeschlossen werden können, sowie die 

Dachflächen der Gebäude, entwässern über ein unterirdisches Leitungssystem in ein 

Rückhaltebecken an der nördlichen Grundstücksgrenze. Dieses Becken ist etwa 3,00 m 

tief und erreicht somit die versickerungsfähigen Sandschichten.  

 
8  INROS LACKNER SE: Neubau feuerwehrtechnische Zentrale, FTZ Elmenhorst, Wasserbeseitigungs-

konzept B-Plan Nr. 3, Stand: 11.11.2025 
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Die südlichen Freiflächen werden ebenfalls über großflächig angelegte Mulden entwäs-

sert. Aufgrund ihrer Größe tragen sie wesentlich zur Versickerung und Verdunstung bei. 

Im Fall eines Starkregenereignisses können sowohl die Mulden als auch das Rückhal-

tebecken den Wasseranfall eines 30-jährlichen Regenereignisses puffern. Überschüssi-

ges Wasser kann bei Starkregenereignissen oberhalb eines 30-jährige Regenereignis-

ses aufgrund der Gefälleausbildung der befestigten Flächen in den Außenanlagen tem-

porär schadlos zurückgehalten werden. 

Um den Anteil der Verdunstung auf dem Grundstück zu erhöhen, werden additiv alle 

Grünflächen sowie Mulden mit Baum- und Strauchpflanzungen versehen. 

Insgesamt ermöglicht das Entwässerungskonzept eine schadlose, nachhaltige Ableitung 

und Rückhaltung des vor Ort anfallenden Niederschlagswassers. Es berücksichtigt da-

bei sowohl die geologischen Gegebenheiten als auch die wasserrechtlichen Anforderun-

gen. 

Wasserhaushaltsbilanz A-RW 1 

Gemäß der §§ 5 und 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist eine Vergrößerung und Be-

schleunigung des oberflächlichen Wasserabflusses zu vermeiden bzw. ist für eine Rück-

haltung des überschüssigen Wassers in der Fläche der Entstehung zu sorgen. Außer-

dem soll gemäß dem Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regen-

wasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung“  

(A-RW 1) der potenziell natürliche Wasserhaushalt weitgehend erhalten und möglichst 

wenig durch die Bebauung beeinträchtigt werden. 

Im Zuge der wasserrechtlichen Anforderungen für den Umgang mit Regenwasser in 

Neubaugebieten wurde eine Wasserbilanz9 aufgestellt, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können. Bei Neubaugebieten 

ist grundsätzlich mit einer deutlichen Veränderung des natürlichen Wasserhaushalts zu 

rechnen. Infolge der Versiegelung von zuvor unbefestigten Flächen mit Gebäuden, Stra-

ßenflächen etc. nimmt in der Regel die Verdunstung sowie die Versickerung ab, während 

der Oberflächenabfluss stark zunimmt. Mit der Anwendung des Erlasses wird die Schä-

digung des natürlichen Wasserhaushalts bilanziert und somit aufgezeigt, welche Auswir-

kungen die geplanten Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt haben. 

Um die Schädigung des Wasserhaushaltes so gering wie möglich zu halten, wird durch 

den geplanten Neubau keinerlei zusätzliches Regenwasser in die Kanalisation eingelei-

tet. Das gesamte, durch den Neubau anfallende Regenwasser wird auf dem Grundstück 

versickert oder verdunstet. Eine Dachbegrünung ist aus statischen und wirtschaftlichen 

Gründen nicht umsetzbar und steht in keinem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis.  

 
9  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 3, Anwendung des Erlasses „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit 

Regen-wasser - Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1), Stand: 31.03.2026  
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4.7 Natur- und Artenschutz 

4.7.1 Gesetzlich geschützte Biotope 

Der Plangeltungsbereich wird durch Knickabschnitte eingefasst. Knicks sind gemäß § 30 

BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG geschützt sind Weitere gesetzlich geschützte Biotope 

kommen im Plangeltungsbereich nicht vor.  

Durch die Flächenerweiterung ist die Rodung von rund 142 m Knick erforderlich. Zudem 

erfolgt die Entwidmung eines rund 52,0 m langen Knickabschnittes. Der erforderliche 

Ausgleich erfolgt durch die Anlage von Knicks innerhalb und außerhalb des Plangebie-

tes. Der Großteil (305 lfm) erfolgt durch Neuanlage eines Redders im nördlichen Plan-

gebiet in Abgrenzung der Gemeinbedarfsfläche gegenüber der freien Landschaft und 

durch Knickschließungen im Bestand. Ein geringer Anteil von 31 lfm wird auf einer ex-

ternen Fläche des Kreises auf dem Flurstück Nr. 7/1 der Flur 7 Gemarkung Lanken in 

der Gemeinde Elmenhorst ausgeglichen.  

4.7.2 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Für geschützte Pflanzenarten besteht im Betrachtungsraum keine Lebensraumeignung, 

ein Vorkommen kann hier ausgeschlossen werden. Eine weitere Betrachtung wird somit 

nicht erforderlich. 

4.7.3 Artenschutz 

Im Rahmen der Aufstellung der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 

3 und der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt die Erarbeitung eines Arten-

schutzgutachtens10.  

Aufgrund der erheblichen Knickbestandes ist die Betroffenheit der Haselmaus abzulei-

ten. Zur Beurteilung erfolgte zunächst eine artbezogene Kartierung zur Bestandsermitt-

lung. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurde zur Ermittlung des wei-

teren faunistischen Bestandes eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählte Ar-

ten(-gruppen) vorgenommen.  

Die Bestandsermittlung ist in den Kapiteln zu Bestandsdarstellung erläutert.  

Die Umsetzung der Planung verursacht unterschiedliche Wirkungen, die Veränderungen 

der Umwelt im vom Vorhaben betroffenen Raum zur Folge haben können. Diese Wir-

kungen, die entsprechend ihrer Ursachen auch den verschiedenen Phasen des Vorha-

bens zugeordnet werden können, sind z.T. dauerhaft, z.T. regelmäßig wiederkehrend 

und z.T. zeitlich begrenzt. 

Die direkten Wirkungen der Bauphase sind auf den Bereich der Flächeninanspruch-

nahme begrenzt. Die indirekten Wirkungen (Lärm, Licht, optische Störungen) können 

über diesen Bereich hinausreichen. Da bereits im Bestand durch die angrenzende Sied-

lungsstruktur der Ortschaft optische und v.a. akustische Störfaktoren vorhanden sind, 

 
10  BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Elmenhorst, Bebauungsplan Nr. 3, Artenschutzprüfung, Stand: 

30.03.2026 
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handelt es sich bei den erwartenden Wirkungen nicht um vollständig neuartige Wirkun-

gen. 

Der Wirkraum umfasst den Bereich der direkten Flächeninanspruchnahme (Umwand-

lung von Acker in ein Baugebiet) sowie den indirekten Wirkraum, in dem Arten und Le-

bensgemeinschaften durch verschiedene Wirkfaktoren durch die Planung beeinträchtigt 

sein können und der über den Bereich der Flächeninanspruchnahme hinausreicht. 

Baubedingte Wirkfaktoren:  

Bei Umsetzung der Planung sind die Entfernung von Vegetation sowie Bodenbewegun-

gen und weitere Bautätigkeiten (Neubau von Gebäuden) zu erwarten. Während der Bau-

zeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen) und optische Wir-

kungen/Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Durch die veränderte Landnutzung kann es für bestimmte Arten(-gruppen) zu einem 

Verlust oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebensräume kommen. Durch die Anlage von 

Baustraßen, Lager- und Abstellflächen kommt es ggf. zu einer Teilversiegelung von Bo-

den. Durch den Einsatz schwerer Bau- und Transporterfahrzeuge kann es zu einer Bo-

denverdichtung kommen. Durch die Verlegung von ggf. Erdkabeln sowie durch ggf. 

kleinräumige Geländemodellierungen ist eine Bodenumlagerung und -durchmischung 

möglich. Außerdem sind durch den Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauar-

beiten Erschütterungen und stoffliche Emissionen zu erwarten. Die genannten Wirkun-

gen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Gel-

tungsbereichs beschränkt. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Nutzungsbedingt wird die intensiv genutzte Ackerfläche überplant, wodurch es zu einer 

Erhöhung der Bodenversiegelung bzw. -teilversiegelung kommt. Knicks werden für die 

Erweiterung im Norden gerodet, jedoch im nördlichen Bereich des Plangebietes in Form 

eines Redder ersetzt.  

Fledermäuse 

Infolge der Erweiterung des Feuerwehrgeländes werden Gehölze (Knicks und Einzel-

bäume) gerodet, die für Fledermäuse Quartiere, Flugrouten und Jagdhabitate darstellen. 

Der Abriss und die Modernisierung alter Gebäudebestände kann ebenfalls zu einem 

Verlust von Fledermausquartieren in den Gebäudefassaden und -nischen führen. Hinter 

mit Holz verkleideten Gebäudefassaden sind neben Tagesquartieren auch Wochenstu-

ben möglich, eine Winterquartiernutzung kann zudem nicht ausgeschlossen werden. 

Während der Abriss- und Bauphase kann es zu einer störungsbedingten Entwertung von 

Jagdhabitaten und Flugrouten entlang der Knicks kommen. Indirekte Tötungen können 

während der Bauphase auftreten, wenn genutzte Quartiere beleuchtet/angestrahlt wer-

den, sodass die Tiere aufgrund der Störung das Quartier nicht mehr verlassen können 

und darin verhungern. Die Störungen durch Licht können nach Bauende bestehen blei-

ben, was zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen kann. 
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Weitere Säugetiere geschützt nach Anhang IV der FFH-RL 

Wolf und Haselmaus 

Der Wolf kann nach LfU auf seinen Streifzügen sowohl im indirekten Wirkraum als auch 

im Plangebiet vorkommen, ist jedoch bei der geplanten Erweiterung des Feuerwehrge-

ländes nicht durch Tötung, Störung oder Lebensraumverlust betroffen, da die Wirkräume 

keine essentielle Funktion für ihn haben. Dementsprechend ist keine weitere Betrach-

tung des Wolfes notwendig. 

Haselmaus 

Die Haselmaus kommt in den Knicks entlang des Planungsgebiets vor, von denen im 

Zuge der geplanten Bebauung der nördlich an das Feuerwehrgelände angrenzende 

128,0 m lange Knick gerodet sowie jeweils ein Knickdurchbruch im Nordwesten und Os-

ten der Ackerfläche vorgenommen wird. Als Ersatz für den gerodeten Knick wurde be-

reits 2025 ein Redder insgesamt 286,0 m weiter nördlich auf der Ackerfläche angelegt. 

Dieser dient als neue nördliche Begrenzung der Erweiterung des Feuerwehrgeländes. 

Zusätzlich wurden zeitgleich im Osten 6 m Knick und im Westen 12 m Knick entlang der 

Ackerfläche durch Neubepflanzungen verschlossen. 

Die Haselmaus kann durch die Knicköffnungen und -rodungen von Tötungen und dem 

Verlust von Lebensstätten betroffen sein. Sie wird gemäß LLUR im Allgemeinen als stö-

rungsunempfindlich eingestuft. 

Amphibien und Reptilien 

Aufgrund des Vorkommens von Kammmolch, Kreuzkröte und Laubfrosch in der Umge-

bung, kann ihr Vorkommen im Plangebiet auch zukünftig nicht ausgeschlossen werden. 

Gemäß Abstimmung mit dem Kreis ist jedoch von keiner dauerhaften Lebensstätte im 

Plangebiet auszugehen. 

Reptilien des Anhangs IV der FFH-RL kommen nicht vor. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Weitere Anhang IV-Arten der FFH-RL werden im Betrachtungsraum ausgeschlossen, so 

dass eine artenschutzrechtliche Relevanz nicht festgestellt wird. 

Europäische Vogelarten 

Für die ungefährdeten europäischen Vogelarten werden gildenbezogene Betrachtungen 

durchgeführt. Gefährdete Arten und Koloniebrüter müssen einer Einzelbetrachtung un-

terzogen werden, ebenfalls Arten mit spezifischen Habitatansprüchen. 

Gebäudeneubauten können für die Vogelwelt durch Glasfronten/-scheiben zu Vogel-

schlag führen. Dies führt in Wohngebieten nicht zu einem signifikant zunehmenden Kol-

lisionsrisiko, es ist eher eine Zunahme der Siedlungsvögel und damit keine Beeinträch-

tigung des Erhaltungszustands der Arten zu erwarten. Bei Gewerbe oder größeren Ge-

bäuden ist jedoch eine Prüfung für Vogelschlag erforderlich. 
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Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilden sind auf dem Feuerwehrgelände 

und entlang der Knicks möglich, wenn Baumfällungen und Rückschnitte der Gehölze 

während der Brutzeit stattfinden. 

Es können zudem Störungen während der Abrissphase der Gebäude eintreten. Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten gehen durch die Beseitigung von Gehölzen verloren. 

Bodenbrüter  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Bauarbeiten zu 

einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Bodenbrüter des Offenlandes  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Bauarbeiten zu 

einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Die Erweiterung der Bebauung nach Norden wird zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten für Offenlandarten führen. 

Brutvögel menschlicher Bauten  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Abriss- und 

Bauarbeiten zu einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Es werden Störungen während der Abrissphase der Gebäude eintreten. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehen durch die Beseitigung der alten Gebäudekom-

plexe und von Gehölzen verloren. 

Nahrungsgäste  

Waldohreule, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe 

Im Hinblick auf Nahrungsgäste ist festzustellen, dass es sich bei den betroffenen Flä-

chen lediglich um gelegentlich aufgesuchte, sekundäre Nahrungsflächen bzw. Jagdha-

bitate handelt. Durch die Überplanung der Flächen findet somit keine signifikante Beein-

trächtigung der Arten statt. Weder die baubedingten Störungen, noch der Verlust geeig-

neter Habitate an sich können hier nach gutachterlicher Auffassung artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände auslösen. 

Einzelartbetrachtung: Dohle  

Dohlen können in Gebäudenischen (bspw. in Schornsteinen) oder Baumhöhlen brüten. 

Bei Abrissarbeiten und Rodungen von Gehölzen können Tiere getötet werden und Ruhe- 

und Fortpflanzungsstätten gehen verloren. 

Einzelartbetrachtung: Star  

Stare können in Baumhöhlen und in Gebäudenischen innerhalb des Plangebiets vor-

kommen. Durch Abrissarbeiten und Rodungen gehen diese Ruhe- und Lebensstätten 

verloren. 



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

46 

Einzelartbetrachtung: Grauammer  

Die Grauammer kann entlang der Knicks an der angrenzende Ackerfläche vorkommen. 

Durch die halbseitige Bebauung des Ackers werden Störungen auftreten, sowie durch 

die Knickentfernung ein potenzieller Lebensraum verloren gehen. 

Einzelartbetrachtung: Rebhuhn  

Das Rebhuhn kann entlang der Ackerfläche in Hecken oder dem Altgrasstreifen im Nor-

den des Plangebiets vorkommen. Durch die halbseitige Bebauung der Ackerfläche wird 

sich sein Lebensraum verkleinern. Da das Rebhuhn hohe Strukturen meidet, welche 

durch den Neubau von Gebäuden entstehen werden, kann es vollständig aus dem Plan-

gebiet und Wirkbereich herausgedrängt werden. 

Einzelartbetrachtung: Mauersegler  

Am großen Feuerwehrturm können Mauersegler in Felsspalten brüten. Der Turm ist nicht 

von Abrissarbeiten oder Modernisierungen betroffen. Auch werden Arbeiten an anderen 

Gebäuden den Mauersegler aufgrund der Höhe seines Brutstandortes nur wenig beein-

flussen, wodurch weder von Tötung, Störung oder Verlust seiner Lebens- und Ruhe-

stätte auszugehen ist. Eine weitere Betrachtung dieser Art ist somit nicht erforderlich. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Tieren/Arten- und Lebensgemeinschaften und zu vermeiden. 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt hierbei mit Umsetzung der Planung und wird auf 

Ebene der Bebauungsplanung konkretisiert. Vorliegend werden die Maßnahmen zum 

Verständnis der Umsetzbarkeit der Änderung des Flächennutzungsplanes aufgeführt..  

Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut sind folgende Maßnah-

men auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorgesehen:  

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 

Bauzeitenregelung Fledermäuse und ökologische Baubegleitung: 

Die Fällung von Höhlenbäumen mit 20 bis 30 cm Stammdurchmesser erfolgt nur zwi-

schen Dezember und Ende Februar, bzw. wenn sich keine Fledermäuse in Sommer-

quartieren aufhalten. 

Die Fällung von Höhlenbäumen ab 30 cm Stammdurchmesser erfolgt ganzjährig erst 

nach Besatzkontrolle durch eine ökologische Baubegleitung mit Negativnachweis, ggf. 

Kontrolle in der Aktivitätszeit und Verschließen von Baumhöhlen bei Fehlen von Tieren. 

Um eine Tötung von Fledermäusen zu vermeiden, die sich bei Abrissarbeiten in Gebäu-

denischen befinden, müssen Gebäudeabrisse durch eine ökologische Baubegleitung 

begleitet werden, die unmittelbar vor Abbruch potenzielle Quartiersstrukturen (hier Holz-

verschalungen) auf Besatz überprüft und die Baufirma dementsprechend einweist. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 

Fledermausfreundlicher Bau 

Zwischen März und Ende November sind Arbeiten im Dunkeln zu vermeiden. 

Alternativ: 

Wenn Arbeiten im Dunkeln zwischen März und Ende November durchgeführt werden, 

ist sicherzustellen, dass größere Bäume und Gebäude frei von jeglicher zusätzlicher (im 

Vergleich zum Ist-Zustand vor der Planungsumsetzung) Beleuchtung bleiben, um Quar-

tiere, Jagdgebiete und Flugtrassen nicht zu entwerten. Baustrahler etc. sind nur bei Be-

darf anzuschalten und dann entsprechend auszurichten sowie nach oben und zu den 

Seiten abzuschirmen, so dass das Licht möglichst wenig streut. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 

Fledermausfreundliches Lichtkonzept 

Die Helligkeit aller Beleuchtungen im Bereich der Planfläche wird durch die Anpassung 

an die menschlichen Aktivitäten auf einem minimal notwendigen Niveau gehalten. 

Es werden voll abgeschirmte Leuchtkörper installiert und baulich so gestaltet, dass eine 

Lichtabstrahlung ausschließlich nach unten stattfindet. 

Als Leuchtmittel werden LEDs mit einem Spektralbereich zwischen ca. 570 und 630 nm 

und einer Licht-Farbtemperatur von 2400 bis maximal 2700 Kelvin verwendet. 

Es ist sicherzustellen, dass besonders die verbleibenden Gehölze frei von jeglicher zu-

sätzlichen Beleuchtung bleiben, um die hier verbleibenden Quartiere und Flugrouten 

lichtempfindlicher Arten nicht zu entwerten. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 

Bauzeitenregelung Haselmaus  

Eine Gefährdung von Tieren kann vermieden werden, indem die Eingriffe in den Knicks 

außerhalb der Zeit der Haselmausaktivität durchgeführt werden: Die betroffenen Knicks 

werden im Winter (zwischen Dezember und Ende Februar) zunächst auf den Stock ge-

setzt und der Aufwuchs regelmäßig entfernt. Die Stubben sind zunächst im Boden zu 

belassen, um den Haselmäusen eine ungestörte Winterruhe in diesen Bereichen zu er-

möglichen. Im Mai können die Knickwälle entfernt werden, wenn die Tiere ihre Winter-

quartiere verlassen haben. Da sich angrenzend an den zu rodenden Knick sowie den 

geplanten Knicköffnungen geeignete Knicks, sowie der neue noch unbesiedelte Redder 

befinden, kann so das eigenständige Abwandern der Tiere innerhalb ihrer Wanderdis-

tanz in bestehende geeignete Lebensräume vor ihrem Brutbeginn erfolgen. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Umsiedlung Amphibien  

Bevor die Löschteiche beseitigt werden, muss sichergestellt werden, dass keine Amphi-

bien in den Gewässern sind. Es wird eine Kontrolle vorgesehen, gefundene Tiere 



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

48 

müssen ggf. in den bereits intakten neuen Löschteich (siehe AA-01) oder andere geeig-

nete Gewässer umgesiedelt werden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-06 

Bauzeitenregelung Brutvögel 

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Arbeiten 

zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden und sonstige Vegetati-

onsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnittgut etc. sowie spätere Bauar-

beiten, Abrissarbeiten) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 1. Oktober und 

dem 1. März, stattfinden. 

Alternativ:  

1. Die Baumaßnahmen setzen vor Beginn der Brutperiode und ohne Unterbrechung ein, 

also vor dem 1. März, um eine Ansiedlung von Brutvögeln zu vermeiden. 

2. Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Brutperiode ist dieser nur möglich, 

wenn Negativnachweise durch eine fachkundige Person erbracht werden (Brutvogel-

kartierung), v.a. dann, wenn die Flächen längere Zeit brachlagen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahme bei Amphibiennachweis im Löschteich AA-01 

Wenn Amphibien gefunden werden (siehe AV-05), dann müssen im neuen Löschteich 

geeignete Bereiche für die gefundenen Arten angelegt werden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-02: Gehölzvögel 

Die Wiederherstellung von Gehölzlebensraum wird i.d.R. im Umfang 1:1 zum Verlust 

ausgeglichen. Da hier auch ein zusammenhängender Knick betroffen ist, ist eine flächige 

Neupflanzung erforderlich. Diese wurde jedoch schon durch den angelegten Redder um-

gesetzt. 

Wenn Höhlenbäume verloren gehen, werden zum Ausgleich Nischen- und Höhlenbrü-

terkästen vorgesehen, die mit einem Faktor 1:2 ausgeglichen werden müssen. 

Im Plangebiet sind von folgenden Revieren auszugehen, die durch Gehölzrodungen ver-

loren gehen: 1x Star, 1x Blaumeise, 1x Kohlmeise, 1x Grauschnäpper 

Es ist somit von vier Revieren auszugehen, die mit acht Nistkästen ausgeglichen werden 

müssen. Geeignete Nisthilfen sind an Bäumen im räumlichen Zusammenhang zu den 

gerodeten Bäumen zu schaffen.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-03: Offenlandarten 

Es ist bereits geplant die im Untersuchungsgebiet unbebaute Ackerfläche als Aus-

gleichsfläche umzusetzen. Damit sie für Offenlandarten als Ausgleichsfläche fungieren 

kann, muss sie als extensive Grünlandfläche angelegt werden. 
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Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-04: Nischen- und Höhlenbrüter: 

Um den Fortfall von potenziellen Brutplätzen auszugleichen, werden unterschiedliche 

Nistkästen für Vögel erforderlich.  

Ein Teil des Gebäudekomplexes im Süden wird abgerissen, sowie der restliche Teil mo-

dernisiert. Es wird empfohlen, in neu zu bauenden Gebäuden auch Vogelbrutplätze mit 

im Bau herzustellen. 

Es ist von einem Verlust folgender Reviere auszugehen: 1x Kohlmeise, 1x Blaumeise, 

1x Feldsperling, 1x Star, 1x Dohle. 

Folgender Ausgleich wird erforderlich: 

Nischenbrüter: angenommen drei Reviere, Kompensation sechs Nischenbrüterkästen 

Höhlenbrüter: angenommen zwei Reviere, Kompensation vier Höhlenbrüternistkästen 

Die Nistkästen müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfä-

higkeit des Ausweichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. 

CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality) 

Bei CEF-Maßnahmen handelt es sich um vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, deren 

Funktionsfähigkeit spätestens bei Beginn der Beeinträchtigung der betroffenen Fort-

pflanzung- und Ruhestätten gegeben sein muss. Dies ist hier erforderlich, denn für die 

gefährdeten Offenlandbrüterart Wachtel geht im Geltungsbereich ein Brutplatz, für Fle-

dermäuse Quartiere und für die Haselmaus ein Revier verloren: 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-01: Gebäudefledermaus 

Die geplanten Gebäudeabrissarbeiten werden aufgrund geringen Potenzials der Ge-

bäude weniger relevant für den Bestand von Fledermausquartieren sein. Die Gebäude, 

an denen Modernisierungen geplant sind, sind mit Holz verkleidet, in deren Spalten und 

unter Dächern sich Fledermausquartiere befinden können. Sollten Arbeiten an den Fas-

saden geplant sein, so müssen diese Quartiere vorgezogen ausgeglichen werden. 

Um den Besatz der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu 

vermeiden, ist gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnist-

kasten (Meisenhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen 

müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Aus-

weichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor 

Abriss bzw. Modernisierung der Gebäude anzubringen. 

Es wird von einer Wochenstube bzw. Winterquartier ausgegangen, die durch Gebäude-

arbeiten verloren gehen. Diese sind im Verhältnis 1:5 auszugleichen. 

Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen an den intakten und störungsarmen Gebäu-

debeständen aufgehangen werden. Davon sollte mindestens ein Kasten als Ganzjah-

resquartier geeignet sein. 
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Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-02: Baumfledermäuse 

Um den Fortfall von potenziellen Wochenstuben von Baumfledermäusen auszugleichen 

werden Fledermaushöhlen in der Nähe der gefällten Bäume installiert. Um den Besatz 

der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu vermeiden, ist 

gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnistkasten (Mei-

senhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen müssen 

einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Ausweichquar-

tiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor Fällung der 

Bäume anzubringen. 

Für Tagesquartiere besteht keine Ausgleichspflicht, wenn sich im Umfeld ausreichend 

weitere Quartiere befinden, wovon hier ausgegangen werden kann, da sich die histori-

schen Knickstrukturen im Umfeld fortsetzen. 

Betroffen sind ist ein Höhlenbaum mit Stammdurchmesser etwa 30 cm entlang des west-

lichen Knicks, der als Wochenstube genutzt wird und im Verhältnis 1:5 ausgeglichen 

wer-den muss. 

Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen im räumlichen Zusammenhang an Gehölzen 

angebracht werden. 

Beim Anbringen sind freier Anflug, Dunkelheit, Höhe und Ausrichtung zu berücksichti-

gen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme CEF-03: Haselmaus 

Der 128 m lange Knick darf erst entfernt werden, sobald sich der angelegte Redder voll-

ständig als Haselmausrevier eignet. Der Zeitraum ist mit der zuständigen Fachbehörde 

abzustimmen. Zu beachtende Zeiträume für die Knickentfernung siehe in AV-04 Bau-

zeitenregelung Haselmaus. 

Bevor der Redder im Winter auf den Stock gesetzt wird, müssen im vorherigen Sommer 

Nesttubes aufgehangen werden, damit die sich dort befindenden Haselmäuse im mo-

natlichen Abstand eingesammelt und in den bereits funktionsfähigen Redder umgesie-

delt werden können. 

Die Knicks im Westen des angelegten Redders weisen eine mäßige Eignung für die 

Haselmaus auf. Es ist somit von einem Revieranspruch von 150 m und der Besetzung 

dieses Knicks als genutzte Haselmaushabitate auszugehen. Damit ein Einwandern der 

Haselmäuse trotz besetzter Reviere in den angelegten Redder ermöglicht wird, muss 

der für die Haselmaus mäßig geeignete Knick im Westen der Fläche aufgewertet werden 

(zum Beispiel mit Anpflanzung von Hasel, Pfaffenhütchen, etc.). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-04: Rebhuhn: 

Die Maßnahme AA-03 eignet sich für das Rebhuhn und muss vorgezogen als CEF-Maß-

nahme umgesetzt werden. 
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4.8 Immissionsschutz 

Lärmschutz 

Im Rahmen der Aufstellung der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 erfolgte die Erarbeitung einer Lärmtechnische Untersuchung11 insbesondere zur 

Beurteilung der Auswirkungen der Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale ge-

genüber den umgebenden schützenwerten Wohnnutzungen.  

Ziel der lärmtechnischen Untersuchung ist der Nachweis der Verträglichkeit der nut-

zungsbedingten Immissionsbelastung durch die vorhandene und geplante Nutzung an 

den maßgebenden Immissionsorten der nächstgelegenen, schutzbedürftigen Bebau-

ung. Die Emissionen der vorhandenen und geplanten Nutzung werden auf der Grund-

lage der TA Lärm12 in Verbindung mit DIN ISO 9613-213 beurteilt. Durch die Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte in Teilbereichen des Plangebietes wurden entsprechende 

Lärmschutzmaßnahmen ermittelt und definiert. 

Das vorliegende Schallgutachten zeigt im Grundsatz auf, dass keine Lärmprobleme be-

stehen, die nicht durch Maßnahmen baulicher und organisatorischer Art zu lösen wären. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes zu-

nächst nur die Umsetzbarkeit der Planung im allgemeinen untersucht wird.  

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. 

Der Bebauungsplan entlässt dabei den Anlagenbetreiber nicht aus einem schalltechni-

schen Nachweis der Gesamtanlage nach TA Lärm im Baugenehmigungsverfahren. Erst 

zu diesem späteren Zeitpunkt ist der Planungsfortschritt so hinreichend konkretisiert, 

dass detaillierte Lärmschutzmaßnahmen entwickelt werden können. 

Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen wurde das städtebauliche Konzept als Grundlage ei-

ner realistischen Entwicklungsoption herangezogen. Die Einstufung der Schutzbedürf-

tigkeit der umliegenden Bebauung erfolgt entsprechend der Festsetzungen der gelten-

den Bebauungspläne und des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst. 

Die Beurteilung erfolgt für Werktage, da an diesen die meisten Schallquellen zu berück-

sichtigen sind. An Sonn- und Feiertagen finden keine Anlieferungen und kein Übungs- 

oder Ausbildungsbetrieb in der Feuerwehrtechnischen Zentrale statt. Für den hier als 

 
11  Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, 

Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm nach TA Lärm, Stand: 27.03.2026 

12  GMBl 1998 Nr. 26, S. 503, TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Sechste Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, 26.08.1988 (Fassung 01.06.2017) 

13  DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN ISO 9613-2, 1999 
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kritisch zu betrachteten Beurteilungszeitraum NACHT sind die Beurteilungskriterien an 

Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen gleich.  

Für die lärmtechnischen Berechnungen der Sonderfälle wurden, um eine sichere An-

nahme treffen zu können, Szenarien angenommen, die im Rahmen des Möglichen lie-

gen, jedoch nicht den unwahrscheinlichen maximal schlechtesten Fall abbilden. Die Si-

tuation wird durch die Emissionen der schweren Einsatzfahrzeuge bestimmt. 

Regel- und Ausbildungsbetrieb 

Die Berechnungen zeigen, dass eine Einhaltung des Immissionsrichtwertes im Beurtei-

lungszeitraum TAG für Allgemeine Wohngebiete (WA) und Dorfgebiete (MD) im Regel-

betrieb und Ausbildungsbetrieb möglich ist. Für einen Tagesbetrieb sind Emissionsre-

serven vorhanden, so dass bei einer Vervielfachung der berücksichtigten Vorgänge 

keine Konflikte mit der Nachbarschaft im Beurteilungszeitraum TAG zu erwarten sind. 

Sonderbetrieb Technische Einsatzleitung  

Im Beurteilungszeitraum TAG kann an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm eingehalten werden.  

Der Planfall ist ohne zusätzliche abschirmende Lärmschutzmaßnahmen möglich, wenn 

dem derzeit geplanten Wegekonzept der getrennten Zu- und Ausfahrten gefolgt wird. 

Für den Einsatz des Martinshorns gilt die Sonderfallprüfung der TA Lärm (s.u.: Sonder-

fallprüfung - Martinshorn). 

Sonderbetrieb Löschzug-Gefahrgut 

Im Beurteilungszeitraum TAG kann an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm eingehalten werden. Im Beurteilungszeitraum NACHT kann, bei dem Ein-

satz der schweren Rettungsfahrzeuge, der Immissionsrichtwert der TA Lärm an der um-

liegenden Bestandsbebauung nicht eingehalten werden. Es sind Lärmschutzmaßnah-

men baulicher und organisatorischer Art vorzunehmen. Die erforderlichen baulichen 

Lärmschutzmaßnahmen gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung sind entspre-

chend Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes.  

Martinshorn 

Die lärmtechnischen Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

an der Bebauung der Nachbarschaft im Beurteilungszeitraum NACHT infolge des allei-

nigen Betriebes des Martinshorns um bis zu 24 dB(A) überschritten werden. Die Immis-

sionsrichtwerte für Maximalpegel werden um bis zu 28 dB(A) überschritten. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Ret-

tungseinsätzen der Feuerwehr, mit Rettung von Menschenleben, liegt beim Betrieb des 

Martinshorns ein besonderer Umstand vor, der eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 

3.2.2 der TA Lärm rechtfertigt.  

Aus schallgutachterlicher Sicht sind die von dem Betriebsgrundstück ausgehenden Ge-

räusche des Martinshorns als hinnehmbar einstufen.  
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Maßnahmen  

Das vorliegende Schallgutachten zeigt im Grundsatz auf, dass keine Lärmprobleme be-

stehen, die nicht durch Maßnahmen baulicher und organisatorischer Art zu lösen wären. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes zu-

nächst nur die Umsetzbarkeit der Planung im allgemeinen untersucht wird.  

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. 

Die Bauleitplanung entlässt dabei den Anlagenbetreiber nicht aus einem schalltechni-

schen Nachweis der Gesamtanlage nach TA Lärm im Baugenehmigungsverfahren. Erst 

zu diesem späteren Zeitpunkt ist der Planungsfortschritt so hinreichend konkretisiert, 

dass detaillierte Lärmschutzmaßnahmen entwickelt werden können. 

Zur Abschirmung der Emissionen sind auf Ebene der Bebauungsplanung entsprechende 

aktive Lärmschutzmaßnahmen geplant. Hierzu sind an den relevanten Abschnitten ent-

lang der westlichen und östlichen Plangebietsgrenze Lärmschutzwände vorzusehen. Die 

jeweilige Positionierung, Höhen und Längen der Lärmschutzwände wird im Bebauungs-

plan zeichnerisch festgesetzt.  

Ergänzend wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass an der geplanten Alarmzufahrt Ost, 

unmittelbar angrenzend an die Flurstücke Nr. 330, 331 und 333 der Flur 3, Gemarkung 

Elmenhorst, technische Maßnahmen im Einmündungsbereich zum Lankener Weg vor-

zusehen sind, die eine reguläre und ständige Nutzung verhindern. Die Zufahrt ist tags-

über ausschließlich für Alarmausfahrten und nachts als Einfahrt für PKW-Zufahrten der 

Einsatzkräfte zu nutzen, so dass unnötiger Durchgangs- und Übungsverkehr direkt an 

den nachbarlichen Grundstücksgrenzen vermieden werden kann. Diese Maßnahme wird 

zudem über den städtebaulichen Vertrag mit der Vorhabenträger:in gesichert.  

5 Plandarstellungen 

5.1 Fläche für den Gemeinbedarf 

Der Zielsetzung der Aufstellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes folgend 

wird die eigentliche Bestands- und Erweiterungsfläche der Feuerwehrtechnischen Zent-

rale als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehrtechnischen 

Zentrale“ dargestellt.  

Die Fläche dient der Nutzung als Standort für die überörtliche Feuerwehrtechnische 

Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg. Zur Klarstellung des Zulässigkeitsspekt-

rums erfolgt im Bebauungsplan die Auflistung der zulässigen Anlagen, Einrichtungen 

und Nutzungen. Diese Auflistung bildet hierbei den Rahmen der Zulässigkeitsbeurtei-

lung.  
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5.2 Grünflächen 

Die rückwärtigen Bereich des Plangebietes sind in der 15. Änderung des Flächennut-

zungsplanes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Extensive Wiese“ festgesetzt. 

Diese Fläche sollen als extensive Wiese entwickelt.  

5.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Die rückwärtigen Bereich des Plangebietes sind in der 15. Änderung des Flächennut-

zungsplanes als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Extensive Wiese“ dargestellt. 

Diese Fläche sollen als extensive Wiese entwickelt und u.a. zum Ausglich der Eingriffe 

durch die Erweiterung des Standortes angerechnet werden. Die konkrete Ausgestaltung 

der Maßnahmen erfolgt auf Ebene der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes Nr. 3.  

6 Umweltbericht 

6.1 Kurzbeschreibung der umweltrelevanten Planinhalte 

Ziel der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3 i.V.m. der 15. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes ist die Erweiterung des Standortes der Feuerwehrtech-

nischen Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Gemeinde Elmenhorst.  

Der Kreis Herzogtum Lauenburg nimmt nach den Bestimmungen des Brandschutzge-

setzes die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes 

und der technischen Hilfe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Für die Durch-

führung dieser hoheitlichen Aufgabe ist zentral im Kreis Herzogtum Lauenburg in der 

Gemeinde Elmenhorst, Lankener Weg 26, die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) ver-

ortet. Bei der damaligen Standortwahl zum Bau der FTZ wurde auf die strategische Lage 

im Kreis geachtet. Mit der Gemeinde Elmenhorst ist der Standort optimal im Kreis Her-

zogtum Lauenburg, direkt an der Bundesautobahn BAB A 24 (Richtung Hamburg und 

Berlin) sowie an der Bundesstraße B 207 (Richtung Lübeck über Mölln und Ratzeburg 

sowie nach Wentorf bei Hamburg über Schwarzenbek) gelegen und von allen Wehren 

im Kreis gut erreichbar. 

Für die Wehren seines Zuständigkeitsbereichs hält der Kreis Herzogtum Lauenburg ei-

nen „Löschzug-Gefahrgut“ (LZ-G) zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefähr-

lichen Stoffen und Gütern vor. Zusätzlich zu den Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz 

übernimmt der KFV auch die Prüfung und Wartung der kreiseigenen Katastrophen-

schutzfahrzeuge. Darüber hinaus finden im Lehrgangs- und Ausbildungszentrum regel-

mäßig theoretische sowie praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich 

des Feuerwehrwesens sowie im Katastrophenschutz statt. Zudem ist die Digitalfunkser-

vicestelle des Kreises Herzogtum Lauenburg in den Räumen der FTZ untergebracht. Die 

in der FTZ bereitgestellte Küche dient einerseits zur Versorgung der Lehrgangsteilneh-

menden. Andererseits soll sie aber auch die Versorgung von Einsatzkräften und 
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Betroffenen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großschadenslagen und Kata-

strophen unterstützen.  

Aufgrund der aktuellen Weltlage und den sich häufenden Naturkatastrophen wird zurzeit 

der Katastrophenschutz erheblich ausgebaut. Der Bund, das Land Schleswig-Holstein 

sowie der Kreis Herzogtum Lauenburg investieren in eine Vielzahl von Fahrzeugen und 

Materialien, in deren Nutzung das Personal ausgebildet werden muss. Die Unterbrin-

gung der Fahrzeuge und Materialien sowie die Ausbildung des Personals erfolgt insbe-

sondere an der FTZ.  

Auf dem aktuellen Grundstück der FTZ können die gesamten Anforderungen an die jet-

zigen und zukünftigen Aufgaben nicht mehr untergebracht werden. Darüber hinaus at-

testiert ein Gutachten der Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein (HFUK) aus dem Jahr 2018 stellenweise erhebliche Si-

cherheits- und Baumängel in den Bestandsgebäuden sowie in den Verkehrsflächen. Hin-

sichtlich der stetig wachsenden Aufgaben der FTZ sind die vorhandenen Übungsflächen 

für praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nicht mehr ausreichend dimensio-

niert, sodass sich stellenweise die Übungseinheiten gegenseitig in der praktischen Aus-

bildung behindern.  

 

Abb. 13: Beschriftung Luftbild Standort FTZ Elmenhorst (Quelle: Geoportal SH) 
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Am Standort der FTZ sollen in Teilen der Bestandsgebäude die von der HFUK attestier-

ten Mängel behoben sowie die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien umgesetzt werden. 

Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt dabei auf, dass die neueren Bereiche der 

Gebäudeteile A und der Fahrzeughalle durch eine Modernisierung erhalten bleiben kön-

nen, wodurch nicht nur eine ressourcenschonende Sanierung ermöglicht, sondern auch 

der Flächenbedarf für den Teil-Neubau erheblich reduziert wird. Diese Maßnahme sorgt 

dafür, dass bestehende Strukturen optimal genutzt werden, was eine nachhaltige und 

effiziente Lösung darstellt. Der Gebäudeteil A sowie die Fahrzeughallen werden bau-

technisch saniert und für die zukünftige Nutzung hergerichtet. Die abgängigen Gebäu-

deteile B (Verwaltung / Schulung, Küche / Mensa) sowie der Gebäudeteil D (Wohnun-

gen) werden vollständig zurückgebaut. Die Gebäudeteile C (Schirrmeisterei / Schulung) 

sowie das Schulungszentrum bleiben ohne Umbauten vollständig erhalten. Weiter zielt 

die Machbarkeitsstudie darauf ab, den Teil-Neubau so weit wie möglich nördlich vom 

Bauteil C zu verorten, um den Freiflächenbedarf so gering wie möglich zu halten. 

Mit dem Teil-Neubau sollen die aktuell fehlenden Raumbedarfe im Verwaltungs- und 

Schulungsbereich, des Katastrophenschutzes sowie bei den Stellplätzen der Feuer-

wehrfahrzeuge gedeckt werden. Darüber hinaus sollen die Außenflächen neu strukturiert 

werden, so dass die praktischen Aus- und Weiterbildungen ungestört und zukunftsorien-

tiert stattfinden können. 

Um als Vorhaben des Kreises Herzogtum Lauenburg realisieren zu können, ist zunächst 

die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich.  

Der Plangeltungsbereich der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine 

Fläche von insgesamt 5,8 ha, welche sich in eine Grünfläche mit Ausgleichsfunktion im 

Norden des Plangebietes (ca. 1,8 ha) und der Bestands- und Erweiterungsfläche für die 

Feuerwehrtechnische Zentrale als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-

mung „Feuerwehrtechnische Zentrale“ im Süden (ca. 3,6 ha) aufgliedert.  

Nach Umsetzung der Planung wird die künftige Fläche für den Gemeinbedarf zu großen 

Teil durch die Bebauung, Straßen und Wegeflächen versiegelt sein. Das Grundstück ist 

durch den Lankener Weg im Süden und Knicks im Norden, Westen und Osten einge-

fasst. Durch die Flächenerweiterung ist die Rodung von rund 142 m Knick erforderlich. 

Als Ausgleich soll dieser um rund 120 m nach Norden versetzt und zu einem Redder 

weiterentwickelt werden. Zudem erfolgt die Entwidmung eines rund 52,0 m langen Knick-

abschnittes, dessen Ausgleich teils durch den geplanten Reeder und Knickneupflanzun-

gen im Plangebiet und zum Teil außerhalb des Plangebietes umgesetzt wird. Das Nie-

derschlagswasser wird durch großzügige Mulden innerhalb des Plangebietes weitestge-

hend vor Ort versickert.  
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6.2 Planungsrelevante Ziele des Umwelt- und Naturschutzes aus 

Fachgesetzen und Fachplanungen. 

6.2.1 Fachgesetzliche Grundlagen 

Schutzgut Gesetz/Verordnung Bedeutung für die Planung/ 

Berücksichtigung  

 Baugesetzbuch - BauGB  

Alle  

Schutzgüter 

§ 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB: Bauleitpläne 

sollen u.a. dazu beitragen, eine menschen-

würdige Umwelt zu sichern und die natürli-

chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln. Bei der Aufstellung der Bauleit-

pläne sind u.a. die Belange des Umwelt-

schutzes und des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gemäß § 1a BauGB zu 

berücksichtigen. 

→ wird berücksichtigt,  

Ermittlung und Bewertung 

der Belange im Rahmen 

der Umweltprüfung. Die Er-

gebnisse der Umweltprü-

fung werden im Umweltbe-

richt, welcher einen geson-

derten Teil der Begrün-

dung bildet, beschrieben.  

→ Berücksichtigung durch 

Festsetzungen und Hin-

weise im Bebauungsplan 

Alle  

Schutzgüter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Bei der Aufstellung 

von Bauleitplänen sind insbesondere die Be-

lange des Umweltschutzes einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege zu berücksichtigen. 

→ Berücksichtigung im Rah-

men der Konzeptentwick-

lung 

→ Berücksichtigung durch 

Festsetzungen und Hin-

weise im Bebauungsplan 

Alle  

Schutzgüter 

§ 1a Abs. 3 BauGB: Art und Umfang von 

Ausgleichsmaßnahmen sind auf der Grund-

lage des § 9 BauGB im Bebauungsplan fest-

zusetzen. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhande-

nen Biotope/ Strukturen im 

Rahmen der Biotoptypen-

kartierung 

→ Ermittlung des Kompensa-

tionserfordernisses gemäß 

den Landesvorschriften 

 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG 

Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG 

 

Alle  

Schutzgüter 

§§ 1, 2 BNatSchG: Natur und Landschaft 

sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 

Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen auch in Verantwortung für die zu-

künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass 

die biologische Vielfalt, die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und 

nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgü-

ter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

und der Erholungswert von Natur und Land-

schaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz 

umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

→ wird berücksichtigt,  

Ermittlung und Bewertung 

der Belange im Rahmen 

der Umweltprüfung. Die Er-

gebnisse der Umweltprü-

fung werden im Umweltbe-

richt, welcher einen geson-

derten Teil der Begrün-

dung bildet, beschrieben. 

→ Erfassung der vorhande-

nen Biotope/ Strukturen im 

Rahmen der Biotoptypen-

kartierung 
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Berücksichtigung  

und, soweit erforderlich, die Wiederherstel-

lung von Natur und Landschaft.  

→ Ermittlung des Kompensa-

tionserfordernisses gemäß 

den Landesvorschriften 

Alle  

Schutzgüter 

§ 18 Abs. 1 BNatSchG: Wenn durch die Auf-

stellung eines Bebauungsplanes Eingriffe in 

Natur und Landschaft zu erwarten sind, ist 

über die Vermeidung, den Ausgleich und 

den Ersatz nach den Vorschriften des Bau-

gesetzbuchs zu entscheiden. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhande-

nen Biotope/ Strukturen im 

Rahmen der Biotoptypen-

kartierung 

→ Ermittlung des Kompensa-

tionserfordernisses gemäß 

den Landesvorschriften 

Alle  

Schutzgüter 

§ 30 BNatSchG Abs. 2 i.V.m. § 21 Abs. 1 

Nr. 4 LNatSchG: Bestimmte Teile von Natur 

und Landschaft, die eine besondere Bedeu-

tung als Biotope haben, werden gesetzlich 

geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstö-

rung oder einer sonstigen erheblichen Be-

einträchtigung von in § 30 Abs. 2 BNatSchG 

und in § 21 Abs. 1 LNatSchG genannten Bi-

otope führen können, sind verboten. 

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhande-

nen Biotope/ Strukturen im 

Rahmen der Biotoptypen-

kartierung 

→ Ermittlung und Bewertung 

der Auswirkungen der Pla-

nung auf den innerhalb des 

Plangebietes befindlichen 

gesetzlich geschützten 

Knicks gemäß § 30 Abs. 2 

Nr. 1 BNatSchG 

Alle  

Schutzgüter 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG: Die Auswirkungen 

des geplanten Vorhabens auf besonders ge-

schützte Arten sind im Hinblick auf die Zu-

griffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu 

prüfen und ggf. erforderliche Maßnahmen 

vorzusehen. 

→ wird berücksichtigt,  

Erarbeitung eines Arten-

schutzrechtlichen Fachbei-

trages zur Ermittlung der 

Auswirkungen der  

Planung 

→ Erarbeitung von Vermei-

dungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 

und Übernahme der Maß-

nahmen in den Bebau-

ungsplan 

Alle  

Schutzgüter 

§ 61 BNatSchG i.Vm. § 35 LNatSchG: Ge-

mäß § 35 Abs. 2 LNatSchG dürfen an Ge-

wässern erster Ordnung sowie Seen und 

Teichen mit einer Größe von einem Hektar 

und mehr bauliche Anlagen in einem Ab-

stand von 50 Meter landwärts von der Uferli-

nie nicht errichtet oder wesentlich erweitert 

werden. Unter Berücksichtigung der Belange 

des Gewässerschutzes kann gemäß § 35 

Abs. 4 Nr. 4 LNatSchG für die Aufstellung, 

Änderung oder Ergänzung von Bebauungs-

plänen eine Ausnahme durch die untere Na-

turschutzbehörde zugelassen werden.  

→ wird berücksichtigt,  

Erarbeitung eines Arten-

schutzrechtlichen Fachbei-

trages zur Ermittlung der 

Auswirkungen der Planung 

→ Erarbeitung von Vermei-

dungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen 

und Übernahme der Maß-

nahmen in den Bebau-

ungsplan 
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Berücksichtigung  

 Runderlass“ vom MELUR und Innenmi-

nisterium vom 09.12.2013  

„Verhältnis der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung zum Baurecht“ 

 

Pflanzen Grundlagen für die Anwendung der Eingriffs-

regelung/Vorgabe von Berechnungsmodali-

täten zur Ermittlung des erforderlichen Aus-

gleichs auf Ebene des Bebauungsplanes.  

→ wird berücksichtigt,  

Erfassung der vorhande-

nen Biotope/ Strukturen im 

Rahmen der Biotoptypen-

kartierung 

→ Ermittlung des Kompensa-

tionserfordernisses gemäß 

den Landesvorschriften 

 Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG  

Boden 

Wasser 

Kulturelles 

Erbe 

§ 1 BBodSchG: Die Funktionen des Bodens 

sind nachhaltig zu sichern. Hierzu sind u.a. 

schädliche Bodenveränderungen abzuweh-

ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-

kungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwir-

kungen auf den Boden sollen Beeinträchti-

gungen seiner natürlichen Funktionen sowie 

seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermie-

den werden. 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in 

den Boden und Berech-

nung des Ausgleicherfor-

dernisses 

→ Hinweis auf § 15 DSchG 

zum Auffinden von Kultur-

denkmale z.B. bei Bodenar-

beiten 

→ Hinweis auf die zu beach-

tenden Normen und Boden-

schutzmaßnahmen bei Pla-

nung und Umsetzung  

 Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG  

Boden 

Wasser 

Kulturelles 

Erbe 

§ 1 LBodSchG: Die Funktionen des Bodens 

sind auf der Grundlage des Bundesboden-

schutzgesetzes (BBodSchG), dieses Geset-

zes sowie der aufgrund dieser Gesetze er-

lassenen Verordnungen zu schützen, zu be-

wahren und wiederherzustellen. Beeinträch-

tigungen der natürlichen Funktionen des Bo-

dens und seiner Funktion als Archiv der Na-

tur- und Kulturgeschichte sollen im Rahmen 

der Gesetze so weit wie möglich vermieden 

und die Inanspruchnahme von Flächen auf 

das notwendige Maß beschränkt werden. 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in 

den Boden und Berech-

nung des Ausgleicherfor-

dernisses 

→ Hinweis auf § 15 DSchG 

zum Auffinden von Kultur-

denkmale z.B. bei Bodenar-

beiten 

→ Hinweis auf die zu beach-

tenden Normen und Bo-

denschutzmaßnahmen bei 

Planung und Umsetzung 

 Wasserhaushaltsgesetz WHG   

Boden 

Wasser 

§ 6 WHG: Die Gewässer sind als Bestand-

teile des Naturhaushalts und als Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie 

sind so zu bewirtschaften, dass sie dem 

Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit 

→ wird berücksichtigt, 

Ermittlung des Eingriffes in 

den Boden und den Was-

serhaushalt/Grundwasser 
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Berücksichtigung  

ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, ver-

meidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologi-

schen Funktionen und der direkt von ihnen 

abhängenden Landökosysteme und Feucht-

gebiete im Hinblick auf deren Wasserhaus-

halt unterbleiben und damit insgesamt eine 

nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird. 

Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, 

mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 

verbunden sein können, die nach den Um-

ständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, 

um eine Verunreinigung des Wassers oder 

eine sonstige nachteilige Veränderung sei-

ner Eigenschaften zu verhüten, eine mit 

Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene 

sparsame Verwendung des Wassers zu er-

zielen, die Leistungsfähigkeit des Wasser-

haushalts zu erhalten und eine Vergröße-

rung und Beschleunigung des Wasserabflus-

ses zu vermeiden. 

und Berechnung des Aus-

gleicherfordernisses 

→  Berechnung nach A-RW 1 

 Landeswassergesetz - LWG  

Wasser Gemäß LWG ist sicherzustellen, dass oberir-

dische Gewässer, das Grundwasser und 

Küstengewässer in ihrem ökologischen Zu-

stand geschützt und verbessert werden. Die 

Nutzung des Wassers soll so erfolgen, dass 

sie dauerhaft mit dem natürlichen Wasser-

kreislauf vereinbar ist – also Wasser sparen, 

Verschmutzung vermeiden und den Wasser-

haushalt erhalten. 

→  wird berücksichtigt, 
im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens werden 

Gutachten zur Nieder-

schlagswasserbeseitigung 

sowie ein Konzept zur 

Wasserversorgung und -

Entsorgung erstellt.  

→ Oberflächengewässer sind 

hierbei nicht geplant 

Wasser § 42 Wasserschutzgebiete: In Wasser-

schutzgebieten sind jegliche Handlungen zu 

unterlassen, die den Schutz des Grundwas-

sers gefährden könnten. 

→  nicht planungsrelevant, 

Wasserschutzgebiete sind 

nicht betroffen 

Wasser § 74 und 75 LWG: In Überschwemmungsge-

bieten sind  

- Gegenstände und Ablagerungen sowie 

bauliche und sonstige Anlagen, die den 

Wasserabfluss behindern, zu beseitigen, 

- Grundstücke so bewirtschaften, wie es 

zum schadlosen Abfluss des Hochwas-

sers, insbesondere zur Verhütung von Bo-

denabschwemmungen oder zur Vermei-

dung des Abschwemmens von Düngemit-

teln oder Pflanzenbehandlungsmitteln, er-

forderlich ist,  

- Vertiefungen einebnen und  

- Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel 

nicht oder nur in bestimmtem Umfang 

→  nicht planungsrelevant, 

Überschwemmungsgebiete 

sind nicht betroffen 
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Berücksichtigung  

anzuwenden. 

 Oberflächengewässerverordnung - 

OGewV  

 

Wasser Die Oberflächengewässerverordnung 

(OGewV) ist eine deutsche Verordnung, die 

auf der Grundlage des Wasserhaushaltsge-

setzes (WHG) erlassen wurde. Sie dient der 

Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(2000/60/EG).  

Ziel ist es, den guten ökologischen Zustand 

bzw. das gute ökologische Potenzial bei er-

heblich veränderten oder künstlichen Ge-

wässern zu erreichen. 

Dazu gehört der Schutz der Lebensgemein-

schaften (Fische, Makrozoobenthos, Phyto-

plankton etc.) und der natürlichen hydromor-

phologischen Bedingungen (z. B. Strö-

mungsverhältnisse, Uferstruktur). 

→  nicht planungsrelevant, 

Oberflächengewässer sind 

nicht betroffen 

 Grundwasserverordnung - GrwV   

Wasser Die Ziele der Grundwasserverordnung 

(GrwV) sind darauf ausgerichtet, das Grund-

wasser in Deutschland nachhaltig zu schüt-

zen. Sie basiert auf der EU-Wasserrahmen-

richtlinie und konkretisiert nationale Anforde-

rungen. Ziel ist der Schutz des Grundwas-

sers vor Verunreinigungen insbesondere bei 

landwirtschaftlicher Nutzung und Industrie-

einleitungen.  

→  wird berücksichtigt, 

im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens werden zur 

Niederschlagswasserbe-

seitigung sowie ein Kon-

zept zur Wasserversor-

gung und -Entsorgung er-

stellt.  

 Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung 

insbesondere mit §§ 27 ff. und § 47 WHG 

und dem A-RW 1 Erlass 

 

Wasser Prüfung insbesondere einer möglichen Be-

troffenheit des Verschlechterungsverbots, 

des Verbesserungsgebots und des 

Trendumkehrgebots sowie der Veränderung 

der Wasserhaushaltsbilanz und Abschät-

zung der Intensität des Eingriffs. 

→  wird berücksichtigt,  

Berechnung nach A-RW 1 

 Bundes-Klimaschutzgesetz - KSG  

Klima  

Mensch 

§ 13 Abs. 1 KSG: Die Träger öffentlicher 

Aufgaben haben bei ihren Planungen und 

Entscheidungen den Zweck dieses Geset-

zes und die zu seiner Erfüllung festgelegten 

Ziele zu berücksichtigen. Die Kompetenzen 

der Länder, Gemeinden und Gemeindever-

bände, das Berücksichtigungsgebot inner-

halb ihrer jeweiligen Verantwortungsberei-

che auszugestalten, bleiben unberührt. Bei 

der Planung, Auswahl und Durchführung von 

→  wird vorsorglich berück-

sichtigt, soweit neben § 1a 

Abs. 5 BauGB relevant;  
die bundes- und landes-

rechtlichen Vorgaben zum 

Klimaschutz werden be-

rücksichtigt und, soweit es 

sich um bereits für die 

Ebene der Bauleitplanung 
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Investitionen und bei der Beschaffung auf 

Bundesebene ist für die Vermeidung oder 

Verursachung von Treibhausgasemissionen 

ein CO2-Preis, mindestens der nach § 10 

Absatz 2 Brennstoff-Emissionshandelsge-

setz gültige Mindestpreis oder Festpreis zu-

grunde zu legen. 

bindende Anforderungen 

handelt, beachtet. 

 Energiewende- und Klimaschutzgesetz 

Schleswig-Holstein - EWKG 

 

Klima  

Mensch 

§ 3 Abs. 1 EWKG: Die Gesamtsumme der 

Treibhausgasemissionen in Schleswig-Hol-

stein, die sich aus den Emissionen der Sek-

toren Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, 

Verkehr, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft 

zusammensetzen, soll so weiter verringert 

werden, dass das Land Schleswig-Holstein 

mindestens seinen Beitrag zu den in § 3 Ab-

satz 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes 

festgelegten Klimaschutzzielen des Bundes 

leistet. Schleswig-Holstein wird seine Treib-

hausgasemissionen bis zum Jahr 2040 so 

weit mindern, dass der erforderliche Minde-

rungsbeitrag von Schleswig-Holstein zur 

Netto-Treibhausgasneutralität auf Bundes-

ebene gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 des Bun-

des-Klimaschutzgesetzes bereits bis 2040 

erreicht wird. Die mit den Sektorzielen für 

2030 im Bundes-Klimaschutzgesetz verbun-

denen Prozentualen Minderungsraten in den 

Sektoren gegenüber dem Durchschnitt der 

Jahre 2017 bis 2019 sollen auch in Schles-

wig-Holstein erreicht und möglichst übertrof-

fen werden. Eine gegenseitige Verrechnung 

im Falle des Über- und Unterschreitens der 

sektorenbezogenen Minderungsziele ist zu-

lässig 

→  wird im Rahmen der plane-

rischen Abwägung berück-

sichtigt.  

 Bundesimmissionsschutzgesetz -  

BImSchG 

 

Mensch 

Tiere 

 

§ 1 BImSchG: Zweck dieses Gesetzes ist 

es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-

den, das Wasser, die Atmosphäre sowie 

Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen zu schützen und 

dem Entstehen schädlicher Umwelteinwir-

kungen vorzubeugen. 

→ wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurde eine Schalltechni-

sche Untersuchung  

erarbeitet 

→ Die Maßnahmen werden  

Bestandteil des Bebau-

ungsplanes 

 § 3 BImSchG: zu den Immissionen zählen 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-

terungen, Licht, Wärme und Strahlen sowie 

ähnliche Umwelteinwirkungen.  

→  wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurden eine Schalltechni-

sche Untersuchung  
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→ Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen werden 

im Bebauungsplan gere-

gelt 

 § 50 BImSchG: Bei raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen sind die für eine 

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 

oder überwiegend dem Wohnen dienenden 

Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 

Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte 

Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitge-

biete und unter dem Gesichtspunkt des Na-

turschutzes besonders wertvolle oder beson-

ders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-

nutzte Gebiete so weit wie möglich vermie-

den werden. 

→ wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurde eine Schalltechni-

sche Untersuchung erar-

beitet 

→ Gemäß Gutachten entste-

hen bei Umsetzung der 

baulichen und organisatori-

schen Lärmschutzmaßnah-

men durch die Planung 

keine Beeinträchtigung der 

umgebenden sensiblen 

Nutzungen 

 DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“   

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

innerhalb und außerhalb des Plangebiets 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Bezug 

zum Gewerbe- und Verkehrslärm. 

→ wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurde eine Schalltechni-

sche Untersuchung erar-

beitet 

→ Die Maßnahmen werden 

Bestandteil des Bebau-

ungsplanes 

 RLS-90 i. V. mit der 16.BImSchV  

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Bezug 

zum Gewerbe- und Verkehrslärm. 

→ wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurde eine Schalltechni-

sche Untersuchung  

erarbeitet 

→ Die Maßnahmen werden 

Bestandteil des Bebau-

ungsplanes 

 TA Lärm   

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Bezug 

zum Gewerbelärm und Verkehrslärm. 

→ wird berücksichtigt, 

Im Rahmen der Aufstellung 

wurde eine Schalltechni-

sche Untersuchung  

erarbeitet 

→ Die Maßnahmen werden 

Bestandteil des Bebau-

ungsplanes 
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 TA Luft   

Mensch Sicherung der allgemeinen Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

innerhalb und außerhalb des Plangebiets  

→ wird berücksichtigt durch 

Festsetzungen und Hin-

weise zu Vorgaben zur Be-

pflanzung, zur Eingrünung, 

zum Bodenschutz, dem 

Wassermanagement u.a. 

 Landeswaldgesetz - LWaldG  

Pflanzen  § 1 Schutz und dauerhafte Erhaltung des 

Waldes in seiner Gesamtheit und in seiner 

Lebens- und Funktionsfähigkeit  

→  nicht planungsrelevant, 

Waldflächen sind nicht be-

troffen 

 § 24 Waldabstand: Einhaltung eines Schutz-

abstandes von mind. 30m zum Wald durch 

Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB. Ge-

mäß Abs. 2 LWaldG ist der 30 m Waldab-

stand in Bebauungsplänen oder den Satzun-

gen nachrichtlich gemäß § 24 Abs. 4 Satz 1 

Nr. 2 und 3 des BauGB aufzunehmen. 

→  nicht planungsrelevant,  

Waldflächen sind nicht be-

troffen 

 Denkmalschutzgesetz - DSchG  

Kulturelles 

Erbe 

§ 8 Abs. 1 DSchG: Denkmale sind unabhän-

gig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst 

sind oder nicht, gesetzlich geschützt. 

§§ 12 bis 15 DSchG: genehmigungspflich-

tige Maßnahmen (hier vor allem Erdarbei-

ten), Verfahren bei genehmigungspflichtigen 

Maßnahmen, Kostenpflicht bei Eingriffen 

und Funde. Beachtung ggf. auftretender Kul-

turdenkmale. 

→ wird berücksichtigt und als 

Hinweis und nachrichtliche 

Übernahme aufgenommen 

 Luftverkehrsgesetz - LuftVG  

Mensch § 12 Abs.3 Nr.1a Bauschutzbereich des 

Flughafens Lübeck-Blankensee 

→  nicht planungsrelevant 

 § 18a Genehmigung von Bauwerken in der 

Umgebung von Flughäfen 

→  nicht planungsrelevant  

6.2.2 Fachplanerische Grundlagen 

6.2.2.1 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

In der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein aus dem 

Jahre 2021 liegt das Plangebiet innerhalb des „Ordnungsraumes“. Außerdem ist das 

Gebiet südlich einer Landesentwicklungsachse dargestellt, welche den Verlauf der im 

Norden Elmenhorsts verlaufenden Bundesautobahn (A24 Hamburg-Berlin) annimmt. 

Der Anschluss an die Autobahn erfolgt nördlich des Plangebietes über die Bundesstraße 
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207 (B 207). Der Plangeltungsbereich liegt eingebettet, aber außerhalb, vom Entwick-

lungsraum für Tourismus und Erholung sowie dem Vorbehaltsraum für Natur und Land-

schaft. Das Leistungsnetz Strom (220kV-Trasse) verläuft östlich zum Plangebiet. 

Die geplante Darstellung im Flächennutzungsplan und die Aufstellung des Bebauungs-

planes Nr. 3 sind somit mit den Zielen des Landesentwicklungsplanes vereinbar.  

 

Abb. 14: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschreibung 2021 

6.3 Regionalplan 

Regionalplan für den Planungsraum I (1998) 

Das Plangebiet liegt westlich und in unmittelbarer Umgebung, aber außerhalb, des Na-

turparkes „Lauenburgische Seen“, sowie dem im Regionalplan 1998 für den Planungs-

raum I dargestellten „Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung“. 

Westlich zum Plangebiet sind „Vorranggebiete für Naturschutz“ sowie ein „regionaler 

Grünzug“ verortet. Der regionale Grünzug überlagert einen großen Teil des Gemeinde-

gebietes der Gemeinde Elmenhorst. Das Plangebiet liegt außerhalb der Nahbereichs-

grenze der nächstgelegenen Unterzentren Schwarzenbek mit Teilfunktionen eines Mit-

telzentrums, sowie Büchen. Die am nächsten gelegenen Mittelzentren sind Mölln und 

Geestacht. Westlich zum Plangebiet aber innerhalb der administrativen Grenze Elmen-

horsts liegt eine ausgewiesene Fläche für „planerische Gewerbe- und Dienstleisterfunk-

tion“ am Ortsrand der Gemeinde. Hier haben sich diverse Gewerbe sowie die Solarpark 

Elmenhorst GmbH und Co. KG angesiedelt. 
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Abb. 15: Ausschnitt aus dem Regionalplan 1998 – Hauptkarte des Planungsraumes I 

Regionalplan Neuaufstellung  

Das Land Schleswig-Holstein stellt derzeit neue Regionalpläne für die drei Planungs-

räume auf. Sie sollen künftig die noch geltenden Regionalpläne für die ehemals fünf 

Planungsräume in Schleswig-Holstein ersetzen. Bevor die Pläne in Kraft treten können, 

werden die Entwürfe zunächst weiter abgestimmt. 

Auch der 2. Entwurf der Regionalplanneuaufstellung stellt nördlich des Plangebietes ei-

nen Regionales Grünzug dar. Weitere konkrete zeichnerische Ziele oder Grundsätze 

werden für das Plangebiet nicht definiert. Die Planung entspricht somit auch den Ziele 

und Grundsätzen der Neuaufstellung des Regionalplanes.  
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Abb. 16: Auszug aus dem 2. Entwurf der Neuaufstellung Regionalplan 

6.3.1.1 Landschaftsrahmenplan  

Gemäß den Darstellungen der Karte 1 Blatt 2 des Landschaftsrahmenplans von 2020 ist 

das Plangebiet von einer Vielzahl für den Natur- und Klimaschutz relevanten Gebietszo-

nen und Biotopen umgeben. Westlich zum Plangebiet in unmittelbar Umgebung ist das 

Naturschutzgebiet Lanken verortet. Dieses ist als Gebietstyp Wald dargestellt. Gleich-

zeitig ist das Gebiet westlich zum Gemeindegebiet als ein Schwerpunktbereich für „Ge-

biete mit besonderer Eignung zum Aufbau des Schutz- und Biotopverbundsystem“ ge-

kennzeichnet. Vom südlichen Stadtgebiet ausgehend ist die Verbundachse „Elmenhorst 

- Sahms/Groß Pampau“ dargestellt. Gemäß den Darstellungen der Karte 1 Blatt 2 ist 

Elmenhorst von diversen europäischen Vogelschutzgebieten sowie FFH-Gebiete umge-

ben. Dabei ist eine besonders hohe Dichte an europäischen Vogelschutzgebieten und 

FFH-Gebieten westlich des Gemeindegebiets im Forstgutbezirk Sachsenwald, nördlich 

im Wald bei Borstor, sowie im Waldgebiet südlich zu Schwarzenbek, gegeben. Östlich 

des Gemeindegebiets von Elmenhorst lockert sich die Dichte an Vogelschutz- und FFH-

Gebiete auf und die Distanzen zwischen den Gebieten werden größer. Insgesamt 

schwankt die Distanz zwischen dem Plangeltungsbereich und den ausgewiesenen eu-

ropäischen Vogelschutz- und FFH-Gebieten zwischen 5,2 km (EGV Gebietsnr. DE 2428-

492, Sachsenwald) und 11,9 km (EGV Gebietsnr. DE 2530-421, Langenlehsten). Bei 

den FFH-Gebieten schwankz die Distanz zwischen 3,2 km (FFH Gebietsnr. DE 2429-

304, Kiefholz) und 6,62km (FFH Gebietsnr. DE 2529-306, Gülzower Holz).  

Die Steinau nimmt, aufgrund Ihres besonders hohen Regenerationspotenzial und der 

Ausweisung als Vorrangfließgewässer, eine zunehmende Bedeutung für die Förderung 

des Natur- und Klimaschutz sowie der Biodiversität in der Region ein. Elmenhorst liegt 
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nördlich, aber außerhalb, zu einem Trinkwassergewinnungsgebiet, welches in einer Dis-

tanz von ca. 4,2 km südlich zum Plangeltungsbereich verortet ist.   

 

Abb. 17: Darstellung der Karte 1 Blatt 2 des Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III  

aus dem Jahre 2020 

6.3.1.2 Landesweites Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 

Im Umweltportal des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein liegt das Plangebiet außerhalb des Schutzgebiets- und 

Biotopverbundsystems. Westlich zum Plangeltungsbereich ist das Naturschutzgebiet mit 

der Gebietsnummer 203 ausgewiesen. Dieses wird gleichzeitig durch das Biotopver-

bundsystem Nr. 112 überlagert. Im Süden der Gemeinde Elmenhorst ist das Biotopver-

bundsystem „Oberlauf der Steinau“ dargestellt, welches eine zusammenhängende 

Grünverbindung in Richtung Sahms bzw. den Uferbereichen der Steinau, bildet. Gemäß 

§ 21 Absatz 1 BNatSchG dient der Biotopverbund der dauerhaften Sicherung der Popu-

lationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten und -ge-

meinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähi-

ger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll zudem zur Verbesserung des Zusam-

menhanges des Netzes Natura 2000 beitragen. Die Auswirkungen der Planung auf die 

Schutzgüter werden im Umweltbericht sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung erläu-

tert. 
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Abb. 18: Darstellung des Biotopverbundsystem 

(Auszug aus dem Umweltportal, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein) 

 

Abb. 19: Darstellung der Naturschutzgebiete und des Naturparks „Lauenburgische Seen“ 

(Auszug aus dem Umweltportal, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

des Landes Schleswig-Holstein) 
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6.3.1.3 NATURA 2000-Gebiete 

Natura 2000 ist das zusammenhängende ökologische Netz von Schutzgebieten auf Ba-

sis der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Mit diesem europaweiten Verbund von Schutz-

gebieten sollen die natürlichen Lebensräume und gefährdeten wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten in den Mitgliedsländern der Gemeinschaft erhalten werden. 

Alle Natura 2000-Gebiete im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG in Verbin-

dung mit § 4 LNatSchG sind gemäß § 33 Absatz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 24 

LNatSchG allgemein gesetzlich geschützt. Hierdurch sind in den Natura 2000-Gebieten 

des Landes alle Veränderungen und Störungen unzulässig, die zu erheblichen Beein-

trächtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können. 

Das Plangebiet selbst liegt in keinem NATURA 2000-Gebiet.  

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind: 

▪ das FFH- Gebiet DE 2429-304, „Kiefholz“ im Gemeindegebiet Talkau ca. 3,1 km nord-

östlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH- Gebiet DE 2924-301, „Birkenbruch südlich Groß Pampau“ im Gemeinde-

gebiet Müssen ca. 6,6 km südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH- Gebiet DE 2428-393, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,6 km westlich des Plangeltungsbereiches. 

Die nächstgelegenen EGV-Gebiete sind: 

▪ das EGV- Gebiet DE 2428-492, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,3 km westlich sowie südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das EGV- Gebiet DE 2328-491, „Waldgebiete in Lauenburg“ ca. 5,3 km nördlich des 

Plangeltungsbereiches. 

Die geplante Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Herzogtum 

Lauenburg ist für den Erhaltungszustand der o.g. FFH-Gebiete und des EU-Vogel-

schutzgebietes nicht relevant. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 

FFH-Gebiete und der EU-Vogelschutzgebiete sowie der Arten durch die geplanten Ver-

änderungen der Habitatausstattung im Plangeltungsbereich ist nicht ableitbar. Denkbare 

Fernwirkungen treten durch die geplante Bebauung auf die Distanz von mehr als 3 km 

nicht in Erscheinung.  
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Abb. 20: Darstellung der Natura2000 Gebiete  

(Auszug aus dem Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein) 

6.3.1.4 Landschaftsplan  

Der Landschaftsplan der Gemeinde Elmenhorst aus dem Jahr 1998 umfasst das ge-

samte Gemeindegebiet und enthält Vorschläge für eine ökologische und gestalterische 

Sicherung und Erhaltung der Landschaft mit dem Ziel, die Landschaft mit ihrem natürli-

chen Potenzial zu entwickeln.  

In der „Bestandskarte“ wird die Bestandsituation der landschaftsprägenden Gegeben-

heiten dargestellt. Für den Plangeltungsbereich werden folgende Darstellungen getätigt: 

▪ Knicks, welche westlich sowie östlich des Plangeltungsbereiches in Richtung Norden 

verlaufen, 

▪ Einzelbäume welche im südlichen Teilbereich des Plangeltungsbereiches entlang des 

Lankener Weges gesetzt sind, 

▪ gemähte Gras-/Ackerfläche westlich des Plangeltungsbereiches 

▪ eine Ackerfläche (Maisfeld) nördlich des Plangeltungsbereiches  

▪ Feldweg (Redder) und Ackerfläche östlich des Plangeltungsbereiches. 

In der Karte „Bewertung Landschaftsbilds“ sind folgende Darstellungen im Kontext des 

Plangeltungsbereiches zu nennen: 

▪ der Schlauchturm und die Antenne der bestehenden Feuerwehrtechnischen Zentrale 

sind als sichtbares Bauwerk und als zu erhaltendes Ortsbild bzw. Kulturdenkmal dar-

gestellt, 
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▪ Mangelnde Ortsrandbildung / gestörter Übergang zur freien Landwirtschaft nördlich 

des Plangeltungsbereiches 

▪ die Einzelbäume entlang des Lankener Weges sind für das Landschaftsbild als be-

sonders wertgebende Einzelstruktur dargestellt. 

Die Karte „Biotoppotential“ stellt folgende Darstellungen im Kontext des Plangeltungsbe-

reiches zusammen: 

▪ Der Plangeltungsbereich wird, zur Einordnung der vorkommenden Biotoptypen, mit 

dem Prädikat „sehr geringe Wertigkeit“ der Wertstufen dargestellt, 

▪ Die südlich des Plangebietes gelegene Freifläche ist mit dem Prädikat „Hochwertig“ 

der Wertstufen dargestellt, 

▪ Die Knickbewertung der den Planbereich einrahmenden Knicks, sind mit den Prädi-

katen „weniger Wertvoll“ für die nördlich und südlichen Teilabschnitte des westlich 

verlaufenden Knicks und der Wertstufe 3 dargestellt. Sämtliche weiteren Knicks sowie 

Knickabschnitte des Plangeltungsbereiches sind mit dem Prädikat „mittlere Wertig-

keit“ und der Wertstufe 2 dargestellt. 

 

Abb. 21: Ausschnitt aus dem Entwicklungsplan des Landschaftsplanes der Gemeinde Elmenhorst  

6.3.1.5 Flächennutzungsplan  

Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet entsprechend seiner 

tatsächlichen Nutzung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Feu-

erwehr und als Grünfläche dar. Die Flächen nördlich des derzeitigen Standortes der Feu-

erwehrtechnischen Zentrale sind als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
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Abb. 22: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Elmenhorst  

(Ursprungsplan inkl. Änderungen) 

6.3.1.6 Bestehende Bebauungspläne oder sonstige Satzungen  

Bebauungspläne  

Für den Plangeltungsbereich gelten die Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 3 „Kreis-

feuerwehrzentrale“ mit Rechtskraft aus dem Jahre 1992 und die Festsetzungen dessen 

1. Änderung mit Rechtskraft aus dem Jahre 2013.  

Der Bebauungsplan Nr. 3 setzt die Fläche innerhalb seines Geltungsbereiches im Süd-

osten sowie für den mittleren Bereich als Flächen des Gemeinbedarfs mit der Zweckbe-

stimmung „Feuerwehr“ fest. Südöstlich wird ein Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 

als Dorfgebiet (MD) dargestellt. Nördlich der Bereiche für den Gemeinbedarf stellt der 

Ursprungsplan eine Grünfläche als Übungsplatz sowie Ausgleichfläche dar.  

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 wurde die planungsrechtliche Grundlage 

zur ersten Erweiterung des Standortes der Feuerwehtechnischen Zentrale geschaffen. 

Dabei ist ein Gebäude für Schulungszwecke nördlich der Bebauung am Lankener Weg 

errichtet worden.  

Mit Beschluss vom 27.06.2024 hat die Gemeindevertretung Elmenhorst die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 15 beschlossen. Dieses Bauleitverfahren soll die planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines Wohnbaugebietes westlich angren-

zend zum Plangeltungsbereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr. 3 schaffen. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 05.02.2026 wurde der Sat-

zungsbeschluss für dieses Verfahren beschlossen. Die Rechtskraft erfolgt durch Be-

kanntmachung nach Genehmigung der zugehörigen Änderung des Flächennutzungs-

planes.  
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6.4 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Vorbemerkungen:  

Die Darlegung der Umweltauswirkungen der Planung erfolgt schutzgutbezogen auf 

Grundlage der in Anlage 1 zum Baugesetzbuch genannten Kriterien.  

Durch die vielfache Überlagerung der Auswirkungen durch die 15. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes als vorbereitende Bauleitplanung und die Aufstellung der 2. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3 als verbindliche Bauleitplanung erfolgt 

die planungsrechtliche Sicherung der Maßnahmen insbesondere im Bebauungsplan. 

Durch diese enge fachliche Verzahnung ist eine Trennung nicht immer sinnvoll möglich. 

Zum Verständnis des Gesamtzusammenhanges werden die Maßnahmen der verbindli-

chen Bauleitplanung hier ebenfalls aufgeführt.  

Der Gliederungspunkt a) Ausgangssituation umfasst neben der Darlegung und Bewer-

tung des Zustandes des betreffenden Schutzgutes zum Zeitpunkt der Einleitung des Be-

bauungsplanverfahrens jeweils auch die Darstellung der möglichen Entwicklung bei 

Nichtdurchführung der Planung.  

Im Rahmen der Bestandsbeschreibung und -bewertung werden ebenfalls Vorbelastun-

gen berücksichtigt, ggf. werden Wechselwirkungen mit betrachtet. 

Unter Gliederungspunkt b) Entwicklung bei Durchführung der Planung wird jeweils 

die planbedingte Veränderung des Zustandes des betreffenden Schutzgutes ermittelt 

und bewertet. Dies erfolgt mittels einer Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen. Grundsätzlich betrachtet, führt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen 

Umweltauswirkung. Es ist davon auszugehen, dass dies abhängig ist von der Bedeutung 

und der Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes/Bereiches und andererseits von 

der Intensität des negativen Wirkfaktors. 

Im Rahmen der schutzgutbezogenen Ermittlung der Auswirkungen der Planung wird, 

sofern vorahnden, auch auf bestehende Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

eingegangen.  

Es wird unterschieden zwischen der voraussichtlichen Veränderung gegenüber dem Be-

stand (Eingriffsermittlung nach dem BNatSchG) und dem zu erwartenden Zustand bei 

Nichtdurchführung der Planung. Bei der Eingriffs- und Ausgleichsermittlung werden die 

in der Planung vorgesehen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

bzw. von sonstigen Beeinträchtigungen berücksichtigt.  

Unter Gliederungspunkt c) Maßnahmen zum Ausgleich wird jeweils dargelegt, wie der 

unter b) ermittelte Ausgleichsbedarf durch geeignete Maßnahmen innerhalb und außer-

halb des Plangebietes ausglichen wird. 

Soweit die Umsetzung der Planung den Abriss von Gebäuden voraussetzt, sind dabei 

die einschlägigen artenschutzfachlichen Schutzbestimmungen und -fristen zu beachten. 

Der bei den Abrissarbeiten anfallenden Bauschutt ist nach den abfallrechtlich zu beach-

tenden Bestimmungen zu beseitigen bzw. für die Widerverwertung zu recyceln. Da auf 

der Ebene der Bauleitplanung diesbezüglich keine konkreten Vorgaben gemacht werden 
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können, können auch keine detaillierten Angaben zum Umgang mit den Abrissmateria-

lien gemacht werden. 

Bei der Errichtung der geplanten baulichen Anlagen können z.B. durch den Bau erfor-

derlicher Lager- oder Aufstellflächen, die nach Fertigstellung des jeweiligen Bauvorha-

bens wieder zurückzubauen sind, oder durch sonstige baubegleitende Maßnahmen 

auch baubedingte Beeinträchtigungen und Störungen einzelner Schutzgüter auftreten. 

Hier greifen die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsebene, so dass eventu-

elle Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung wirksam vermieden, mi-

nimiert und ggf. auch ausgeglichen werden können. Qualifizierte und quantifizierbare 

Angaben zu solchen noch nicht genauer bekannten Maßnahmen während der Bauphase 

und deren Auswirkungen auf die Umwelt können auf der Ebene der Bauleitplanung nicht 

hinreichend getroffen und demensprechend auch nicht bilanziert werden. 

6.4.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

a) Ausgangssituation 

Das Schutzgut „Fläche“ kann als Umwelt- oder Nachhaltigkeitsindikator für die Boden-

versiegelung bzw. die Inanspruchnahme von unbebauten Freiflächen verstanden wer-

den.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine rund 5,8 ha große Fläche, auf welcher zum 

Teil bereits die Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg ange-

siedelt ist und zum anderen Teil aus einer Ackerfläche besteht. Die eigentliche Fläche 

des Plangebietes hat sich gegenüber dem natürlichen Urzustand bereits heute deutlich 

verändert. Das Plangebiet ist weitestgehend eben und fällt nur geringfügig von Süden 

nach Norden von ca. 49,4 m ü.NHN im Zufahrtsbereich des Lankener Weges auf 

ca. 48,8 m ü.NHN im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches ab. Somit lässt sie sich 

als ziemlich eben beschrieben, welches auf das Vorkommen von Gletschern im Pleisto-

zän zurückzuführen ist. 

Durch die anthropogene Überprägung des Plangebiets, kommt dem Schutzgut Fläche 

als natürlichem Medium keine wesentliche Bedeutung zu. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Fläche wird sich voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen wie 

bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Während der Bauphase erfolgen einerseits – zumindest temporär Gebäudeabbrüche 

und somit Flächenentsiegelungen – andererseits werden derzeit offene Flächen durch 

die Erweiterung nach Norden neu in Anspruch genommen. Die Flächenentsiegelung 

durch Abbruch von Gebäuden und Flächen wird voraussichtlich durch die Umplanung 

nur von kurzer Dauer sein. Im Bereich der noch nicht überbauten oder befestigten, 
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lediglich bauzeitlich beanspruchten Flächen treten weniger schwerwiegende, überwie-

gend temporär begrenzte Beeinträchtigungen auf. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Im Zuge der Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale ist durch die Sanierung, 

dem Abriss und dem Neubau von Gebäuden und der Freiflächenumgestaltung von einer 

veränderten Flächennutzung auszugehen. Dazu zählt sowohl die Neuversiegelung von 

Flächen als auch die Anlegung von Grünflächen zu Übungszwecken.  

Die neubebaute Fläche wird künftig nicht mehr als Ackerfläche genutzt werden können.  

Die Flächenverteilung der 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3 stellt sich künftig wie 

folgt dar: 

Tab. 1: Flächenbilanz der Planung  

Plangeltungsbereich gesamt 5,8 ha 

Fläche für den Gemeinbedarf   4,0 ha 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Extensive Wiese“ 1,8 ha 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung zu vermeiden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut 

Fläche sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Tab. 2:  Vermeidungsmaßnahmen Schutzgut Fläche 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ flächensparendes Bauen,  

verdichtete Bauweise 

▪ sparsamer Umgang mit Boden 

▪ Erweiterung des Bestandstandortes  ▪ Nutzung von Synergien durch die Erweiterung am 

Standort.  

▪ Geringerer Flächenverbraucht gegenüber einem 

Neustandort 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind durch die Umsetzung 

der Planung nicht zu erwarten, weshalb keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich 

nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 
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6.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

a) Ausgangssituation 

Bodenfunktionen  

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktio-

nen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 

vermieden werden (§1 BBodSchG).  

Der Boden nimmt eine Funktion als Lebensgrundlage und Lebensraum für Men-

schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen ein, die sich über besondere Standor-

teigenschaften und die natürliche Bodenfruchtbarkeit definieren.  

Der anstehende Boden verzeichnet eiszeitliche Ablagerungen von Grund- und Endmo-

ränen aus der Saale- und Weichsel-Kaltzeit. Die Böden sind lehmig und sandig, in der 

Regel steht Geschiebelehm an, häufig über Geschiebemergel. Es sind die Bodentypen 

Braunerde im östlichen Teil der Fläche, und Braunerde-Parabraunerde im westlichen 

Bereich festzustellen. Es liegen die Bodenformen „Braunerde-Parabraunerde aus Ge-

schiebeabdecksand über Geschiebelehm, häufig über Geschiebemergel“ und „Braun-

erde aus Geschiebedecksand über tiefem Geschiebesand“ vor.  

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktio-

nen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich 

vermieden werden (§1 BBodSchG). Das BBodSchG unterscheidet in § 2 Absatz 2 fol-

gende wichtige Funktionen des Bodens. 

Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und 

Nährstoffkreisläufen und nimmt dadurch eine Regelungsfunktion im Wasser- und Stoff-

haushalt ein. Die Funktion wird über das Wasserrückhaltevermögen (Feldkapazität im 

Effektiven Wurzelraum FKWe) des Bodens beschrieben. Je niedriger die Feldkapazität 

ist, desto weniger Wasser kann durch den Boden in niederschlagsreichen Zeiten zurück-

gehalten und in niederschlagsarmen Zeiten teilweise wieder bereitgestellt werden und 

desto schneller kommt es in niederschlagsreichen Zeiten zur Versickerung, d. h. zur 

Grundwasserneubildung. Der Boden ist Abbau- und Ausgleichsmedium für stoffliche 

Einwirkungen auf Grund von Filter-, Puffer und Stoffumwandlungseigenschaften und 

trägt so insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers bei. Der Boden filtert bei-

spielsweise Schwermetalle, organische Schadstoffe und versauernd wirkende Einträge. 

Maßgeblich zur Erfüllung dieser Funktionen sind die Kationenaustauschkapazität und 

die Luftkapazität des Bodens. Die Filterwirkung ist in feinkörnigem Bodenmaterial mit 

geringer Luftkapazität am größten, wie z. B. in der Marsch und im Östlichen Hügelland, 

und in grobkörnigem Bodenmaterial mit hoher Luftkapazität am geringsten, wie z. B. in 

der Vorgeest.  

Das Wasserrückhaltevermögen sowie die Nährstoffverfügbarkeit im Plangebiet sind als 

gering bis mittel zu bewerten. Als gering bis besonders gering gilt die Sickerwasserrate 

vor Ort. Es kann von einer mittleren Gesamtfilterleistung und einer mittleren bis hohen 

natürlichen Ertragsfähigkeit ausgegangen werden. Zudem ist von einer schwach 
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trockenen bodenkundlichen Feuchtestufe auf der Planungsfläche zu sprechen, die im 

Osten angrenzende Fläche lässt sich als schwach frisch beschrieben. 

Die Versickerung des Oberflächenwassers ist aufgrund geringer bis besonders geringer 

Wasserdurchlässigkeit des Bodens als schlecht zu bewerten. 

Der Boden im Plangeltungsbereich weist keine wesentliche Bedeutung als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte auf. Der Gemeinde sind im Plangeltungsbereich keine 

archäologischen Denkmale bekannt. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 

wird geklärt, ob an dem Standort mit archäologischen Funden gerechnet werden muss. 

Das nächstgelegene archäologische Interessengebiet (Gebietsnummer 2) befindet sich 

in ca. 650 m Entfernung im südlichen Gemeindegebiet. 

In seiner Nutzungsfunktion dient der Boden dem Menschen als Rohstofflagerstätte, 

Fläche für Siedlung und Erholung, Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nut-

zung, Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen und als Fläche für 

den Verkehr sowie die Ver- und Entsorgung. Der Boden im Plangeltungsbereich weist 

im südlichen Plangebiet eine Nutzungsfunktion als Fläche für den Gemeinbedarf, im 

nördlichen Plangebiet eine Funktion als landwirtschaftliche Nutzfläche (Ackerfläche) auf. 

Die bodenfunktionale Gesamtbewertung wird auf Grundlage der genannten Einstufun-

gen als mittel beschrieben. 

Altlasten 

Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen vorhanden.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Böden werden sich voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen 

wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauleitplanungen führen durch Versiegelung, Zerstörung des Bodengefüges, Auf- und 

Abtragungen regelmäßig zu einem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. So ist auch 

für das geplante Vorhaben zumindest in Teilen des Plangeltungsbereiches mit einem 

Verlust der Bodenfruchtbarkeit, des Wasserrückhaltevermögens und der Gesamtfilter-

wirkung zu rechnen. Der Verlust beschränkt sich auf die Flächen im nördlichen Plange-

biet, da die südlichen Flächen bereits heute durch die vorhandene Feuerwehrtechnische 

Zentrale eingenommen werden.  

Bauphase 

Während der Bauphase des Umbaus und der Erweiterung der Feuerwehrtechnischen 

Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg werden durch das Befahren der Flächen mit 

Baufahrzeugen Bodenverdichtungen mit Störungen des Bodengefüges und Bodenwas-

serhaushaltes erfolgen und durch die notwendigen Erdarbeiten Beeinträchtigungen der 

Bodenstruktur bis hin zur Abtragung/Auffüllung. Die Bodeneigenschaften werden 

dadurch auf den betroffenen Flächen mindestens während der Bauphase erheblich 
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verändert. Diese Eingriffe sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht quantifizierbar, kön-

nen jedoch durch tiefgründige Bodenlockerungen nach Beendigung der Baumaßnah-

men minimiert werden. Es kommt zu Überbauung und Versiegelung landwirtschaftlicher 

Fläche, was erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden hat. 

Vor Beginn von Bauarbeiten sind u. U. Bodenuntersuchungen durchzuführen; die zu-

ständige untere Bodenschutzbehörde ist frühzeitig zu informieren.  

Im Hinblick auf die Abfuhr/Entsorgung der Aushubböden sind in jedem Fall Deklarations-

analysen durchzuführen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die Entsorgung von 

Aushubmaterial und sind zwingend erforderlich.  

Die nördliche Plangebietsfläche wird künftig nicht mehr als Ackerfläche genutzt werden 

können und die oben genannten Bodenfunktionen gehen somit vollständig verloren. Im 

Bereich der noch nicht überbauten oder befestigten, lediglich bauzeitlich beanspruchten 

Flächen treten weniger schwerwiegende, überwiegend temporär begrenzte Beeinträch-

tigungen auf. 

Durch die Bodenarbeiten kann es möglicherweise auch zu einer Vermischung von Bo-

denschichten kommen.  

Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück ist nach § 7 Bundes-Boden-

schutzgesetz (BBodSchG) dazu verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher 

Bodenveränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG zu treffen. Bei Baumaßnahmen sind 

Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen zum Schutz des Bodens gemäß DIN 19639 und 

DIN 19731 zu berücksichtigen. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-

licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche aus-

gehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeu-

dung zu schützen (§ 202 BauGB). Die Vorschriften der BBodSchVO sind zwingend zu 

befolgen. 

Zudem kann es durch baulich bedingte Schadstoffemissionen potenziell zu lokalen Ver-

unreinigungen des Bodens kommen. Dieses bzw. das entsprechende Risiko ist jedoch 

bei Verwendung von Maschinen, Baufahrzeugen und technischen Verfahren, die dem 

Stand der Technik entsprechen und unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten zum Bodenschutz als gering einzuschätzen. 

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern, um irre-

versiblen Bodenverdichtungen entgegenzuwirken und die Versickerung von Nieder-

schlagswasser auf den Grünflächen weiterhin im Rahmen der bodenbedingten Leis-

tungsfähigkeit zu ermöglichen. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Nutzungsbedingt werden unvermeidbare Eingriffe in das Schutzgut Boden erfolgen für 

Vollversiegelungen, Teilversiegelungen, Bodenaustausch, Bodenauf- und -abtrag. Die 

Vollversiegelungen durch Überbauung, Straßen, Parkplätze u.a. führen regelmäßig zu 

einem Komplettausfall bezüglich aller Bodenfunktionen auf den betroffenen Flächen.  
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Durch Bodenabgrabungen und -aufschüttungen sowie die Verdichtung von Boden kann 

bei der Umsetzung der Planung eine nachteilige Auswirkung auf die Funktion des Bo-

dens als „Archiv der Natur- und Kulturgeschichte“ hervorgerufen werden, weshalb Maß-

nahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen notwendig werden. 

Dieser Sachverhalt wird unter dem Schutzgut „Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ 

beschrieben. 

Unter den vorhergenannten Aspekten lässt sich eine erheblich nachteilige Auswirkung 

auf das Schutzgut Boden feststellen. Das Ausmaß der erheblich nachteiligen Auswirkun-

gen der Umsetzung der Planung auf das Schutzgut Boden wird nachfolgend ermittelt 

und dargestellt. Anschließend werden Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

nachteiliger Auswirkungen sowie Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger 

Auswirkungen formuliert. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Boden und Grundwasser zu vermeiden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung 

der Eingriffe in das Schutzgut Boden sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Tab. 3:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutzgut Boden 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ flächensparendes Bauen,  

verdichtete Bauweise 

▪ sparsamer Umgang mit Boden 

▪ In der Phase der Bauausführung ist 

die fachliche Betreuung durch eine 

bodenkundliche Baubegleitung nach 

DIN 19639 und 19731 erforderlich 

▪ schonender Umgang mit anfallendem Boden 

▪ Verhinderung schädlicher Bodenveränderungen 

bei Baumaßnahmen 

▪ Gewährleistung einer abfallrechtlich ordnungsge-

mäßen Entsorgung/ Verwertung von Aushub so-

wie Einbringung von Bodenmaterial 

▪ Die Vorschriften der BBodSchVO  

(§§ 3-8) sind zwingend zu befolgen. 

▪ Vermeidung von Verunreinigungen und Stoffein-

trägen  

▪ keine Vermischungen von Boden 

▪ Schutz des Oberbodens 

▪ Lagerung von Oberboden:  

Mutterboden ist in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernich-

tung oder Vergeudung zu schützen  

(§ 202 BauGB). 

▪ Schutz des Oberbodens 

▪ Erweiterung des Bestandstandortes  ▪ Nutzung von Synergien durch die Erweiterung am 

Standort.  

▪ Geringerer Flächenverbraucht gegenüber einem 

Neustandort 
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Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ nach Beendigung der Bauphase sind 

die im Zuge der Arbeiten befahrenen 

unversiegelten Böden wieder tief-

gründig aufzulockern.  

▪ Verminderung irreversibler Bodenverdichtungen  

▪ Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktio-

nen  

▪ Erhaltung der Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den Grünflächen im Rahmen der bo-

denbedingten Leistungsfähigkeit. 

Eingriffsbilanz 

Die unvermeidbaren Eingriffe in den Boden sind durch geeignete Kompensationsmaß-

nahmen auszugleichen. Die konkrete Bilanzierung erfolgt auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung und sind vorliegend zum Verständnis der Umsetzbarkeit der Planung 

aufgeführt. Grundlegend sind die bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 3 und seiner 1. Änderung zu beachten und der 

Bilanzierung gegenzurechnen. Hierbei wird u.a. auch die zumindest planungsrechtlich 

im nördlichen Bereich vorhandenen Ausgleichsfläche auszugleichen sein. Dies erfolgt 

unter Ansatz des zum damaligen Zeitpunkt benannten Ausgleichsbedarfes des Ur-

sprungsplanes und des durch die vorliegende Planung entstehenden neuen Ausgleichs-

bedarfes. Durch die fehlenden Umsetzung der damaligen Maßnahmen ist eine Berech-

nung des Entwicklungsverzuges anzurechnen. Hierzu wird ein Kompensationsfaktor von 

1 : 1 angesetzt.  

Bilanzierung: auszugleichende Eingriffe in den Boden 

Mit der Umsetzung des Bauleitplanes geht ein Ausgleichserfordernis von 16.297 m2 ein-

her, das durch Eingriffe in den Boden hervorgerufen wird. 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Der erforderliche Ausgleich für das Schutzgut Boden erfolgt vollumfänglich innerhalb des 

Plangebietes. Hierzu wird im nördlichen Plangebiet eine Maßnahmenfläche zur Entwick-

lung einer extensiven Wiesenfläche festgesetzt. Zudem werden die erforderlichen Knick-

schutzstreifen entsprechend aufgewertet und als Ausgleich angerechnet.  

Flächenart 
Flächen-

größe (m²) 

zulässige 

Versiegelung 

Versiege-

lung im  

Bestand 

(m²) 

Eingriffs-

größe (m²) 

Kompensa-

tionsfaktor 

Ausgleichs-

erfordernis 

(m²) 

Fläche für den 

Gemeinbedarf 
35.667 m² 0,8 9.853 m² 18.681 m² 0,5 9.341 m² 

Straßenverkehrs-

fläche  

(Bestand) 

616 m² 1,0 616 m² 0 m² 0,5 0 

Ausgleichs- und 

Übungsfläche 

(Bestand) 

6.956 m² 0 0 m²  6.956 m² 1,0 6.956 m² 

Ausgleichsbedarf gesamt 16.297 m² 
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Bilanzierung: Ausgleichsmaßnahmen 

Kompensation 

 

Fläche Ausgleichsfaktor Größe Ausgleich 

Maßnahmenfläche M1  

zzgl. Wegefläche Redder 

15.871 m² 

1.151 m² 

1 

1 

15.871 m² 

1.151 m² 

Knickneuanlage (Fläche) 910 m² 1 910 m² 

Maßnahmenfläche M2  

inkl. Knickschutzstreifen 

2.215 m² 1 2.215 m² 

  

Summe Ausgleich 20.147 m² 

Die rechtliche Sicherung der Umsetzung der Maßnahmen erfolgt über einen städtebau-

lichen Vertrag zwischen der Gemeinde und der Vorhabenträgerin.  

6.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung erfolgte die Erarbeitung eines Geotech-

nischen Gutachtens14. Der Baugrund wurde am 04.11.2024 mittels insgesamt 11 Klein-

rammbohrungen mit Tiefen von t = 6,0 m unter Gelände erkundet. Die Ergebnisse sind 

im Detail dem Gutachten zu entnehmen.  

Die Wasserstände wurden während der Ausführung und nach Beendigung der Klein-

rammbohrungen gemessen. Wasser wurde in einer Tiefe von 3,2 bis 4,7 m unter Ge-

lände angetroffen. Bei den gemessenen Wasserständen handelt es sich um den echten 

Grundwasserstand, der jedoch in den Bohrlöchern nicht endgültig ausgepegelt gewesen 

sein dürfte. 

Angaben zum möglichen Schwankungsbereich der unterhalb des Geschiebelehms an-

stehenden Grundwasserstände liegen nicht vor. Der Bemessungswasserstand für 

Grundwasser kann bei NHN + 46,8 m angenommen werden. 

Aufstauendes Sicker- und Schichtenwasser:  

Unabhängig vom Grundwasser können sich auf den oberflächennah anstehenden bin-

digen Bodenschichten aus Geschiebelehm örtlich und zeitweilig niederschlagsabhängig 

Stauwasser-stände in Höhe von ggf. mehreren Dezimetern einstellen, sofern der Was-

serstand nicht durch den Einbau einer Dränanlage begrenzt wird oder das Wasser seit-

lich in tieferliegende Geländebereiche abfließen kann. 

Versickerungsfähigkeit  

Die oberflächennah anstehenden bindigen Bodenschichten aus Geschiebelehm sind für 

eine Versickerung von Niederschlagswasser nicht ausreichend durchlässig.  

 
14  Eickhoff und Partner mbB: Neubau FTZ Elmenhorst, Lankener Weg 26, 21493 Elmenhorst, 1. Bereich 

vom 06.12.2024, Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, Stand: 06.12.2024 
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Die unterhalb des Geschiebelehms anstehenden Sande erfüllen zwar grundsätzlich die 

versickerungsrelevanten Anforderungen nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138, sind aber 

bereits teilweise wassergesättigt.  

Aufgrund der geringen Mächtigkeit der Sandüberdeckung des Geschiebelehms ist hier 

allenfalls eine Schachtversickerung in den Sanden unterhalb des Geschiebelehms denk-

bar, sofern dies aufgrund der anstehenden Grundwasserstände zulässig ist. Bei Bedarf 

ist die Zulässigkeit einer Schachtversickerung mit der zuständigen Behörde abzuklären. 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer in Form von Still- und Fließgewässern sind im Plangebiet und in 

der unmittelbaren Umgebung nicht vorhanden. In rund 1 km Entfernung fließt im Norden 

das Vorranggewässer die Talkauer Au sowie die Hagedornbek in gleicher Entfernung im 

Osten. Das nächstgelegene größere Stillgewässer ist der Kiessee Groß Pampau, 2,3 km 

südlich der Fläche. Zudem befinden sich auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen 

Zentrale zwei Wasserrückhaltebecken / Löschteiche, deren Wasser zu Übungszwecken 

verwendet wird. Diese Kleingewässer sind als naturfern zu bewerten. Diese werden für 

die Erweiterung der Feuerwehr zugeschüttet und im nördlichen Bereich der Planungs-

fläche ersetzt.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Wasserhaushalt bliebe voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzun-

gen wie bislang erhalten.  

d) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Während der Bauphase werden durch das Befahren der Flächen mit Baufahrzeugen 

Bodenverdichtungen mit Störungen des Bodengefüges und Bodenwasserhaushaltes er-

folgen und durch die notwendigen Erdarbeiten Beeinträchtigungen der Bodenstruktur bis 

hin zur Abtragung/Auffüllung. Die Bodeneigenschaften werden dadurch auf den betroffe-

nen Flächen mindestens während der Bauphase erheblich verändert. Diese Eingriffe 

sind auf Ebene der Bauleitplanung nicht quantifizierbar, können jedoch durch tiefgrün-

dige Bodenlockerungen nach Beendigung der Baumaßnahmen minimiert werden. 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen im Umfeld der Baustellen hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern, um irre-

versiblen Bodenverdichtungen entgegenzuwirken und die Versickerung von 



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

84 

Niederschlagswasser auf den Grünflächen weiterhin im Rahmen der bodenbedingten 

Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.  

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Grundwasser  

Im Zuge der Bauarbeiten kann es zu Wasserhaltemaßnahmen kommen. Diese stellen 

eine Benutzung des Grundwassers gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz dar und sind 

daher erlaubnispflichtig.  

Durch die Neuversiegelung von vormals unversiegelten Flächen kommt es zunächst zu 

einer Veränderung der Grundwasserneubildungsrate und des Oberflächenwasserab-

flusses, da Niederschlagswasser nicht mehr direkt versickern kann. Das Niederschlags-

wasser soll jedoch vor Ort versickert werden. Im Rahmen des zu erstellenden Wasser-

wirtschaftlichen Fachbeitrages werden die erforderlichen Maßnahmen untersucht und 

bewertet.  

Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser festzustellen. Aus diesem Grund werden Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minderung nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut notwendig. 

Oberflächengewässer  

Von der geplanten Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind keine Oberflä-

chengewässer betroffen. Somit kann auf Grund der Entfernung direkte Auswirkungen 

des Vorhabens auf diese ausgeschlossen werden. Lediglich die beiden Löschteiche 

müssen durch die Erweiterung weichen und werden an anderer Stelle angelegt. 

Niederschlagswasser 

Bereits auf der Ebene der Bauleitplanung sind grundsätzliche Überlegungen zur geplan-

ten technischen Erschließung des Plangebietes zu erarbeiten. Hierzu gehört ein über-

schlägiger Nachweis zur Ableitung und ggf. Behandlung des Niederschlagwassers. 

Hierzu ist unter anderem durch Anwendung der wasserrechtlichen Anforderungen für 

den Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten (Erlass des Landes Schleswig-Hol-

stein vom 18.10.2019) eine Wasserbilanz aufzustellen, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes erfolgt die Erarbeitung eines Wasserbe-

seitigungskonzeptes15 mit der Darstellung einer möglichen Entwässerung des Nieder-

schlagswassers.  

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept 

Im Geltungsbereich des Bauleitplanes ist vorgesehen, das anfallende Regenwasser 

möglichst nicht in das öffentliche Kanalnetz einzuleiten. Ziel ist die Umsetzung einer de-

zentralen Bewirtschaftung des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers. 

 
15  INROS LACKNER SE: Neubau feuerwehrtechnische Zentrale, FTZ Elmenhorst, Wasserbeseitigungs-

konzept B-Plan Nr. 3, Stand: 11.11.2025 
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Gemäß dem geotechnischen Gutachten lassen die oberen Bodenschichten keine Versi-

ckerung zu. Erst ab einer Tiefe von etwa 2,20 m unterhalb der Geländeoberkante sind 

sandige Schichten vorhanden, die das Regenwasser aufnehmen und abführen können. 

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde wurde daher ein Entwässerungskonzept 

entwickelt, das sowohl die begrenzte Versickerungsfähigkeit als auch die Möglichkeit 

einer Verdunstung von Niederschlagswasser mit der rechnerischen Annahme des  

Kf-Wertes von 5,0E-0,6 m/s berücksichtigt. Aus den vorgenannten Annahmen resultiert 

ein Entwässerungskonzept, dass eine dezentrale Entwässerung für das Regenwasser 

auf dem Grundstück ermöglicht. 

Das Konzept sieht vor, das Regenwasser dezentral über begrünte Muldenflächen und 

ein Regenrückhaltebecken zu bewirtschaften und über die bewachsenen Oberboden-

schicht (Stärke bis 30 cm) die Vorreinigung nach DWA-A 138 nachzuweisen: 

Die befestigten Flächen im Süden des Grundstücks werden, sofern es räumlich möglich 

ist, direkt in flach ausgebildete, begrünte Mulden geleitet. Diese Mulden speichern das 

Wasser temporär, schaffen eine verzögerte Versickerung und ermöglichen die Verduns-

tung eines Großteils des Wassers über die Vegetation und die Bodenoberfläche. Ergän-

zend Flächen, die nicht direkt an Mulden angeschlossen werden können, sowie die 

Dachflächen der Gebäude, entwässern über ein unterirdisches Leitungssystem in ein 

Rückhaltebecken an der nördlichen Grundstücksgrenze. Dieses Becken ist etwa 3,00 m 

tief und erreicht somit die versickerungsfähigen Sandschichten.  

Die südlichen Freiflächen werden ebenfalls über großflächig angelegte Mulden entwäs-

sert. Aufgrund ihrer Größe tragen sie wesentlich zur Versickerung und Verdunstung bei. 

Im Fall eines Starkregenereignisses können sowohl die Mulden als auch das Rückhal-

tebecken den Wasseranfall eines 30-jährlichen Regenereignisses puffern. Überschüssi-

ges Wasser kann bei Starkregenereignissen oberhalb eines 30-jährige Regenereignis-

ses aufgrund der Gefälleausbildung der befestigten Flächen in den Außenanlagen tem-

porär schadlos zurückgehalten werden. 

Um den Anteil der Verdunstung auf dem Grundstück zu erhöhen, werden additiv alle 

Grünflächen sowie Mulden mit Baum- und Strauchpflanzungen versehen. 

Insgesamt ermöglicht das Entwässerungskonzept eine schadlose, nachhaltige Ableitung 

und Rückhaltung des vor Ort anfallenden Niederschlagswassers. Es berücksichtigt da-

bei sowohl die geologischen Gegebenheiten als auch die wasserrechtlichen Anforderun-

gen. 

Wasserhaushaltsbilanz A-RW 1 

Gemäß der §§ 5 und 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist eine Vergrößerung und Be-

schleunigung des oberflächlichen Wasserabflusses zu vermeiden bzw. ist für eine Rück-

haltung des überschüssigen Wassers in der Fläche der Entstehung zu sorgen. Außer-

dem soll gemäß dem Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regen-

wasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein - Teil 1: Mengenbewirtschaftung“  

(A-RW 1) der potenziell natürliche Wasserhaushalt weitgehend erhalten und möglichst 

wenig durch die Bebauung beeinträchtigt werden. 
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Im Zuge der wasserrechtlichen Anforderungen für den Umgang mit Regenwasser in 

Neubaugebieten wurde eine Wasserbilanz16 aufgestellt, um die Auswirkungen der ge-

planten Bebauung auf den Wasserhaushalt abschätzen zu können. Bei Neubaugebieten 

ist grundsätzlich mit einer deutlichen Veränderung des natürlichen Wasserhaushalts zu 

rechnen. Infolge der Versiegelung von zuvor unbefestigten Flächen mit Gebäuden, Stra-

ßenflächen etc. nimmt in der Regel die Verdunstung sowie die Versickerung ab, während 

der Oberflächenabfluss stark zunimmt. Mit der Anwendung des Erlasses wird die Schä-

digung des natürlichen Wasserhaushalts bilanziert und somit aufgezeigt, welche Auswir-

kungen die geplanten Baumaßnahmen auf den Wasserhaushalt haben. 

Um die Schädigung des Wasserhaushaltes so gering wie möglich zu halten, wird durch 

den geplanten Neubau keinerlei zusätzliches Regenwasser in die Kanalisation eingelei-

tet. Das gesamte, durch den Neubau anfallende Regenwasser wird auf dem Grundstück 

versickert oder verdunstet. Eine Dachbegrünung ist aus statischen und wirtschaftlichen 

Gründen nicht umsetzbar und steht in keinem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Boden und Grundwasser zu vermeiden. Zur Vermeidung bzw. Minimierung 

der Eingriffe in das Schutzgut Boden sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Tab. 4:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutzgut Wasser 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Sind Pfahlgründungen notwendig, so 

sind diese als Erdaufschlüsse ge-

mäß § 49 WHG ab einer Tiefe von 

10,00 m (§ 40 Landeswassergesetz) 

oder bei Erschließung von Grund-

wasser bei der unteren Wasserbe-

hörde mindestens einen Monat vor 

Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 

▪ Sicherung erforderlicher Maßnahmen und Ver-

meidung nachteiliger Auswirkungen und zum 

Schutz des Grundwassers 

▪ Grundwasserhaltungen für die Bau-

zeit stellen eine Benutzung des 

Grundwassers gemäß Wasserhaus-

haltsgesetz dar und sind daher gem. 

WHG erlaubnispflichtig. Ein entspre-

chender Antrag ist mindestens einen 

Monat vor Beginn der Arbeiten ein-

zureichen. 

▪ Sicherung erforderlicher Maßnahmen und Ver-

meidung nachteiliger Auswirkungen und zum 

Schutz des Grundwassers 

▪ Sollten sich im Vorhabengebiet alte 

Brunnen und Messstellen befinden, 

▪ Sicherung und bei Bedarf Verlagerung der  

erforderlichen Messtellen 

 
16  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 3, Anwendung des Erlasses „Wasserrechtliche Anforderungen zum Um-gang mit 

Regen-wasser - Teil 1: Mengenbewirtschaftung (A-RW 1), Stand: 31.03.2026 
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so sind diese fachgerecht, gemäß 

den Technischen Regeln, Arbeits-

blatt W 135, zurückzubauen. 

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Versickerung des Niederschlags-

wassers vor Ort  

▪ Ersatzstandort für die Pflanzen- und Tierwelt 

▪ Retentionsfunktion 

▪ nach Beendigung der Bauphase sind 

die im Zuge der Arbeiten befahrenen 

unversiegelten Böden wieder tief-

gründig aufzulockern.  

▪ Verminderung irreversibler Bodenverdichtungen  

▪ Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktio-

nen  

▪ Erhaltung der Versickerung von Niederschlags-

wasser auf den Grünflächen im Rahmen der bo-

denbedingten Leistungsfähigkeit. 

Eingriffsbilanz 

Die unvermeidbaren Eingriffe in das Schutzgut sind durch geeignete Kompensations-

maßnahmen auszugleichen. Unter Anwendung der Anlage „Hinweise zur Anwendung 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleitplanung“ des 

Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ 

wird benannt, dass bei Flächen, dessen Grundwasserabstand unter 1 Meter beträgt, 

eine höhere Bedeutung für den Naturschutz anzunehmen ist.  

Im Rahmen der Erarbeitung des geotechnischen Gutachtens17 wurden die Wasser-

stände während der Ausführung und nach Beendigung der Kleinrammbohrungen ge-

messen. Wasser wurde in einer Tiefe von 3,2 bis 4,7 m unter Gelände angetroffen. Bei 

den gemessenen Wasserständen handelt es sich um den echten Grundwasserstand, 

der jedoch in den Bohrlöchern nicht endgültig ausgepegelt gewesen sein dürfte. 

Angaben zum möglichen Schwankungsbereich der unterhalb des Geschiebelehms an-

stehenden Grundwasserstände liegen nicht vor. Der Bemessungswasserstand für 

Grundwasser kann bei NHN + 46,8 m angenommen werden. 

e) Maßnahmen zum Ausgleich 

Der Ausgleich erfolgt multifunktional mit dem Schutzgut Boden.  

 
17  Eickhoff und Partner mbB: Neubau FTZ Elmenhorst, Lankener Weg 26, 21493 Elmenhorst, 1. Bereich 

vom 06.12.2024, Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, Stand: 06.12.2024 
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6.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen einschließlich der 

biologischen Vielfalt 

a) Ausgangssituation 

Zur Beschreibung der Biotop- und Nutzungsstruktur erfolgte im Oktober 2024 eine Be-

standsaufnahme18. Die Biotop- und Nutzungstypenkartierung wurde auf der Grundlage 

der aktuellen Kartieranleitung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländli-

che Räume des Landes Schleswig-Holstein (Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel 

für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein – Kartieranleitung, Biotoptypenschlüssel und 

Standardliste Biotoptypen; Stand: August 2024) durchgeführt. Die Ergebnisse der Kar-

tierung sind im Plan „Biotop- und Nutzungstypenkartierung“ dargestellt.  

Die Bestandsaufnahme der Biotop- und Nutzungstypen stellt eine aktuelle Bestandser-

fassung der Vegetation im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes und in seinen 

Randbereichen (Untersuchungsgebiet) dar. Dabei bildet die Bestandsaufnahme eine 

Grundlage für die Beurteilung der naturschutzfachlichen Wertigkeit der betroffenen Flä-

chen und Strukturen.  

Nachfolgend werden zunächst die im Plangeltungsbereich und seinem unmittelbaren 

Umfeld vorkommenden Biotoptypen beschrieben, anschließend wird der vorhandene 

Bestand hinsichtlich seiner Bedeutung mittels Biotopwertstufen bewertet. 

Biotoptypen 

Bestand 

Im Plangeltungsbereich sind Biotoptypen der Siedlungsbereiche und Verkehrsflächen 

sowie Ackerflächen und Knicks vorhanden. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen 

Im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches sind intensiv genutzte Ackerflächen vor-

handen, die in den Biotoptyp Intensivacker (AAy) einzuordnen sind.  

Weitere Ackerflächen befinden sich westlich und östlich des Plangeltungsbereiches. 

Südwestlich des Plangeltungsbereiches war ein kleiner Teil der dort vorhandenen Acker-

fläche als Ackerstilllegung mit Leguminoseneinsaat (AAb) ausgeprägt. Grünlandflä-

chen befinden sich östlich und südlich des Plangeltungsbereiches, wo artenarmes bis 

mäßig artenarmes Grünland (GYy) vorhanden ist, das offensichtlich im Regelfall be-

weidet wird. Östlich des Plangeltungsbereiches befindet sich im Anschluss an die Grün-

landflächen eine Grünlandfläche mit Obstbäumen, die als sonstige Streuobstwiese 

(ZOy) einzuordnen ist. Nördlich des Plangeltungsbereiches, ist auf einem schmalen 

Streifen Grünlandvegetation relativ trockener Standorte ausgebildet, die augenschein-

lich gemäht wird. In der landesweiten Biotopkartierung ist dieser durch trockenheitser-

tragende Gräser wie Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Rotes Straußgras (Agrostis 

capillaris) sowie Magerkeitszeiger geprägte Bestand als mesophile Flachland-

 
18  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 3, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, Stand: 17.03.2025 
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mähwiese (GMt) eingeordnet und gehört zu den gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG in 

Verbindung mit § 31 Abs. 1 Nr. 6 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen. 

Gewässer 

Die einzigen Gewässer innerhalb des Plangeltungsbereiches sind die beiden im nördli-

chen Randbereich des Grundstücks der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) gelege-

nen Löschwasserteiche (FXy). Diese weisen in den vorherrschenden Flachuferberei-

chen eine Kiesabdeckung auf und im südlichen Uferbereich, wo die Wasserentnahme 

erfolgt, eine steile Uferkante mit einer massiven Uferbefestigung (SFm) in Form einer 

Spundwand.  

In den flacher geneigten Uferbereichen befinden sich aufgrund der schwankenden Was-

serstände lückige Vegetationsbestände wechselfeuchter Standorte mit Arten wie z.B. 

Glanzfrüchtige Binse (Juncus articulatus), Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera) und 

Flatter-Binse (Juncus effusus). In den Gewässern selbst befindet sich keine bzw. nur 

spärliche Vegetation. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme war lediglich im westlichen 

der Gewässer Pioniervegetation aus einigen Exemplaren von Schmalblättrigem Rohr-

kolben (Typha angustifolia) sowie wenige Exemplare der Kleinen Wasserlinse (Lemna 

minor) vorhanden, weiterhin Fadenalgen. 

Ruderalfluren 

Ruderalvegetation ist innerhalb des Plangeltungsbereiches und in der näheren Umge-

bung nur am Rand von Straßen und Wegen vorhanden. Es handelt sich in der Regel um 

Mischbestände aus ruderalen Gras- und Staudenfluren (RHg/RHm), die sich aus weit 

verbreiteten Gräsern und Kräutern zusammensetzen und gelegentlich gemäht werden. 

Gehölzbestände 

Im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes und in der näheren Umgebung sind ver-

schiedene Gehölzbestände und Einzelgehölze vorhanden. 

Am westlichen und östlichen Rand bilden typische Knicks (HWy) die Abgrenzung.  

Der westliche Knick weist eine zwei bis mehrreihige, dichte Gehölzvegetation auf einem 

flachen Wall auf. Typische Arten sind bei den Sträuchern Hasel, Schlehe, Holunder, 

Pfaffenhütchen, Eberesche und Berg-Ahorn. Außerdem sind Überhälter vorhanden, da-

runter mehrere, Eichen im mittleren Abschnitt, eine Buche an der nördlichen Grenze des 

FTZ-Grundstücks und einige jüngere Bäume, die sich vor allem auf den südlichen Teil 

des Knicks konzentrieren. Einige der Eichen sowie die nördliche Buche bestimmen auf-

grund ihrer ausladenden Kronen das Erscheinungsbild des Knicks. Nach Norden 

schließt ein weiterer Knick an, der ebenfalls einen dichten, von Schlehe und Hasel ge-

prägten Gehölzbestand, aber keine Überhälter aufweist. 

Auch der Knick an der östlichen Grenze des FTZ-Grundstücks ist durch eine dichte Ge-

hölzvegetation geprägt. Diese wächst 3reihig auf einem annähernd stabilen Wall und 

weist Arten wie Hainbuche, Hasel, Eiche, Schlehe, Hunds-Rose, Traubenkirsche und 

Brombeeren auf. Kurz vor der nordöstlichen Grundstücksgrenze ist eine ältere Eiche 

vorhanden. Am südlichen Knickanfang steht eine Hainbuche mittleren Alters. Jüngere 
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Überhälter sind in mittleren Abschnitt vorhanden. Nach Norden grenzt ein weiterer Knick 

an, in dem Hasel, Schlehe und Hainbuche dominieren. Auch hier ist der Gehölzbestand 

dicht ausgeprägt, weist jedoch keine Überhälter auf.  

Am nördlichen Rand des FTZ-Grundstücks ist ebenfalls ein Knick vorhanden. Dieser 

weist einen dichten mehrreihigen Gehölzbestand auf einem stabilen Wall auf. Der 

Strauchbestand ist relativ artenreich und setzt sich aus Arten wie Hasel, Schlehe, Trau-

benkirsche, Eberesche, Pfaffenhütchen, Liguster, Hunds-Rose, Schnellball, Feld-Ahorn 

zusammen. Die Überhälter in diesem Knick, eine Eiche, eine Hainbuche und eine Eber-

esche, sind noch relativ jung, da der Knick offensichtlich nicht zu den Bestandteilen des 

historischen Knicknetzes gehört, sondern erst später angelegt wurde.  

Weitere Knicks unterschiedlicher Ausprägung befinden sich in der Umgebung des Plan-

geltungsbereiches, darunter auch einzelne durchgewachsene Knicks (HWb) und ein 

Knick am Waldrand (HWw), der ganz im Norden den Rand eines Feldgehölzes bildet. 

Dieser weist ebenfalls durchgewachsene Gehölze auf und ist kaum noch als Knick er-

kennbar. Die typischen Knicks in der Umgebung des Plangeltungsbereiches enthalten 

meist keine Überhälter. Der Pflegezustand der Knicks ist unterschiedlich. Während ei-

nige Knicks eine dichte mehrreihige Vegetation auf stabilen bis mäßig degradierten Wäl-

len aufweisen, wie z.B. die Knicks entlang des auf der Ostseite des Plangeltungsberei-

ches verlaufenden Feldweges oder südlich des Plangebietes, gibt es auch Knicks mit 

lückiger oder spärlicher Gehölzvegetation, z.B. im Norden und Nordwesten. 

Das im Nordosten angrenzende Feldgehölz (HGy) weist Arten wie z.B. Berg-Ahorn, Ei-

che, Birke, Hainbuche, Espe und Rot-Eiche auf. Hinter dem Feldgehölz erstreckt sich 

ein breiter, auf einem breiten und mehrere Meter hohen Wall angelegten Gehölzstreifen, 

in dem ebenfalls Baumarten vorherrschen und der auch als Feldgehölz einzuordnen ist. 

Weitere Gehölzbestände sowie diverse Einzelbäume befinden sich innerhalb des Plan-

geltungsbereiches (vgl. Beschreibung der Biotope der Siedlungsflächen/Grünflächen, 

siehe unten). 

Biotope der Siedlungsflächen / Grünflächen 

Bei den Vegetationsbeständen auf dem Grundstück der Feuerwehrtechnischen Zentrale 

handelt es sich überwiegend um intensiv gepflegte Grünflächen. Strukturarme und ar-

tenarme bis mäßig artenreiche Rasenflächen (SGr) überwiegen. In den sehr kurz ge-

haltenen Beständen dominieren schnittverträgliche Gräser wie z.B. Ausdauerndes Wei-

delgras (Lolium perenne), Rot-Schwingel (Festuca rubra) und Wiesen-Rispengras (Poa 

pratensis). Bereichsweise sind an die häufigen Schnitte angepasste Kräuter, u.a. Wie-

sen-Löwenzahn (Taraxacum Sect. Ruderalia), Weiß-Klee (Trifolium repens), Spitz-We-

gerich (Plantago lanceolata) und Ausdauerndes Gänseblümchen (Bellis perennis) in den 

Beständen vertreten. An einzelnen, vergleichsweise trockenen Stellen kommen punktu-

ell auch weit verbreitete Arten der Sand-Magerrasen oder sonstiger trockener Standorte 

wie z.B. Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) oder Gewöhnliches Ferkelkraut (Hy-

pochaeris radicata) vor. 
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Kleinflächig sind auf dem Grundstück auch Beete mit urbanen Ziergehölzen und/oder 

Stauden vorhanden, die in den Biotoptyp urbanes Ziergehölz und Staudenbeet (SGs) 

einzuordnen sind. Diese befinden sich meist direkt an Gebäuden oder im Bereich der 

Stellplätze. Vereinzelt sind im engeren Umfeld der Gebäude auch kleine Bestände von 

urbanen Gehölzen mit Nadelgehölzen (SGn), urbane Gebüsche mit heimischen Ar-

ten (SGg) oder urbane Gebüsche mit gebietsfremden Arten (SGf) vorhanden. 

Die Einzelbäume auf dem Grundstück der Feuerwehrtechnischen Zentrale stehen zum 

Teil in Gruppen, zum Teil einzeln und zum Teil als Überhälter in den randlichen Knicks. 

Bei den Gruppengehölzen handelt es sich um jüngere Eichen im Bereich der Stellplätze, 

um Gruppen von Fichten nördlich des Tagungsgebäudes, um eine westlich davon ste-

hende Lindengruppe, um eine kleine Gleditsien-Gruppe östlich der Fahrzeughallen, um 

eine aus zwei Lärchen bestehende Baumgruppe im Bereich der westlichen Einfahrt so-

wie um eine Gruppe aus Ahorn-Arten, einer alten Douglasie und mehreren Fichten süd-

östlich der Geschäftsstelle.  

Einzelbäume im eigentlichen Sinne gibt es im Plangeltungsbereich nur vereinzelt. Öst-

lich des nordwestlichen Gebäudekomplexes aus Schirrmeisterei und Lehrsaal bzw. Aus-

bildungsräumen befindet sich eine einzelnstehende, in vergleichsweise gutem Zustand 

befindliche Linde. an der südwestlichen Ecke des südlichen Gebäudekomplexes mit 

Fahrzeughallen, Speisesaal, Lehrsälen und Geschäftsstelle steht ein einzelner Apfel-

baum steht, der zu eng am Gebäude steht und einen schiefen Wuchs aufweist.  

Die Überhälter in den randlichen Knicks konzentrieren sich auf den westlichen Knick, in 

dem im mittleren Abschnitt, westlich bzw. südwestlich der Schirrmeisterei mehrere alte, 

augenscheinlich in gutem Zustand befindliche Eichen vorhanden sind. Hervorzuheben 

ist weiterhin eine am nordwestlichen Eckpunkt des Grundstücks stehende ältere Buche 

(Rot-Buche), die mit einer breiten Krone ausgestattet ist. Südlich davon ist eine ältere 

zweistämmige Hainbuche vorhanden. Auch im südlichen Abschnitt des Knicks sind 

Überhälter vorhanden, die jedoch noch jünger sind, und zwar eine Buche und ein Berg-

Ahorn. Im östlichen Knick sind eine annährend an der nordöstlichen Grundstücksecke 

stehende ältere Eiche, eine östlich des Tagungsgebäudes stehende mittelalte Hainbu-

che sowie zwei jüngere Eichen vorhanden. Im nördlichen Randknick des FTZ-Grund-

stücks sind nur einzelne jüngere Überhälter vertreten, eine Eiche, eine Hainbuche und 

eine Eberesche, die noch nicht als Einzelbäume in Erscheinung treten. 

Im südöstlichen Teil des Plangeltungsbereiches sind drei Privatgrundstücke mit Einzel-

hausbebauung (SBe) und Hausgärten mit einfacher Struktur und geringem Laub-

holzanteil (SGo) vorhanden. In diesen Gärten befinden sich ebenfalls einzelne Bäume, 

darunter Obstbäume und Ziergehölze. 

Biotope der Verkehrsflächen / befestigte Flächen 

Im Plangeltungsbereich sind rund um die Gebäude großflächig befestigte Flächen vor-

handen. Diese überwiegend mit Betonpflaster befestigten Flächen umfassen Zufahrten, 

Stellplätze, Anlieferbereich, den Zugang zur Geschäftsstelle und alle befahrbaren Flä-

chen. Die Flächen sind als vollversiegelt einzustufen und gehören genau wie die 
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Straßenfahrbahn des Lankener Weges und die Fahrbahnen der einmündenden Straßen 

(Alte Dorfstraße, Blöckenredder und östlicher Wirtschaftsweg) in den Biotoptyp vollver-

siegelte Straße/Weg/Fläche (SVs). 

Teilversiegelte Wege oder Flächen (SVt) nehmen einen deutlich geringeren Anteil ein. 

Zu nennen sind hier eine mit Rasengittersteinen befestigte Umfahrt nördlich des nord-

westlichen Gebäudetrakts mit der Digitalfunk-Servicestelle und den dort gelegenen Räu-

men bzw. Lehrsälen für Ausbildungszwecke sowie befestigte Seitenstreifen nördlich des 

Lankener Weges, d.h. außerhalb des FTZ-Grundstücks.  

Nördlich des Tagungsgebäudes ist auf dem FTZ-Grundstück ein kurzer Abschnitt eines 

Bahngleises mit Schotterbett (SVb) angelegt worden, der weiterhin mit Oberleitungs-

masten und einer Fahrstromleitung ausgestattet ist. Ein noch kürzeres Gleisteilstück be-

findet sich nordöstlich des genannten Gleisabschnittes im östlichen Randbereich des 

Grundstücks.  

Der am östlichen Rand des Plangeltungsbereich verlaufende Wirtschaftsweg, der in sei-

nem südlichen Abschnitt eine vollversiegelte Fahrbahn aufweist, ist etwa ab Höhe des 

Tagungsgebäudes als Spurplattenweg (SVp) ausgebildet, der zwischen den beiden 

vollversiegelten Spurbahnen einen rasenartig gepflegten Grünstreifen aufweist.  

Bewertung 

Für die naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen werden fol-

gende, allgemein gebräuchliche naturschutzfachliche Kriterien herangezogen: 

▪ Grad der Naturnähe,  

▪ Vorkommen seltener Arten,  

▪ Gefährdung bzw. Seltenheit,  

▪ Vollkommenheit und  

▪ zeitliche Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit. 

Anhand dieser Kriterien erfolgt eine Einstufung der im Untersuchungsgebiet festgestell-

ten Biotoptypen. Für die Einstufung wird eine Skala zu Grunde gelegt, die sechs Wert-

stufen von 0 „ohne Biotopwert“ bis 5 „sehr hoher Biotopwert“ umfasst. 

Tab. 5: Naturschutzfachliche Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen 

Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus 

5 

sehr hoher Biotopwert: 

sehr wertvolle, naturnahe Bio-

toptypen, Reste der ehemali-

gen Naturlandschaft mit vielen 

seltenen oder gefährdeten Ar-

ten 

▪ im Plangeltungsbereich und 

in seiner näheren Umgebung 

nicht vorhanden 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus 

4 

hoher Biotopwert: 

naturnahe Biotoptypen mit 

wertvoller Rückzugsfunktion, 

extensiv oder nicht mehr ge-

nutzt; Gebiet mit lokal heraus-

ragender Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz 

▪ im Plangeltungsbereich und 

in seiner näheren Umgebung 

nicht vorhanden 

 

3 

mittlerer Biotopwert: 

relativ extensiv genutzte Bio-

toptypen innerhalb intensiv ge-

nutzter Räume mit reicher 

Strukturierung, hoher Arten-

zahl und einer, besonders in 

Gebieten mit hohem Anteil von 

Arten der Wertstufe 4, hohen 

Rückzugs- und/oder Vernet-

zungsfunktion; Gebiet mit loka-

ler Bedeutung für den Arten- 

und Biotopschutz 

im Plangeltungsbereich: 

▪ Knicks 

 

 

 

 

 

 

▪ ältere Einzelbäume 

 

nur außerhalb: 

▪ sonstiges Feldgehölz 

▪ sonstige Streuobstwiese 

▪ mesophile Flachland- 

Mähwiese 

 

 

gemäß  

§ 30 Abs. 2 

BNatSchG 

i.V.m.  

§ 21 Abs.1 Nr.4 

LNatSchG  

geschützt 

 

 

 

 

 

gemäß  

§ 30 Abs.2 Nr.7 

BNatSchG 

i.V.m. § 21  

Abs. 1 Nr.6 

LNatSchG  

geschützt 

2 

niedriger Biotopwert: 

Nutzflächen oder Biotoptypen 

mit geringer Artenvielfalt, die 

Bewirtschaftungsintensität 

überlagert die natürlichen 

Standorteigenschaften, Vor-

kommen nur noch weniger 

standortspezifischer Arten; Le-

bensraum für euryöke Arten 

im Plangeltungsbereich: 

▪ Einzelbäume und Baumgrup-

pen mittleren Alters  

▪ Einzelbebauung mit Haus-

gärten mit einfacher Struktur 

und geringem Laubholzanteil 

▪ Löschwasserteich mit spär-

lich ausgebildeter Begleitve-

getation 

 

nur außerhalb: 

▪ Ruderale Staudenflur frischer 

Standorte (linear ausgeprägt) 

▪ Ruderale Grasflur (linear 

ausgeprägt) 

▪ Artenarmes bis mäßig arten-

reiches Wirtschaftsgrünland 
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Wertstufe Definitionen / Kriterien Biotoptypen Schutzstatus 

1 

sehr niedriger Biotopwert: 

Biotoptypen ohne Rückzugs-

funktion, intensiv genutzt, mit 

überall schnell ersetzbaren 

Strukturen; fast vegetations-

freie Flächen, extrem artenarm 

bzw. lediglich für einige wenige 

euryöke Arten von Bedeutung  

im Plangeltungsbereich: 

▪ jüngere Einzelbäume 

▪ Nadelbäume (mit Ausnahme 

der älteren Douglasie nörd-

lich des Lankower Weges) 

▪ Intensivacker 

▪ Einzelbebauung mit struktur-

armen Hausgärten  

▪ Urbanes Gehölz mit Nadel-

gehölzen 

▪ Urbanes Gebüsch mit heimi-

schen Arten (Kleinstbestand) 

▪ Urbanes Gebüsch mit ge-

bietsfremden Arten 

▪ Urbanes Ziergehölz und 

Staudenbeet 

▪ Rasenfläche, strukturarm 

und artenarm bis mäßig ar-

tenreich 

 

nur außerhalb: 

▪ Ackerstilllegung mit Legumi-

nosen-Einsaat 

 

0 

ohne Biotopwert: 

überbaute oder vollständig ver-

siegelte Flächen  

im Plangeltungsbereich: 

▪ Straße/Weg/Fläche,  

voll versiegelt  

▪ teilversiegelter Weg/Fläche 

 

nur außerhalb: 

▪ Spurplattenweg  

 

Abgesehen von den randlichen Knicks sind im Plangeltungsbereich keine gesetzlich ge-

schützten Biotope vorhanden.  

Die Knicks sowie ältere Einzelbäume, darunter vor allem die im westlichen Randknick 

stehenden Eichen und die nördliche Buche, die eine mittlere Bedeutung aufweisen, ge-

hören zu den Biotoptypen bzw. Einzelelementen mit der höchsten Bedeutung im Bereich 

des Plangebietes. Für die Umgebung sind die im Norden gelegenen Feldgehölze, die 

vorgelagerte magere Flachlandmähwiese und eine östlich des Plangeltungsbereichs ge-

legene Obstwiese hervorzuheben, weiterhin die Knicks. Biotoptypen mit einem sehr ho-

hen oder hohen Biotopwert kommen im gesamten Untersuchungsgebiet nicht vor. 
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Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kommen im Untersuchungsgebiet 

ebenfalls nicht vor. Aufgrund der speziellen Standortansprüche der Arten ist ein Vorkom-

men im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen.  

In Schleswig-Holstein kommen gemäß Roter Liste SH Stand 2021 aktuell nur noch drei 

europarechtlich geschützte Pflanzenarten vor, die nur noch mit kleinen Restbeständen 

an zumeist bekannten Sonderstandorten vertreten sind: Schierlings-Wasserfenchel 

(Oenanthe conioides), Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Froschkraut (Luro-

nium natans). Die Arten kommen gemäß aktueller Verbreitungskarten im Betrachtungs-

raum nicht vor und werden aufgrund ungeeigneter Habitatbedingungen für den Gel-

tungsbereich ausgeschlossen. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelmäßigen Bewirtschaftung der Ackerfläche 

und der Nutzung der Feuerwehrtechnischen Zentrale würde sich die Pflanzenwelt vo-

raussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen wie bislang weiterentwi-

ckeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Durch Umgestaltung des Plangeltungsbereiches kommt es zu einem Verlust der beste-

henden Biotopstypen.  

Bauphase 

Zu den baubedingten Wirkfaktoren gehören u. a. die für den Baubetrieb benötigten, tem-

porären baulichen Anlagen wie Lagerflachen oder Baustelleneinrichtungsflächen. Durch 

Überbauung, Bodenverdichtung und Entfernung von Vegetation geht zumindest zeit-

weise Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren. Die Lage von Baustelleneinrich-

tungsflächen ist noch nicht festgelegt. Sie werden jedoch entweder auf bereits genutz-

tem Gelände der bestehenden Straßen, Wege und Parkplatzflächen eingerichtet. Die 

temporäre Flächeninanspruchnahme durch den Baubetrieb nimmt die dauerhafte Flä-

cheninanspruchnahme durch die Bebauung damit lediglich vorweg. 

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen an der Vegetation im Umfeld der Baustellen 

hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Infolge der geplanten Umstrukturierung und Erweiterung von Gebäuden kommt es zu 

einer Überbauung, Versiegelung und Entfernung von Vegetation. Betroffen sind die 
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intensiv genutzten Ackerflächen sowie die Übungs- und Ausgleichsfläche (fast aus-

schließlich arten- und strukturarme Rasenfläche) inklusive der Löschteiche. Bedingt 

durch die Erweiterung der Fläche muss der als Abgrenzung zur Ackerfläche dienende 

Knick im Norden gerodet werden.  

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 

Bei Baumaßnahmen in der Nähe von Bäumen sind die Bäume während der Baudurch-

führung vor Beeinträchtigungen gemäß DIN 18920 zu schützen (Schutzabgrenzungen, 

Baumschutz, je nach Bedarf). Kronentraufbereiche sind nicht zu befahren, Bodenmas-

sen und anderes Baumaterial darf in den Kronentraufbereichen nicht gelagert werden. 

Gehölzschnitte und andere erforderliche Maßnahmen der Baumpflege erfolgen nach 

den Empfehlungen der ZTV-Baumpflege. 

Zur Minimierung der Auswirkungen sind nach Beendigung der Bauphase die im Zuge 

der Arbeiten befahrenen unversiegelten Böden wieder tiefgründig aufzulockern und ge-

mäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu entwickeln.  

Erhalt von Baum- und Gehölzbeständen 

Soweit möglich werden Bäume und Gehölzbestände – insbesondere die vorhandenen 

Knicks mit entsprechenden Schutzstreifen – im Plangeltungsbereich des Bebauungspla-

nes zur Erhaltung festgesetzt  

Die Flächen nördlich der eigentlichen Erweiterungsfläche werden als extensive Wiese 

als Ausgleichsmaßnahme durch Darstellung einer Grünfläche mit überlagernder Maß-

nahmenfläche gesichert.  

Tab. 6:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Pflanzen  

und biologischen Vielfalt 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Bei Baumaßnahmen in der Nähe 

von Bäumen sind die Bäume wäh-

rend der Baudurchführung vor Be-

einträchtigungen gemäß DIN 18920 

zu schützen (Schutzabgrenzungen, 

Baumschutz, je nach Bedarf). Kro-

nentraufbereiche sind nicht zu be-

fahren, Bodenmassen und anderes 

Baumaterial darf in den Kronentrauf-

bereichen nicht gelagert werden. 

Gehölzschnitte und andere erforder-

liche Maßnahmen der Baumpflege 

erfolgen nach den Empfehlungen 

der ZTV-Baumpflege. 

▪ Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf den 

Einzelbaum- und Gehölzbestand  
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Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung eines Schutzbereiches 

zum Schutz der vorhandenen und 

geplanten Knicks im Bebauungsplan 

▪ Langfristige Sicherung und Schutz der gesetzlich 

geschützten Biotope 

▪ Festsetzung des Baumbestandes 

unter Berücksichtigung der geplan-

ten Entwicklung im Bebauungsplan 

▪ Langfristiger Erhalt des Baumbestandes. Rechtli-

che Sicherung des Ausgleiches bei Verlust.  

Eingriffsbilanz 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes sind mit Ausnahme der vorhandenen Knicks als 

Flächen mit allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut Pflanze einzustufen.  

Durch die Umsetzung der Planung erfolgt ein Eingriff in die vorliegenden Biotopstruktu-

ren. Sowohl im Rahmen der späteren Nutzung als auch durch die Bauphase ist mit ei-

nem wesentlichen Verlust zu rechnen. Diese Eingriffe sind entsprechend auszugleichen. 

Hierbei wird im Sinne einer „worst-case“ Betrachtung angenommen, dass sämtliche 

zeichnerisch festgesetzten Arten der Flächennutzungen gesamt umgesetzt werden. Die 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung erfolgt hierbei durch Bilanzierung mit dem Schutz-

gut Boden.  

Die Eingriffe in die Knickstrukturen werden gesondert bilanziert. Die Eingriffs-/Aus-

gleichsbilanzierung erfolgt gemäß den „Standards für den Knickschutz in der Bauleitpla-

nung“ des Kreises Herzogtum Lauenburg.  

Eingriffsbilanz 

Arte des Eingriffs Länge  Verhältnis  

Eingriff-Ausgleich  

Erforderlicher  

Ausgleich 

Knickverlust, Durchbrüche 142 lfm 1 : 2 284 lfm 

Knickentwidmung  

(westlicher Abschnitt) 

52 lfm 1 : 1  52 lfm 

 
Summe Eingriff 336 lfm 

Mit Umsetzung des Bauleitplanes entsteht ein Ausgleichsbedarf von 336 lfm Knick.  

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Der erforderliche Ausgleich erfolgt durch die Anlage von Knicks innerhalb und außerhalb 

des Plangebietes. Die planungsrechtliche Sicherung erfolgt auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung. Der Großteil erfolgt durch Neuanlage eines Redders im nördlichen Plan-

gebiet in Abgrenzung der Gemeinbedarfsfläche gegenüber der freien Landschaft. Ein 

geringer Anteil von 31 lfm wird auf einer externen Fläche des Kreises auf dem Flurstück 

Nr. 7/1 der Flur 7 Gemarkung Lanken in der Gemeinde Elmenhorst ausgeglichen.  
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Abb. 23: Lage des externen Knickausgleiches in der Gemeinde Elmenhorst 

Bilanzierung: Ausgleichsmaßnahmen 

Kompensation 

 

Knicklänge Ausgleichsfaktor Größe Ausgleich 

Knickneuanlage Redder 

(bereits umgesetzt) 

286 lfm 1 286 lfm 

Knickneuanlage durch Schlie-

ßung von Knickdurchbrüchen 

19 lfm 1 19 lfm 

Knickneuanlage  

(planextern) 

31 lfm 1 31 lfm 

  

Summe Ausgleich 336 lfm 

Die rechtliche Sicherung der Umsetzung der Maßnahmen erfolgt über einen städtebau-

lichen Vertrag zwischen der Gemeinde und der Vorhabenträgerin.  
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6.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere /Arten- und Lebens-

gemeinschaften 

a) Ausgangssituation 

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung erfolgt die Erarbeitung eines Arten-

schutzgutachtens19.  

Aufgrund der erheblichen Knickbestandes ist die Betroffenheit der Haselmaus abzulei-

ten. Zur Beurteilung erfolgte zunächst eine artbezogene Kartierung zur Bestandsermitt-

lung. Der Umfang der Kartierungen wurde kreisintern abgestimmt. Es wurden insgesamt 

70 Nesttubes in einem Abstand von 20 m zueinander im Gelände ausgebracht und dann 

monatlich kontrolliert. 

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde wurde zur Ermittlung des weiteren 

faunistischen Bestandes eine faunistische Potenzialanalyse für ausgewählte Arten 

(-gruppen) vorgenommen. Dies ist ein Verfahren zur Einschätzung der möglichen aktu-

ellen faunistischen Besiedlung von Lebensräumen unter Berücksichtigung der lokalen 

Besonderheiten, der Umgebung und der vorhandenen Beeinträchtigungen. Es werden 

insbesondere die in diesem Fall artenschutzrechtlich bedeutsamen europäischen Vogel-

arten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie betrachtet, aber auch weitere natio-

nal oder nicht geschützte Arten(-gruppen).  

Die hier potenziell vorkommenden Tierarten wurden aus der Literatur und eigenen Kar-

tierungen in vergleichbaren Lebensräumen abgeleitet. Anhand der Biotopstrukturen, ih-

rer Vernetzung und des Bewuchses werden Rückschlüsse auf die potenziell vorkom-

mende Fauna gezogen. 

Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Die Abfrage des Artkatasters des Landesamtes für Umwelt Schleswig-Holstein (LfU) aus 

Dezember 2025 zeigt, dass Fledermäuse, Haselmaus, Grüne Mosaikjungfer, Laub-

frosch, Wiesenweihe sowie national geschützte Amphibien, Reptilien und Säugetiere im 

Umkreis von 2 km zur Planungsfläche vorkommen. Außerhalb des 2-km-Radius kom-

men weitere nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Arten vor, wie die Kamm-

molch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte und Fischotter, sowie weitere national geschützte 

Amphibien, Reptilien und Säugetiere. 

Fledermäuse 

Als nachtaktive und insektenfressende Tiere schlafen Fledermäuse tagsüber sowie in 

der kalten Jahreszeit in Höhlen und nutzen dafür u.a. kleinste Spalten in Gehölzen, Holz-

stapeln oder Gebäuden als Quartiere. Ein ausschlaggebendes Kriterium ist dabei die 

Abwesenheit von künstlicher Erleuchtung am Quartiereingang. 

Ausreichend Nahrung finden Fledermäuse z.B. zwischen Gehölzbeständen und Wald, 

über insektenreichem Offenland und Gärten sowie über Wasserflächen, wobei die ver-

schiedenen Arten unterschiedliche Jagdverhalten aufweisen. Für die 

 
19  BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Elmenhorst, Bebauungsplan Nr. 3, Artenschutzprüfung, Stand: 

30.03.2026 
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Flüssigkeitsaufnahme fliegen die Tiere tief über Gewässer und trinken während des Flu-

ges. Um zwischen Quartier und Jagdhabitat zu wechseln, nutzen viele Arten bestimmte 

Flugrouten. Kleinfledermäuse fliegen und jagen dabei hauptsächlich strukturgebunden, 

z.B. Baumreihen und Saumstrukturen. Dabei gibt es artspezifische Schwellenwerte für 

die Relevanz einer solchen Route. 

Größere Arten jagen auch im Offenland und fliegen z.T. in größerer Höhe (Baumkronen-

höhe ca. 30 m) und flugroutenunabhängig in ihre Jagdgebiete wie die Abendseglerarten. 

Kronenbereiche von Gehölzen, Altholzbestände, Gewässer und sind in der Regel be-

sonders insekten-reich und damit wichtige Nahrungshabitate. Waldbewohnende Arten 

sind sehr lichtempfindlich, während andere z.T. durch Lichtkegel angezogene Insekten 

aktiv bejagen, bis dieses kurzweilige Überangebot an Nahrung aufgrund des Staubsau-

gereffekts nicht mehr vorhanden ist. 

Auf dem Feuerwehrgelände befinden sich sowohl Gebäudenischen als auch kleine 

Baumhöhlen, welche von verschiedenen Fledermausarten als Tagesquartiere genutzt 

werden können. In den Gebäudenischen wurden keine Hinweise gefunden, die auf Wo-

chenstuben hindeuten. In den Bäumen mit einem Stammdurchmesser größer als 30 cm 

sind durchaus Wochenstuben zu vermuten. Auch Winterquartiere sind in den Baumhöh-

len mit Stammdurchmesser größer als 30 cm möglich. 

Über den Vegetationsflächen (v.a. in Kronenbereichen von Knicks), in den Lichtkegeln 

der bebauten Flächen und über den Löschteichen können Fledermäuse nach Nahrung 

jagen. Die ausgeprägten Knickstrukturen, welche die Planungsfläche umgeben, dienen 

als Flugkorridore für strukturgebundene Fledermausarten. Die Planungsfläche eignet 

sich somit für Fledermäuse, welche Siedlungs-, Offenland- und Wasserbereiche nutzen. 

Nördlich angrenzend an das Planungsgebiet kommen breitere Gehölzstrukturen vor, 

welche zu größeren zusammenhängenden Waldgebieten leiten. Hier können zusätzlich 

zu den im Planungsgebiet genannten Arten auch weitere Fledermausarten der Wälder 

vorkommen. Die umliegenden Knicks, landwirtschaftlichen Flächen und Wohnbebauun-

gen können von den auch im Plangebiet vorkommenden genannten Arten als Jagdha-

bitat, Flugstraße, Sommer- und Winterquartier genutzt werden. 

Weitere Säugetiere nach Anhang IV der FFH-RL 

Der Fischotter kommt gemäß des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 

Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND) und Artkatasterabfrage in ei-

nem Umkreis von 3 km zum Planungsgebiet vor. Aufgrund fehlender geeigneter Lebens-

raumstrukturen im Planungsgebiet (inkl. Wirkbereich) ist das Vorkommen des Fischot-

ters hier auszuschließen. 

Es liegen inzwischen Wolfnachweise gemäß LfU für den Kreis Herzogtum-Lauenburg 

vor. Ein gelegentliches Vorkommen von Wölfen als Nahrungsgäste kann daher auch in 

der Flächeninanspruchnahme nicht ausgeschlossen werden. 

Die Haselmaus wurde mittels Ausbringung von 70 Nesttubes von April bis Oktober 2025 

im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Es gelangen Nest-, Individuen- und Reproduk-

tionsnachweise. Am 27.10.2025 wurden vier adulte Haselmäuse an einem Tag 
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nachgewiesen, wodurch sich vier Reviere im Untersuchungsraum ableiten lassen. Die 

Habitateignung wurde gemäß Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) dahingehend eingeschätzt, dass inner-

halb des Plangebiets 700 m Knick gut geeignet, sowie 660 m Knick im Westen des Pla-

nungsgebiet mäßig geeignet für die Haselmaus sind. Angrenzend an das Planungsge-

biet befindet sich ein Verbundsystem von gut geeigneten und mäßig geeigneten Knicks 

für die Haselmaus. In den mäßig geeigneten Knicks ergibt sich ein Revieranspruch von 

300 m und in den gut geeigneten Knicks von 150 m. 

Für die weiteren Anhang IV-Säugetierarten können Vorkommen aufgrund ihres Verbrei-

tungsgebietes (Birkenmaus, Biber, etc.) ausgeschlossen werden. 

Amphibien und Reptilien 

Gemäß der aktuellen Verbreitungskarte (MELUND) und der Artkatasterabfrage können 

Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuzkröte, Laubfrosch, Moorfrosch und Zauneidechse 

im Betrachtungsraum vorkommen. 

Kammmolch und Laubfrosch finden in Brachen, Knicks und Gehölzen der Wirkräume 

geeignete Landlebensräume, wobei der Laubfrosch z.B. in die belaubten Knicks klettert 

und der Kammmolch am Boden verbleibt. Auf Grundlage der Begehung im August 2024 

und der Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises, ist von keiner 

Eignung der Löschteiche als geeignetes Amphibiengewässer auszugehen. 

Die Löschteiche in der Planungsfläche besitzen Vegetation entlang der Uferlinie, die 

Sohle ist mit Folie ausgelegt und mit Geröll bepackt. Es haben sich Algen gebildet. Sie 

könnten von Laubfrosch und Kammmolch zeitweise genutzt werden. Aufgrund schwan-

kender Wasserführung ist die Eignung dieser Gewässer jedoch eingeschränkt, eine Le-

bensstätte wird nicht angenommen. 

Gemäß Artkatasterabfrage kommt die Kreuzkröte im 2,5 km entfernten Kiessee Groß 

Pampau, bzw. dem Kieswerk Ohle & Lau vor. Diese Gewässer kann sie als Laichhabitat 

nutzen sowie in den angrenzenden offenen sandigen Bereichen geeignete Landlebens-

räume finden. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Individuen, v.a. Jungtiere, grö-

ßere Distanzen bis zu 5 km zurücklegen, um neue Lebensräume zu erschließen und 

somit auch zu den Löschteichen der Planfläche wandern können. Eine dauerhafte Be-

siedlung ist nicht anzunehmen. 

Die Knoblauchkröte kann als Landlebensraum sandige Äcker nutzen. Die Böden müs-

sen dazu gut grabfähig sein und der Grundwasserspiegel darf nicht zu hoch liegen, was 

auf dem Acker der Untersuchungsfläche gegeben ist. Das nächstgelegene geeignete 

Laichgewässer befindet sich in 800 m Entfernung zur Fläche. Knoblauchkröten legen 

typische Wanderungsdistanzen von 400 bis 600 m zurück und für kleinere Populationen 

wird ein eingeschränkter Aktionsradius von ca. 200 bis 300 m angenommen. Geeignete 

Laichgewässer befinden sich somit in unzureichend großer Entfernung zur potenziell 

geeigneten Ackerfläche, wodurch die Knoblauchkröte im Plangebiet ausgeschlossen 

werden kann. 
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Der Moorfrosch benötigt intakte Moorlebensräume bzw. Gebiete mit hoch anstehendem 

Grundwasserspiegel. Da diese im Betrachtungsraum nicht vorhanden sind, wird ein Vor-

kommen insgesamt ausgeschlossen. 

Reptilien 

Eine Eignung für Zauneidechsen besteht weder im Bereich der Flächeninanspruch-

nahme noch innerhalb des indirektes Wirkraums. Besonnte sandige Bereiche oder Bö-

schungen mit einem Mosaik aus Versteckmöglichkeiten mit Totholz, Lesesteinhaufen 

etc. fehlen. Die Art ist daher in den Wirkräumen nicht anzunehmen. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Die Grüne Mosaikjungfer konnte in 1,8 km Entfernung zum Plangebiet gemäß Artkatas-

terabfrage nachgewiesen werden. Durch das fehlende Vorkommen von Krebsscheren 

Stratiotes aloides in den Löschteichen des Plangebiets, sind diese nicht als Fortpflan-

zungsgewässer geeignet. Die Art ist im Plangebiet nicht zu erwarten. Auch geeignete 

Habitate für die Große Moosjungfer, die Bauchige Windelschnecke oder Nachtkerzen-

bestände für die Vermehrung des Schwärmers fehlen. Ebenfalls befinden sich keine ge-

eigneten Flächen mit Futterpflanzen für die Raupen des Nachtkerzenschwärmers im 

Vorhabenraum. Auch alter Baumbestand mit Baumhöhlen und altes Totholz mit Eignung 

für Eremit oder Heldbock sind nicht vorhanden. 

Weitere national oder nicht geschützte Arten(-gruppen) 

Amphibien und Reptilien 

Innerhalb des Wirkraums konnten bei Flächenbegehungen Nachweise für die Erdkröte 

(Totfund) und Waldeidechse erbracht werden. Darüber hinaus sind weitere national ge-

schützte Arten wie der Teichmolch, Grasfrosch und Blindschleichen zu erwarten. 

Säugetiere 

Im Plangebiet konnte ein Fuchsbau nachgewiesen werden. Weitere Vorkommen von 

teilweise national geschützten (Klein-)Säuger wie etwa Eichhörnchen, Igel, Maulwurf 

oder Marderarten sowohl im Bereich der Flächeninanspruchnahme als auch innerhalb 

des indirekten Wirkraums können angenommen werden. Gleiches gilt für Damwild, Reh 

und Feldhase, die auch die Flächeninanspruchnahme als Teillebensraum nutzen. Inner-

halb der Agrarlandschaft haben die durch Knicks durchzogenen Flächen der Flächenin-

anspruchnahme eine Bedeutung für Kleinsäuger in den Knicks, die weiteren Arten nut-

zen eher die offenen Flächen mit den Knicks als Versteckmöglichkeiten. Aufgrund ge-

eigneter Lebensräume in der Umgebung, können die Säuger in diese Gebiete auswei-

chen und das Vorhaben hat keinen besonderen Einfluss auf die Säugetieren. 

Insekten 

Sowohl die Bereiche der Flächeninanspruchnahme als auch der indirekte Wirkraum stel-

len potenziell geeignete Habitate v.a. für Heuschrecken, Tagfalter, Wildbienen und Lauf-

käfer dar. Wärmeliebende Insektenarten wie Laufkäfer oder Heuschrecken können in 

der krautigen Vegetation entlang der versiegelten sich schnell erhitzenden Planungsflä-

che vorkommen. In blühender Vegetation können Wildbienen und Tagfalter vorkommen. 
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Im Wirkraum können diese Arten ebenfalls auftreten. Im Löschteich können sich zudem 

Wasserinsekten und insbesondere Libellenlarven befinden. 

Weichtiere 

Im indirekten Wirkraum ist das Vorkommen verschiedener Schnecken, z.B. der Wein-

bergschnecke anzunehmen. Der Bereich der Flächeninanspruchnahme hat keine be-

sondere Bedeutung für Weichtiere. 

Europäische Vogelarten  

Plangebiet: 

Im Plangebiet sind Gebäudebrüter in Nischen, unter Dächern und an den Hausfassaden, 

wie zum Beispiel Mehlschwalben und Bachstelzen, zu erwarten. Außerdem können Ge-

hölz- und Bodenbrüter wie Blaumeisen, Rotkehlchen, Stare und Zaunkönige entlang der 

Knicks sowie der Einzelbäume auf dem Gelände vorkommen. Auf dem Acker sind zu-

dem Bodenbrüter des Offenlandes wie Rebhuhn und Wiesenschafstelzen zu erwarten. 

Gemäß Abstimmungstermin mit dem Kreis ist die Feldlerche aufgrund der seitlichen 

Knicks hier nicht anzunehmen. 

In der Umgebung sind Brutvögel der Siedlungen, v.a. in den Wohnhäusern östlich und 

südlich der Planungsfläche zu erwarten. Gehölzbrüter können zudem entlang der Knicks 

und besonders im Norden zum Plangebiet in den breiten Gehölz-Verbindungsachsen 

vorkommen. Auf den landwirtschaftlichen Flächen im Osten und Westen können zudem 

weitere Vögel der Agrarlandschaften brüten. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelhaften Bewirtschaftung der landwirtschaftli-

chen Flächen und des Erhalts der Bausubstanz würden sich die Tiere / Arten- und Le-

bensgemeinschaften voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen 

wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung  

Für die artenschutzrechtliche Betrachtung ist das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

maßgeblich, insbesondere § 44 BNatSchG.  

Die direkten Wirkungen der Bauphase sind auf den Bereich der Flächeninanspruch-

nahme begrenzt. Die indirekten Wirkungen (Lärm, Licht, optische Störungen) können 

über diesen Bereich hinausreichen. Da bereits im Bestand durch die angrenzende Sied-

lungsstruktur der Ortschaft optische und v.a. akustische Störfaktoren vorhanden sind, 

handelt es sich bei den erwartenden Wirkungen nicht um vollständig neuartige Wirkun-

gen. 

Der Wirkraum umfasst den Bereich der direkten Flächeninanspruchnahme (Umwand-

lung von Acker in ein Baugebiet) sowie den indirekten Wirkraum, in dem Arten und Le-

bensgemeinschaften durch verschiedene Wirkfaktoren durch die Planung beeinträchtigt 

sein können und der über den Bereich der Flächeninanspruchnahme hinausreicht. 
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Baubedingte Wirkfaktoren:  

Bei Umsetzung der Planung sind die Entfernung von Vegetation sowie Bodenbewegun-

gen und weitere Bautätigkeiten (Neubau von Gebäuden) zu erwarten. Während der Bau-

zeit sind Beeinträchtigungen durch Lärm (v.a. durch Baumaschinen) und optische Wir-

kungen/Licht (Bewegung durch Fahrzeuge, Maschinen und Menschen) zu erwarten. 

Durch die veränderte Landnutzung kann es für bestimmte Arten(-gruppen) zu einem 

Verlust oder einer Beeinträchtigung ihrer Lebensräume kommen. Durch die Anlage von 

Baustraßen, Lager- und Abstellflächen kommt es ggf. zu einer Teilversiegelung von Bo-

den. Durch den Einsatz schwerer Bau- und Transporterfahrzeuge kann es zu einer Bo-

denverdichtung kommen. Durch die Verlegung von ggf. Erdkabeln sowie durch ggf. 

kleinräumige Geländemodellierungen ist eine Bodenumlagerung und -durchmischung 

möglich. Außerdem sind durch den Baustellenverkehr und die Durchführung von Bauar-

beiten Erschütterungen und stoffliche Emissionen zu erwarten. Die genannten Wirkun-

gen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung des Gel-

tungsbereichs beschränkt. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Nutzungsbedingt wird die intensiv genutzte Ackerfläche überplant, wodurch es zu einer 

Erhöhung der Bodenversiegelung bzw. -teilversiegelung kommt. Knicks werden für die 

Erweiterung im Norden gerodet, jedoch im nördlichen Bereich des Plangebietes in Form 

eines Redder ersetzt.  

Fledermäuse 

Infolge der Erweiterung des Feuerwehrgeländes werden Gehölze (Knicks und Einzel-

bäume) gerodet, die für Fledermäuse Quartiere, Flugrouten und Jagdhabitate darstellen. 

Der Abriss und die Modernisierung alter Gebäudebestände kann ebenfalls zu einem 

Verlust von Fledermausquartieren in den Gebäudefassaden und -nischen führen. Hinter 

mit Holz verkleideten Gebäudefassaden sind neben Tagesquartieren auch Wochenstu-

ben möglich, eine Winterquartiernutzung kann zudem nicht ausgeschlossen werden. 

Während der Abriss- und Bauphase kann es zu einer störungsbedingten Entwertung von 

Jagdhabitaten und Flugrouten entlang der Knicks kommen. Indirekte Tötungen können 

während der Bauphase auftreten, wenn genutzte Quartiere beleuchtet/angestrahlt wer-

den, sodass die Tiere aufgrund der Störung das Quartier nicht mehr verlassen können 

und darin verhungern. Die Störungen durch Licht können nach Bauende bestehen blei-

ben, was zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten führen kann. 

Weitere Säugetiere geschützt nach Anhang IV der FFH-RL 

Wolf und Haselmaus 

Der Wolf kann nach LfU auf seinen Streifzügen sowohl im indirekten Wirkraum als auch 

im Plangebiet vorkommen, ist jedoch bei der geplanten Erweiterung des Feuerwehrge-

ländes nicht durch Tötung, Störung oder Lebensraumverlust betroffen, da die Wirkräume 

keine essentielle Funktion für ihn haben. Dementsprechend ist keine weitere Betrach-

tung des Wolfes notwendig. 
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Haselmaus 

Die Haselmaus kommt in den Knicks entlang des Planungsgebiets vor, von denen im 

Zuge der geplanten Bebauung der nördlich an das Feuerwehrgelände angrenzende 

128,0 m lange Knick gerodet sowie jeweils ein Knickdurchbruch im Nordwesten und Os-

ten der Ackerfläche vorgenommen wird. Als Ersatz für den gerodeten Knick wurde be-

reits 2025 ein Redder insgesamt 286,0 m weiter nördlich auf der Ackerfläche angelegt. 

Dieser dient als neue nördliche Begrenzung der Erweiterung des Feuerwehrgeländes. 

Zusätzlich wurden zeitgleich im Osten 6 m Knick und im Westen 12 m Knick entlang der 

Ackerfläche durch Neubepflanzungen verschlossen. 

Die Haselmaus kann durch die Knicköffnungen und -rodungen von Tötungen und dem 

Verlust von Lebensstätten betroffen sein. Sie wird gemäß LLUR im Allgemeinen als stö-

rungsunempfindlich eingestuft. 

Amphibien und Reptilien 

Aufgrund des Vorkommens von Kammmolch, Kreuzkröte und Laubfrosch in der Umge-

bung, kann ihr Vorkommen im Plangebiet auch zukünftig nicht ausgeschlossen werden. 

Gemäß Abstimmung mit dem Kreis ist jedoch von keiner dauerhaften Lebensstätte im 

Plangebiet auszugehen. 

Reptilien des Anhangs IV der FFH-RL kommen nicht vor. 

Sonstige Anhang IV-Arten 

Weitere Anhang IV-Arten der FFH-RL werden im Betrachtungsraum ausgeschlossen, so 

dass eine artenschutzrechtliche Relevanz nicht festgestellt wird. 

Europäische Vogelarten 

Für die ungefährdeten europäischen Vogelarten werden gildenbezogene Betrachtungen 

durchgeführt. Gefährdete Arten und Koloniebrüter müssen einer Einzelbetrachtung un-

terzogen werden, ebenfalls Arten mit spezifischen Habitatansprüchen. 

Gebäudeneubauten können für die Vogelwelt durch Glasfronten/-scheiben zu Vogel-

schlag führen. Dies führt in Wohngebieten nicht zu einem signifikant zunehmenden Kol-

lisionsrisiko, es ist eher eine Zunahme der Siedlungsvögel und damit keine Beeinträch-

tigung des Erhaltungszustands der Arten zu erwarten. Bei Gewerbe oder größeren Ge-

bäuden ist jedoch eine Prüfung für Vogelschlag erforderlich. 

Brutvögel der Gehölze (Gehölzhöhlen-, Gehölzfrei- und Nischenbrüter)  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilden sind auf dem Feuerwehrgelände 

und entlang der Knicks möglich, wenn Baumfällungen und Rückschnitte der Gehölze 

während der Brutzeit stattfinden. 

Es können zudem Störungen während der Abrissphase der Gebäude eintreten. Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten gehen durch die Beseitigung von Gehölzen verloren. 
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Bodenbrüter  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Bauarbeiten zu 

einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Bodenbrüter des Offenlandes  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Bauarbeiten zu 

einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Die Erweiterung der Bebauung nach Norden wird zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten für Offenlandarten führen. 

Brutvögel menschlicher Bauten  

Tötungen von Arten der betrachteten Brutvogelgilde sind möglich, wenn Abriss- und 

Bauarbeiten zu einer Zeit stattfinden, in der die zu erwartenden Arten anwesend sind. 

Es werden Störungen während der Abrissphase der Gebäude eintreten. 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten gehen durch die Beseitigung der alten Gebäudekom-

plexe und von Gehölzen verloren. 

Nahrungsgäste  

Waldohreule, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe 

Im Hinblick auf Nahrungsgäste ist festzustellen, dass es sich bei den betroffenen Flä-

chen lediglich um gelegentlich aufgesuchte, sekundäre Nahrungsflächen bzw. Jagdha-

bitate handelt. Durch die Überplanung der Flächen findet somit keine signifikante Beein-

trächtigung der Arten statt. Weder die baubedingten Störungen, noch der Verlust geeig-

neter Habitate an sich können hier nach gutachterlicher Auffassung artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände auslösen. 

Einzelartbetrachtung: Dohle  

Dohlen können in Gebäudenischen (bspw. in Schornsteinen) oder Baumhöhlen brüten. 

Bei Abrissarbeiten und Rodungen von Gehölzen können Tiere getötet werden und Ruhe- 

und Fortpflanzungsstätten gehen verloren. 

Einzelartbetrachtung: Star  

Stare können in Baumhöhlen und in Gebäudenischen innerhalb des Plangebiets vor-

kommen. Durch Abrissarbeiten und Rodungen gehen diese Ruhe- und Lebensstätten 

verloren. 

Einzelartbetrachtung: Grauammer  

Die Grauammer kann entlang der Knicks an der angrenzende Ackerfläche vorkommen. 

Durch die halbseitige Bebauung des Ackers werden Störungen auftreten, sowie durch 

die Knickentfernung ein potenzieller Lebensraum verloren gehen. 

Einzelartbetrachtung: Rebhuhn  

Das Rebhuhn kann entlang der Ackerfläche in Hecken oder dem Altgrasstreifen im Nor-

den des Plangebiets vorkommen. Durch die halbseitige Bebauung der Ackerfläche wird 
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sich sein Lebensraum verkleinern. Da das Rebhuhn hohe Strukturen meidet, welche 

durch den Neubau von Gebäuden entstehen werden, kann es vollständig aus dem Plan-

gebiet und Wirkbereich herausgedrängt werden. 

Einzelartbetrachtung: Mauersegler  

Am großen Feuerwehrturm können Mauersegler in Felsspalten brüten. Der Turm ist nicht 

von Abrissarbeiten oder Modernisierungen betroffen. Auch werden Arbeiten an anderen 

Gebäuden den Mauersegler aufgrund der Höhe seines Brutstandortes nur wenig beein-

flussen, wodurch weder von Tötung, Störung oder Verlust seiner Lebens- und Ruhe-

stätte auszugehen ist. Eine weitere Betrachtung dieser Art ist somit nicht erforderlich. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Tieren/Arten- und Lebensgemeinschaften und zu vermeiden. Die Sicherung 

der Maßnahmen erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes und wird vorliegend zum Ver-

ständnis der Umsetzbarkeit der Planung aufgeführt.  

Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut sind folgende Maßnah-

men auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorgesehen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-01 

Bauzeitenregelung Fledermäuse und ökologische Baubegleitung: 

Die Fällung von Höhlenbäumen mit 20 bis 30 cm Stammdurchmesser erfolgt nur zwi-

schen Dezember und Ende Februar, bzw. wenn sich keine Fledermäuse in Sommer-

quartieren aufhalten. 

Die Fällung von Höhlenbäumen ab 30 cm Stammdurchmesser erfolgt ganzjährig erst 

nach Besatzkontrolle durch eine ökologische Baubegleitung mit Negativnachweis, ggf. 

Kontrolle in der Aktivitätszeit und Verschließen von Baumhöhlen bei Fehlen von Tieren. 

Um eine Tötung von Fledermäusen zu vermeiden, die sich bei Abrissarbeiten in Gebäu-

denischen befinden, müssen Gebäudeabrisse durch eine ökologische Baubegleitung 

begleitet werden, die unmittelbar vor Abbruch potenzielle Quartiersstrukturen (hier Holz-

verschalungen) auf Besatz überprüft und die Baufirma dementsprechend einweist. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-02 

Fledermausfreundlicher Bau 

Zwischen März und Ende November sind Arbeiten im Dunkeln zu vermeiden. 

Alternativ: 

Wenn Arbeiten im Dunkeln zwischen März und Ende November durchgeführt werden, 

ist sicherzustellen, dass größere Bäume und Gebäude frei von jeglicher zusätzlicher (im 

Vergleich zum Ist-Zustand vor der Planungsumsetzung) Beleuchtung bleiben, um Quar-

tiere, Jagdgebiete und Flugtrassen nicht zu entwerten. Baustrahler etc. sind nur bei Be-

darf anzuschalten und dann entsprechend auszurichten sowie nach oben und zu den 

Seiten abzuschirmen, so dass das Licht möglichst wenig streut. 
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Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-03 

Fledermausfreundliches Lichtkonzept 

Die Helligkeit aller Beleuchtungen im Bereich der Planfläche wird durch die Anpassung 

an die menschlichen Aktivitäten auf einem minimal notwendigen Niveau gehalten. 

Es werden voll abgeschirmte Leuchtkörper installiert und baulich so gestaltet, dass eine 

Lichtabstrahlung ausschließlich nach unten stattfindet. 

Als Leuchtmittel werden LEDs mit einem Spektralbereich zwischen ca. 570 und 630 nm 

und einer Licht-Farbtemperatur von 2400 bis maximal 2700 Kelvin verwendet. 

Es ist sicherzustellen, dass besonders die verbleibenden Gehölze frei von jeglicher zu-

sätzlichen Beleuchtung bleiben, um die hier verbleibenden Quartiere und Flugrouten 

lichtempfindlicher Arten nicht zu entwerten. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-04 

Bauzeitenregelung Haselmaus  

Eine Gefährdung von Tieren kann vermieden werden, indem die Eingriffe in den Knicks 

außerhalb der Zeit der Haselmausaktivität durchgeführt werden: Die betroffenen Knicks 

werden im Winter (zwischen Dezember und Ende Februar) zunächst auf den Stock ge-

setzt und der Aufwuchs regelmäßig entfernt. Die Stubben sind zunächst im Boden zu 

belassen, um den Haselmäusen eine ungestörte Winterruhe in diesen Bereichen zu er-

möglichen. Im Mai können die Knickwälle entfernt werden, wenn die Tiere ihre Winter-

quartiere verlassen haben. Da sich angrenzend an den zu rodenden Knick sowie den 

geplanten Knicköffnungen geeignete Knicks, sowie der neue noch unbesiedelte Redder 

befinden, kann so das eigenständige Abwandern der Tiere innerhalb ihrer Wanderdis-

tanz in bestehende geeignete Lebensräume vor ihrem Brutbeginn erfolgen. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-05 

Umsiedlung Amphibien  

Bevor die Löschteiche beseitigt werden, muss sichergestellt werden, dass keine Amphi-

bien in den Gewässern sind. Es wird eine Kontrolle vorgesehen, gefundene Tiere müs-

sen ggf. in den bereits intakten neuen Löschteich (siehe AA-01) oder andere geeignete 

Gewässer umgesiedelt werden. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV-06 

Bauzeitenregelung Brutvögel 

Tötungen von Vögeln können vermieden werden, indem sämtliche Eingriffe (Arbeiten 

zur Baufeldfreimachung, Abschieben und Abgraben von Boden und sonstige Vegetati-

onsbeseitigungen sowie der Abtransport von Holz, Schnittgut etc. sowie spätere Bauar-

beiten, Abrissarbeiten) außerhalb der Brutperiode, also zwischen dem 1. Oktober und 

dem 1. März, stattfinden. 

Alternativ:  

3. Die Baumaßnahmen setzen vor Beginn der Brutperiode und ohne Unterbrechung ein, 
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also vor dem 1. März, um eine Ansiedlung von Brutvögeln zu vermeiden. 

4. Bei einem vorgesehenen Baubeginn innerhalb der Brutperiode ist dieser nur möglich, 

wenn Negativnachweise durch eine fachkundige Person erbracht werden (Brutvogel-

kartierung), v.a. dann, wenn die Flächen längere Zeit brachlagen. 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahme bei Amphibiennachweis im Löschteich AA-01 

Wenn Amphibien gefunden werden (siehe AV-05), dann müssen im neuen Löschteich 

geeignete Bereiche für die gefundenen Arten angelegt werden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-02: Gehölzvögel 

Die Wiederherstellung von Gehölzlebensraum wird i.d.R. im Umfang 1:1 zum Verlust 

ausgeglichen. Da hier auch ein zusammenhängender Knick betroffen ist, ist eine flächige 

Neupflanzung erforderlich. Diese wurde jedoch schon durch den angelegten Redder um-

gesetzt. 

Wenn Höhlenbäume verloren gehen, werden zum Ausgleich Nischen- und Höhlenbrü-

terkästen vorgesehen, die mit einem Faktor 1:2 ausgeglichen werden müssen. 

Im Plangebiet sind von folgenden Revieren auszugehen, die durch Gehölzrodungen ver-

loren gehen: 1x Star, 1x Blaumeise, 1x Kohlmeise, 1x Grauschnäpper 

Es ist somit von vier Revieren auszugehen, die mit acht Nistkästen ausgeglichen werden 

müssen. Geeignete Nisthilfen sind an Bäumen im räumlichen Zusammenhang zu den 

gerodeten Bäumen zu schaffen.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-03: Offenlandarten 

Es ist bereits geplant die im Untersuchungsgebiet unbebaute Ackerfläche als Aus-

gleichsfläche umzusetzen. Damit sie für Offenlandarten als Ausgleichsfläche fungieren 

kann, muss sie als extensive Grünlandfläche angelegt werden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-04: Nischen- und Höhlenbrüter: 

Um den Fortfall von potenziellen Brutplätzen auszugleichen, werden unterschiedliche 

Nistkästen für Vögel erforderlich.  

Ein Teil des Gebäudekomplexes im Süden wird abgerissen, sowie der restliche Teil mo-

dernisiert. Es wird empfohlen, in neu zu bauenden Gebäuden auch Vogelbrutplätze mit 

im Bau herzustellen. 

Es ist von einem Verlust folgender Reviere auszugehen: 1x Kohlmeise, 1x Blaumeise, 

1x Feldsperling, 1x Star, 1x Dohle. 

Folgender Ausgleich wird erforderlich: 

Nischenbrüter: angenommen drei Reviere, Kompensation sechs Nischenbrüterkästen 

Höhlenbrüter: angenommen zwei Reviere, Kompensation vier Höhlenbrüternistkästen 



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

110 

Die Nistkästen müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfä-

higkeit des Ausweichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. 

CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality) 

Bei CEF-Maßnahmen handelt es sich um vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, deren 

Funktionsfähigkeit spätestens bei Beginn der Beeinträchtigung der betroffenen Fort-

pflanzung- und Ruhestätten gegeben sein muss. Dies ist hier erforderlich, denn für die 

gefährdeten Offenlandbrüterart Wachtel geht im Geltungsbereich ein Brutplatz, für Fle-

dermäuse Quartiere und für die Haselmaus ein Revier verloren: 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-01: Gebäudefledermaus 

Die geplanten Gebäudeabrissarbeiten werden aufgrund geringen Potenzials der Ge-

bäude weniger relevant für den Bestand von Fledermausquartieren sein. Die Gebäude, 

an denen Modernisierungen geplant sind, sind mit Holz verkleidet, in deren Spalten und 

unter Dächern sich Fledermausquartiere befinden können. Sollten Arbeiten an den Fas-

saden geplant sein, so müssen diese Quartiere vorgezogen ausgeglichen werden. 

Um den Besatz der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu 

vermeiden, ist gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnist-

kasten (Meisenhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen 

müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Aus-

weichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor 

Abriss bzw. Modernisierung der Gebäude anzubringen. 

Es wird von einer Wochenstube bzw. Winterquartier ausgegangen, die durch Gebäude-

arbeiten verloren gehen. Diese sind im Verhältnis 1:5 auszugleichen. 

Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen an den intakten und störungsarmen Gebäu-

debeständen aufgehangen werden. Davon sollte mindestens ein Kasten als Ganzjah-

resquartier geeignet sein. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-02: Baumfledermäuse 

Um den Fortfall von potenziellen Wochenstuben von Baumfledermäusen auszugleichen 

werden Fledermaushöhlen in der Nähe der gefällten Bäume installiert. Um den Besatz 

der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu vermeiden, ist 

gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnistkasten (Mei-

senhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen müssen 

einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Ausweichquar-

tiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor Fällung der 

Bäume anzubringen. 

Für Tagesquartiere besteht keine Ausgleichspflicht, wenn sich im Umfeld ausreichend 

weitere Quartiere befinden, wovon hier ausgegangen werden kann, da sich die histori-

schen Knickstrukturen im Umfeld fortsetzen. 

Betroffen sind ist ein Höhlenbaum mit Stammdurchmesser etwa 30 cm entlang des west-

lichen Knicks, der als Wochenstube genutzt wird und im Verhältnis 1:5 ausgeglichen 

wer-den muss. 
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Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen im räumlichen Zusammenhang an Gehölzen 

angebracht werden. 

Beim Anbringen sind freier Anflug, Dunkelheit, Höhe und Ausrichtung zu berücksichti-

gen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme CEF-03: Haselmaus 

Der 128 m lange Knick darf erst entfernt werden, sobald sich der angelegte Redder voll-

ständig als Haselmausrevier eignet. Der Zeitraum ist mit der zuständigen Fachbehörde 

abzustimmen. Zu beachtende Zeiträume für die Knickentfernung siehe in AV-04 Bau-

zeitenregelung Haselmaus. 

Bevor der Redder im Winter auf den Stock gesetzt wird, müssen im vorherigen Sommer 

Nesttubes aufgehangen werden, damit die sich dort befindenden Haselmäuse im mo-

natlichen Abstand eingesammelt und in den bereits funktionsfähigen Redder umgesie-

delt werden können. 

Die Knicks im Westen des angelegten Redders weisen eine mäßige Eignung für die 

Haselmaus auf. Es ist somit von einem Revieranspruch von 150 m und der Besetzung 

dieses Knicks als genutzte Haselmaushabitate auszugehen. Damit ein Einwandern der 

Haselmäuse trotz besetzter Reviere in den angelegten Redder ermöglicht wird, muss 

der für die Haselmaus mäßig geeignete Knick im Westen der Fläche aufgewertet werden 

(zum Beispiel mit Anpflanzung von Hasel, Pfaffenhütchen, etc.). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-04: Rebhuhn: 

Die Maßnahme AA-03 eignet sich für das Rebhuhn und muss vorgezogen als CEF-Maß-

nahme umgesetzt werden. 

6.4.6 Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft 

a) Ausgangssituation 

Klima ist die für einen Ort oder eine Landschaft typische Zusammenfassung aller boden-

nahen Zustände der Atmosphäre und Witterung, welche Boden, Pflanzen, Tiere und 

Menschen beeinflusst und die sich während eines Zeitraumes von vielen Jahren einstellt. 

Das Klima in der freien Landschaft ist weitgehend von natürlichen Gegebenheiten ab-

hängig.  

Das regionale Klima ist kontinental geprägt, liegt aber an der Grenze zu ozeanischem 

Klima. Typisch für die feuchten Mittelbreiten ist das Klima durch feuchte-kühle Sommer 

und milde Winter geprägt. Kennzeichnend sind zudem relativ geringe Temperatur-

schwankungen. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8,2°C Die jährliche Nieder-

schlagsmenge liegt bei circa 700 mm (Meteroblue 2024). 

Das Plangebiet hat ein weitestgehend ausgeglichenes Lokalklima und auch bezüglich 

der Luftqualität ist durch die ländliche Lage von einer relativ günstigen Situation auszu-

gehen.  
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Das Vorhabengebiet selbst zeichnet sich durch Anteile von landwirtschaftlichen Flächen, 

Knicks, teil- und vollversiegelten Flächen der feuerwehrtechnischen Zentrale und der 

angrenzenden Siedlungsbereiche der Gemeinde Elmenhorst aus.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelhaften Bewirtschaftung der landwirtschaftli-

chen Flächen würden sich die Schutzgüter voraussichtlich unter unveränderten Nut-

zungsvoraussetzungen wie bislang weiterentwickeln.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Plangeltungsbereich ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhöhten Lärm-, 

Staub- und Abgasentwicklung zu rechnen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine 

temporäre Wirkung. 

Nutzungsbedingte Entwicklung 

Durch die Herstellung voll- und teilversiegelter Flächen verändert sich das Kleinklima 

(Verringerung der Luftfeuchte, Erwärmung über versiegelten Flächen, Verringerung der 

Kaltluftentstehung).  

Bezüglich der Eingriffe durch die Planungen auf das Schutzgut Luft sind nur allgemeine 

Auswirkungen zu erwarten. Zum Schutz des Plangebietes vor Luftschadstoffen und Ge-

ruchsimmissionen sind keine Festsetzungen erforderlich. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Im Plangebiet ist die Installation und Nutzung von Anlagen zur Nutzung der solaren 

Strahlungsenergie festgesetzt. Die geplanten großformatigen Baukörper bietet gute Vo-

raussetzungen zur Nutzung von Solarthermie- und/oder Photovoltaikanlagen. Die För-

derung der Nutzung solarer Energie entspricht den allgemeinen Zielsetzungen des Lan-

des.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Planung aufgrund der geringen und all-

gemeinen Bedeutung des Gebietes für die Klimafunktionen keine erheblichen Auswir-

kungen auf das Großklima haben werden.  

Tab. 7:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Klima und Luft 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung eines Schutzbereiches 

zum Schutz der vorhandenen und 

geplanten Knicks im Bebauungsplan 

▪ Langfristige Sicherung und Schutz der gesetzlich 

geschützten Biotope und deren positive Effekte 

auf das Klima  

Minimierungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzung des Gehölz- und Baum-

bestandes unter Berücksichtigung 

▪ Langfristiger Erhalt des Baumbestandes zur Ver-

besserung der Verdunstung und Verschattung.  
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Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

der geplanten Entwicklung im Be-

bauungsplan 

▪ Luftbefeuchtung 

▪ Bindung von Staub und Schadstoffen, 

▪ CO2- Bindung 

▪ Festsetzung der Begrünung von 

Stellplatzanlagen im Bebauungsplan 

▪ Entwicklung eines Baumbestandes zur Verbesse-

rung der Verdunstung und Verschattung.  

▪ Luftbefeuchtung 

▪ Bindung von Staub und Schadstoffen, 

▪ CO2- Bindung 

▪ Reduktion der Aufheizung auf den Stellplatzflä-

chen  

▪ Festsetzung der Nutzung solarer 

Strahlungsenergie im Bebauungs-

plan 

▪ Reduzierung der Nutzung fossiler Energieträger  

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf die 

Schutzgüter Klima und Luft erforderlich. 

6.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft  

a) Ausgangssituation 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild ergibt sich aus dem Zusammenwirken flächiger, linienartiger und 

punktueller Landschaftselemente, die entweder natürlichen oder anthropogenen Ur-

sprungs sind. Weithin sichtbare Landschaftselemente können das Landschaftsbild posi-

tiv prägen oder negativ beeinträchtigen. Letzteres ist dann der Fall, wenn sie überdimen-

sioniert wirken und in Formgebung, Material und Farbe nicht der naturraumtypischen 

Eigenarten entsprechen. 

Die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes erfasst folglich nicht nur den 

Plangeltungsbereich, sondern erfolgt großmaßstäblich durch eine qualitative Bewertung 

über die Bewertungsebenen Eigenart / Leitbild, Naturnähe und Vielfalt der Landschaft. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine am nördlichen Ortsrand im ländlichen Be-

reich gelegene Fläche der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreisfeuerwehrverban-

des, welche an den Lankener Weg grenzt, und die zurzeit landwirtschaftlich genutzte 

Ackerfläche nördlich dieser. Umgeben ist das Planungsgebiet in Richtung Norden, Wes-

ten und Osten von weiteren landwirtschaftlichen Flächen. Im Südosten grenzt ein Wohn-

gebiet mit Einfamilienhäusern an. Die betrachtete Fläche ist zu Norden, Westen und 

Osten durch Knicks eingegrenzt. Auf dem Grundstück gibt es weitere ausgeprägte Ge-

hölzflächen und Einzelbäume unterschiedlichen Alters. 
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Das Planungsgebiet lässt sich dem Landschaftsraum „knickreiche Agrarlandschaft bäu-

erlicher Prägung“ zuordnen und weist somit eine mittlere natürliche Attraktivität auf. Der 

Teilbereich, welchen die Feuerwehrtechnische Zentrale aktuell einnimmt, ist der gerin-

gen natürlichen Attraktivität zuzuordnen. Der nördliche Teilbereich, welcher derzeit noch 

landschaftlich genutzt wird, hat eine mittlere natürliche Attraktivität. 

Aufgrund der Lage am Siedlungsrand erfolgt die Erweiterung zur Rückseite des Gelän-

des, zu welchem der Zugang nur über einen Feldweg möglich ist. Dementsprechend 

wird das tatsächlich wahrnehmbare Landschaftsbild nicht wesentlich beeinflusst. Die 

Sicht des Wohngebiets südöstlich ist durch einen Knick eingeschränkt. Zudem ist das 

landschaftliche Bild des Gebiets durch die bereits bestehenden Gebäude schon vorbe-

lastet, so dass die Erweiterung keinen großen Einfluss auf die Landschaft hat.  

Einrichtungen für Erholungssuchende wie Wander- oder Reitwege gibt es im Plangel-

tungsbereich und dessen direkter Umgebung nicht. 

Die Reliefvielfalt ist im Plangeltungsbereich sehr gering, da die Geländeoberfläche na-

hezu vollständig eben ist.  

Die Naturnähe lässt sich als mittel beschrieben, da einerseits in der nahen Umgebung 

Ackerflächen bewirtschaftet werden und nördlich des Plangebietes größere Gehölzflä-

chen zu finden sind. Andererseits ist die Fläche der Feuerwehrstechnischen Zentrale 

selbst durch die Bebauung und rein gestalterischen Freianlagen mit überwiegend kurz-

gemähten Rasenflächen und wenigen größeren Gehölzen nicht besonders naturnah. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelmäßigen Bewirtschaftung der landwirt-

schaftlichen Fläche und dem Erhalt der Feuerwehrtechnischen Zentrale würden sich das 

Landschaftsbild voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen wie bis-

lang darstellen.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Zuge der baulichen Umsetzung des Vorhabens sind temporären Einschränkungen 

der Sichtbeziehungen durch das Aufstellen von Baufahrzeugen und -kränen möglich. 

Wesentliche Auswirkungen auf die Landschaft sind jedoch nicht zu erwarten.  

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Durch die Entwicklung von Baugebieten werden regelmäßig nachteilige Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild hervorgerufen, die jedoch im vorliegenden Fall nicht als erheb-

lich einzustufen sind, da es sich um eine Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zent-

rale im Bestand handelt und sich diese bereits im Bestand in das Orts- und Landschafts-

bild weitestgehend einfügt und die linienhaften Strukturen (Knicks) mehrheitlich erhalten 

bleiben. 
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Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Durch die bauliche Entwicklung von Flächen werden regelmäßig nachteilige Auswirkun-

gen auf das Landschaftsbild hervorgerufen.  

Der Bebauungsplan trifft unterschiedliche Festsetzung zur Sicherung der Einbindung in 

das Landschaftsbild. Hierbei werden Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung durch 

die Festsetzung einer maximalen Anzahl von Vollgeschossen und die zeichnerische 

Festsetzung von Baugrenzen sowie Höhenfestsetzungen getroffen.  

Zudem werden die umgebenden Bestandsknicks zum Erhalt und ergänzenden Eingrü-

nung im Norden zur Anpflanzung festgesetzt.  

Mit den Regelungen der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen wird zudem die gestal-

terische Einbindung der Bebauung sichergestellt.  

Tab. 8:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der Schutzgüter Landschaft und Erholung 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzungen zur Erhaltung der 

umgebenden, gesetzlich geschütz-

ten Knick im Bebauungsplan 

▪ Erhalt der bestehenden Landschaftseingrünung 

Minimierungsmaßnahmen  Auswirkungen 

Im Bebauungsplan erfolgen:  

▪ Festsetzungen zum Maß der  

baulichen Nutzung  

▪ Festsetzung von Baugrenzen 

▪ Höhenbeschränkung i 

▪ Definition und Sicherung der geplanten Bebau-

ung unter Berücksichtigung des städtebaulichen 

und hochbaulichen Konzeptes. 

▪ Festsetzung zur Gestaltung der  

Fassaden und zur Dachgestaltung 

als bauordnungsrechtliche Festset-

zungen gemäß Landesbauordnung. 

im Bebauungsplan 

▪ Sicherung des Einfügens in das Orts- und  

Landschaftsbild unter Berücksichtigung der Ziel-

setzung einer städtebaulichen Dominate in der 

Stadtsilhouette.  

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind voraussichtlich keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkun-

gen auf das Schutzgut Landschaft erforderlich. 
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6.4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

a) Ausgangssituation 

Baudenkmalschutz 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich zunächst keine Kulturdenkmale.  

Bodendenkmale/Archäologische Interessengebiete 

Der Gemeinde sind im Plangeltungsbereich keine archäologischen Denkmale bekannt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird geklärt, ob an dem Standort mit 

archäologischen Funden gerechnet werden muss. Das nächstgelegene archäologische 

Interessengebiet (Gebietsnummer 2) befindet sich in ca. 650 m Entfernung im südlichen 

Gemeindegebiet. 

Kulturlandschaft 

Große Teilbereiche der Gemeinde Elmenhorst sind als Knicklandschaften mit bäuerli-

cher Prägung und somit als historische Kulturlandschaft einzustufen. Es ist eine hohe 

bis überdurchschnittliche Knickdichte erhalten worden. Im Planungsgebiet und der nä-

heren Umgebung sind keine archäologischen Denkmäler vorhanden. 

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen würden sich voraussichtlich weiterhin 

keine Auswirkungen auf die bekannten Kulturdenkmale ergeben.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Nach heutigem Kenntnisstand ist infolge der Planung von keiner Beeinträchtigung des 

kulturellen Erbes auszugehen, da keine Baudenkmale vorhanden sind und davon aus-

gegangen werden kann, dass Bodendenkmale im Plangeltungsbereich nicht vorhanden 

sind. Sollten im Rahmen der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-

deckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die 

Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern der Fachbehörde zu sichern. 

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Nach heutigem Kenntnisstand ist infolge der Planung von keiner Beeinträchtigung des 

kulturellen Erbes auszugehen, da keine Baudenkmale vorhanden sind und davon aus-

gegangen werden kann, dass Bodendenkmale im Plangeltungsbereich nicht vorhanden 

sind. 

Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Grundsätzlich sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um eine nachteilige Beeinträch-

tigung von Kulturgütern zu vermeiden. Der Bebauungsplan weist hierbei auf die beste-

henden Regelungen des Denkmalschutzgesetzes hin.  
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Tab. 9:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Schutzgut Wasser 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Hinweis auf die Regelungen des 

§ 15 DSchG zum Auffinden von Kul-

turdenkmalen im Bebauungsplan  

▪ Sicherung erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz und zur Erforschung möglicher Funde 

▪ Festsetzung zum Erhalt der gesetz-

lich geschützten Knicks sowie Er-

gänzung des Knicknetzes durch 

Neuanpflanzung im Bebauungsplan 

▪ Erhalt der bestehenden Knickdichte und der  

historische Kulturlandschaft 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahme sind keine Maßnahmen 

zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgüter des kulturellen 

Erbes und sonstiger Sachgüter erforderlich. 

6.4.9 Auswirkungen auf den Menschen und die menschliche Gesundheit 

a) Ausgangssituation 

Die Wohnung ist der familiäre und gesellschaftliche Mittelpunkt des Menschen, von dem 

alle Lebensbedürfnisse und Lebensinhalte ausgehen. Insofern sind Wohn- und Woh-

numfeld-Funktionen sowie Möglichkeiten der Erholung oder etwaige Vorbelastungen 

von zentraler Bedeutung für die Betrachtung der Auswirkungen auf den Menschen und 

die menschliche Gesundheit im Zuge der Umweltprüfung. 

Wohn- und Wohnumfeld-Funktionen  

Innerhalb des Plangebietes ist aufgrund des Fehlens von Wohnbebauung nicht von einer 

Wohnfunktion auszugehen. 

Erholung 

Das Plangebiet und seine unmittelbare Umgebung weisen keine direkten Potenziale zur 

Erholung auf. Die Gemeinde selbst liegt jedoch eingebettet in einer Vielzahl an regiona-

len bedeutsamen Naherholungsmöglichkeiten, wie etwa dem Sachsenwald oder dem 

Naturpark Lauenburgische Seen. Das Sportangebot in der Gemeinde Elmenhorst um-

fasst die Möglichkeiten der Mehrzweckhalle sowie des Fußballplatzes des Sport-Interes-

sen-Gemeinschaft Elmenhorst und Umgebung von 1976 e.V. sowie die vorhandenen 

Wander- und Radwege. 

Immissionen 

Die Empfindlichkeit der vorhandenen Nutzung gegenüber Emissionen (z.B. Lärm, Gerü-

che) ist abhängig von der Anzahl der Personen sowie ihrer Tätigkeiten, die durch Emis-

sionen gestört werden können. 
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Lärm 

Innerhalb des Plangebietes besteht bereits heute die Feuerwehrtechnische Zentrale des 

Kreises Herzogtum Lauenburg. Es ist daher bereits im Bestand von einer wesentlichen 

Vorbelastung auszugehen. Ziel der Planung ist die langfristige Sicherung des Standortes 

durch Umstrukturierung und Erweiterung der bestehenden Flächen.  

Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Herzogtum Lauenburg ist als Körperschaft des öffent-

lichen Rechts die Interessenvertretung der 127 Freiwilligen Feuerwehren und zwei 

Werkfeuerwehren sowie seiner Mitglieder. Der KFV Herzogtum Lauenburg hat u. A. fol-

gende Aufgaben übernommen: Ausbildung und Fortbildung der Kameradinnen und Ka-

meraden durch Lehrgänge, Wartung von Technik sowie der Stellung einer 24/7-Bereit-

schaft über die Schirrmeisterei in der Feuerwehrtechnischen Zentrale, die Leitung des 

Löschzug-Gefahrgut (LZ-G) und die Bildung und Einrichtung von kommunalen Feuer-

wehrbereitschaften. 

Geruch 

Es bestehen nach jetzigem Kenntnisstand keine Belastungen der relevanten Elemente 

durch Gerüche. 

Immissionen aus landwirtschaftlicher Nutzung 

Das Plangebiet grenzt direkt an landwirtschaftliche Flächen. Die aus einer ordnungsge-

mäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Gerüche und 

Staub) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken.  

Voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung einer weiterhin regelmäßigen Bewirtschaftung der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen und dem Erhalt der Feuerwehrtechnischen Zentrale würde sich 

die Erholungsfunktion voraussichtlich unter unveränderten Nutzungsvoraussetzungen 

wie bislang weiterentwickeln.  

Besonders nachteilig hervorzuheben sind dabei die Auswirkungen auf die Bevölkerung 

der Gemeinde, da die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreisfeuer-

wehrverbandes zu Gunsten der Bewohner:innen des Kreises Herzogtum Lauenburg ge-

sehen werden muss. Eine gut ausgebildete Feuerwehr gilt der Allgemeinheit, so auch 

der Löschzug-Gefahrgut. Bei Nichtumsetzung der Planung ist damit zu rechnen, dass 

die Feuerwehr des Kreises nicht entsprechend auf den Ernstfall vorbereitet ist, oder be-

nötigte Löschzüge vor Ort nicht vorhanden sind und aus einer anderen Gemeinde anrü-

cken müssen.  

b) Voraussichtliche Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Bauphase 

Im Zuge der baulichen Umsetzung des Vorhabens ist mit temporären Einschränkungen 

von Wegeverbindungen zu rechnen.  
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Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach dem 

Stand der Technik bei modernen Baumaschinen im üblichen Rahmen halten und daher 

keine merklich nachteiligen Veränderungen im Umfeld der Baustellen hervorrufen. 

Schadstoffeinträge durch Unfälle sind in ihrer Menge nicht abzuschätzen. Möglich sind 

im Wesentlichen Treib-, Kühl- und Schmiermittelverluste der Baumaschinen, deren Aus-

wirkungen jedoch durch einen sach- und fachgerechten Betrieb vermieden werden kön-

nen.  

Im Plangebiet ist in der Bauphase voraussichtlich mit einer erhöhten Lärm-, Staub- und 

Abgasentwicklung zu rechnen. Es handelt sich dabei jedoch nur um eine temporäre Be-

lastung.  

Nutzungsbedingte Entwicklungen 

Immissionsschutz  

Im Rahmen der Aufstellung der Bauleitplanung erfolgte die Erarbeitung einer Lärmtech-

nische Untersuchung20 insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen der Erweiterung 

der Feuerwehrtechnischen Zentrale gegenüber den umgebenden schützenwerten 

Wohnnutzungen.  

Ziel der lärmtechnischen Untersuchung ist der Nachweis der Verträglichkeit der nut-

zungsbedingten Immissionsbelastung durch die vorhandene und geplante Nutzung an 

den maßgebenden Immissionsorten der nächstgelegenen, schutzbedürftigen Bebau-

ung. Die Emissionen der vorhandenen und geplanten Nutzung werden auf der Grund-

lage der TA Lärm21 in Verbindung mit DIN ISO 9613-222 beurteilt. Durch die Überschrei-

tung der Immissionsrichtwerte in Teilbereichen des Plangebietes wurden entsprechende 

Lärmschutzmaßnahmen ermittelt und definiert. 

Das vorliegende Schallgutachten zeigt im Grundsatz auf, dass keine Lärmprobleme be-

stehen, die nicht durch Maßnahmen baulicher und organisatorischer Art zu lösen wären. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes zu-

nächst nur die Umsetzbarkeit der Planung im allgemeinen untersucht wird.  

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. 

Die Bauleitplanung entlässt dabei den Anlagenbetreiber nicht aus einem schalltechni-

schen Nachweis der Gesamtanlage nach TA Lärm im Baugenehmigungsverfahren. Erst 

 
20  Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3, 

Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm nach TA Lärm, Stand: 27.03.2026 

21  GMBl 1998 Nr. 26, S. 503, TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Sechste Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, 26.08.1988 (Fassung 01.06.2017) 

22  DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN ISO 9613-2, 1999 
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zu diesem späteren Zeitpunkt ist der Planungsfortschritt so hinreichend konkretisiert, 

dass detaillierte Lärmschutzmaßnahmen entwickelt werden können. 

Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen wurde das städtebauliche Konzept als Grundlage ei-

ner realistischen Entwicklungsoption herangezogen. Die Einstufung der Schutzbedürf-

tigkeit der umliegenden Bebauung erfolgt entsprechend der Festsetzungen der gelten-

den Bebauungspläne und des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst. 

Die Beurteilung erfolgt für Werktage, da an diesen die meisten Schallquellen zu berück-

sichtigen sind. An Sonn- und Feiertagen finden keine Anlieferungen und kein Übungs- 

oder Ausbildungsbetrieb in der Feuerwehrtechnischen Zentrale statt. Für den hier als 

kritisch zu betrachteten Beurteilungszeitraum NACHT sind die Beurteilungskriterien an 

Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen gleich.  

Für die lärmtechnischen Berechnungen der Sonderfälle wurden, um eine sichere An-

nahme treffen zu können, Szenarien angenommen, die im Rahmen des Möglichen lie-

gen, jedoch nicht den unwahrscheinlichen maximal schlechtesten Fall abbilden. Die Si-

tuation wird durch die Emissionen der schweren Einsatzfahrzeuge bestimmt. 

Regel- und Ausbildungsbetrieb 

Die Berechnungen zeigen, dass eine Einhaltung des Immissionsrichtwertes im Beurtei-

lungszeitraum TAG für Allgemeine Wohngebiete (WA) und Dorfgebiete (MD) im Regel-

betrieb und Ausbildungsbetrieb möglich ist. Für einen Tagesbetrieb sind Emissionsre-

serven vorhanden, so dass bei einer Vervielfachung der berücksichtigten Vorgänge 

keine Konflikte mit der Nachbarschaft im Beurteilungszeitraum TAG zu erwarten sind. 

Sonderbetrieb Technische Einsatzleitung  

Im Beurteilungszeitraum TAG kann an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm eingehalten werden.  

Der Planfall ist ohne zusätzliche abschirmende Lärmschutzmaßnahmen möglich, wenn 

dem derzeit geplanten Wegekonzept der getrennten Zu- und Ausfahrten gefolgt wird. 

Für den Einsatz des Martinshorns gilt die Sonderfallprüfung der TA Lärm (s.u.: Sonder-

fallprüfung - Martinshorn). 

Sonderbetrieb Löschzug-Gefahrgut 

Im Beurteilungszeitraum TAG kann an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm eingehalten werden. Im Beurteilungszeitraum NACHT kann, bei dem Ein-

satz der schweren Rettungsfahrzeuge, der Immissionsrichtwert der TA Lärm an der um-

liegenden Bestandsbebauung nicht eingehalten werden. Es sind Lärmschutzmaßnah-

men baulicher und organisatorischer Art vorzunehmen. Die erforderlichen baulichen 

Lärmschutzmaßnahmen gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung sind entspre-

chend Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes.  
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Martinshorn 

Die lärmtechnischen Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

an der Bebauung der Nachbarschaft im Beurteilungszeitraum NACHT infolge des allei-

nigen Betriebes des Martinshorns um bis zu 24 dB(A) überschritten werden. Die Immis-

sionsrichtwerte für Maximalpegel werden um bis zu 28 dB(A) überschritten. 

Unter den Gesichtspunkten der Herkömmlichkeit und der sozialen Adäquanz von Ret-

tungseinsätzen der Feuerwehr, mit Rettung von Menschenleben, liegt beim Betrieb des 

Martinshorns ein besonderer Umstand vor, der eine Sonderfallprüfung nach Abschnitt 

3.2.2 der TA Lärm rechtfertigt.  

Aus schallgutachterlicher Sicht sind die von dem Betriebsgrundstück ausgehenden Ge-

räusche des Martinshorns als hinnehmbar einstufen.  

Maßnahmen  

Das vorliegende Schallgutachten zeigt im Grundsatz auf, dass keine Lärmprobleme be-

stehen, die nicht durch Maßnahmen baulicher und organisatorischer Art zu lösen wären. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanes zu-

nächst nur die Umsetzbarkeit der Planung im allgemeinen untersucht wird.  

Entsprechend der Vorgaben der BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

so zu errichten und zu betreiben, dass nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. 

Der Bebauungsplan entlässt dabei den Anlagenbetreiber nicht aus einem schalltechni-

schen Nachweis der Gesamtanlage nach TA Lärm im Baugenehmigungsverfahren. Erst 

zu diesem späteren Zeitpunkt ist der Planungsfortschritt so hinreichend konkretisiert, 

dass detaillierte Lärmschutzmaßnahmen entwickelt werden können. 

Zur Abschirmung der Emissionen sind im Bebauungsplan entsprechende aktive Lärm-

schutzmaßnahmen geplant. Hierzu sind an den relevanten Abschnitten entlang der 

westlichen und östlichen Plangebietsgrenze Lärmschutzwände vorzusehen. Die jewei-

lige Positionierung, Höhen und Längen der Lärmschutzwände wird im Bebauungsplan 

zeichnerisch festgesetzt.  

Ergänzend wird festgesetzt, dass an der geplanten Alarmzufahrt Ost, unmittelbar an-

grenzend an die Flurstücke Nr. 330, 331 und 333 der Flur 3, Gemarkung Elmenhorst, 

technische Maßnahmen im Einmündungsbereich zum Lankener Weg vorzusehen sind, 

die eine reguläre und ständige Nutzung verhindern. Die Zufahrt ist tagsüber ausschließ-

lich für Alarmausfahrten und nachts als Einfahrt für PKW-Zufahrten der Einsatzkräfte zu 

nutzen, so dass unnötiger Durchgangs- und Übungsverkehr direkt an den nachbarlichen 

Grundstücksgrenzen vermieden werden kann. Diese Maßnahme wird zudem über den 

städtebaulichen Vertrag mit der Vorhabenträger:in gesichert.  
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Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen 

Unter Berücksichtigung der in der Schalltechnischen Untersuchung getroffenen Annah-

men und baulichen und organisatorischen Maßnahmen ist das Planvorhaben als schall-

schutzfachlich konfliktfrei realisierbar einzustufen.  

Tab. 10:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz des Menschen und  

der menschlichen Gesundheit 

Vermeidungsmaßnahmen Auswirkungen 

▪ Festsetzungen baulicher Maßnah-

men zum Schallschutz für die an-

grenzenden schutzwürdigen Nutzun-

gen  

▪ Schutz der menschlichen Gesundheit  

▪ Festlegung der Zu- und Abfahrten im 

TAG und NACHT Zeitraum 

▪ Schutz der menschlichen Gesundheit 

▪ Steuerung der Zu- und Abfahrten 

durch bauliche /technische Maßnah-

men  

▪ Schutz der menschlichen Gesundheit 

c) Maßnahmen zum Ausgleich  

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

sind keine Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen auf den 

Menschen und die menschliche Gesundheit erforderlich. 

6.4.10 NATURA 2000-Gebiete und landesweiter Biotopverbund 

Natura 2000 ist das zusammenhängende ökologische Netz von Schutzgebieten auf Ba-

sis der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Mit diesem europaweiten Verbund von Schutz-

gebieten sollen die natürlichen Lebensräume und gefährdeten wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten in den Mitgliedsländern der Gemeinschaft erhalten werden. 

Alle Natura 2000-Gebiete im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG in Verbin-

dung mit § 4 LNatSchG sind gemäß § 33 Absatz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 24 

LNatSchG allgemein gesetzlich geschützt. Hierdurch sind in den Natura 2000-Gebieten 

des Landes alle Veränderungen und Störungen unzulässig, die zu erheblichen Beein-

trächtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können. 

Das Plangebiet selbst liegt in keinem NATURA 2000-Gebiet.  

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind: 

▪ das FFH- Gebiet DE 2429-304, „Kiefholz“ im Gemeindegebiet Talkau ca. 3,1 km nord-

östlich des Plangeltungsbereiches, 
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▪ das FFH- Gebiet DE 2924-301, „Birkenbruch südlich Groß Pampau“ im Gemeinde-

gebiet Müssen ca. 6,6 km südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das FFH- Gebiet DE 2428-393, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,6 km westlich des Plangeltungsbereiches. 

Die nächstgelegenen EGV-Gebiete sind: 

▪ das EGV- Gebiet DE 2428-492, „Sachsenwald-Gebiet“ im Forstgutbezirk Sachsen-

wald ca. 5,3 km westlich sowie südlich des Plangeltungsbereiches, 

▪ das EGV- Gebiet DE 2328-491, „Waldgebiete in Lauenburg“ ca. 5,3 km nördlich des 

Plangeltungsbereiches. 

 

Abb. 24: Darstellung der Natura2000 Gebiete  

(Auszug aus dem Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein) 

Die zulässigen Nutzungen im Plangeltungsbereich sind für den Erhaltungszustand der 

o.g. NATURA 2000-Gebiete, deren Lebensraumtypen von besonderer Bedeutung und 

deren Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nicht relevant. Denkbare Fernwirkungen 

durch betriebs- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen sowie 

der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, ausgehend von den zulässigen Nutzungen, 

treten durch die Ortsrandlage des Plangeltungsbereiches und auf die Distanz zwischen 

rd. 3,5 km und 4,6 km zum Plangeltungsbereich nicht in Erscheinung. Eine Verschlech-

terung des Erhaltungszustandes der NATURA 2000-Gebiete, ihrer Lebensraumtypen 

von besonderer Bedeutung und ihrer Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie durch die 

im Bebauungsplan Nr. 2 zulässigen Nutzungen ist daher nicht ableitbar. 

Der Plangeltungsbereich liegt außerhalb des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems 

des Landes Schleswig-Holstein. Entsprechende Strukturen befinden sich in einem 
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Abstand von ca. 1,5 km entlang des Baches Linau im Norden und jenseits der Geest-

hachter Straße im Süden. 

Gemäß des Landschaftsplans von 1998 ist die nördliche Teilfläche ein ökologisch wich-

tiges Gebiet mit Knickflächen. Die südliche Fläche hingegen ist hinsichtlich der vorkom-

menden Biotoptypen der Wertestufe 1 „sehr geringe Wertigkeit“ zuzuordnen.  

6.4.11 Wechselwirkungen 

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind auch stets die 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen. Aufgrund von beste-

henden oder durch das Vorhaben neu entstehenden Wechselwirkungen können sich 

bestimmte Auswirkungen gegenseitig verstärken oder aber vermindern oder aufheben.  

Tab. 11:  Wechselwirkungen 

Schutzgut/Schutzgutfunktion 
Wechselwirkungen mit anderen Belangen  

des Umweltschutzes 

Menschen und seine Gesundheit  

sowie die Bevölkerung insgesamt 

Immissionsschutz 

Erholung 

Der Mensch greift über seine Nutzungsansprüche bzw. 

die Wohn-, Wohnumfeldfunktion sowie die Erholungs-

funktion in ökosystemare Zusammenhänge ein. Es 

ergibt sich eine Betroffenheit auch anderer Schutzgü-

ter. 

Pflanzen 

Biotopfunktion 

Biotopkomplexfunktion 

Abhängigkeit der Vegetation von den Standorteigen-

schaften Boden, Klima, Wasser 

Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die 

Wirkpfade Pflanzen-Mensch, Pflanzen-Tiere 

Tiere 

Lebensraumfunktion 

Abhängigkeit der Tierwelt von der Lebensraumausstat-

tung (Vegetation, Biotopvernetzung, Boden, Klima, 

Wasser) 

Spezifische Tierarten als Indikator für die Lebensraum-

funktion von Biotoptypen 

Fläche 

Erholung 

Biotopfunktion  

Lebensraumfunktion 

Biotopentwicklungspotenzial 

Wasserhaushalt 

Regional- und  

Geländeklima 

Landschaftsbild 

Betroffenheit von Menschen, Pflanzen, Tiere, Klima, 

Boden, Wasser und Landschaft bei Nutzungsumwand-

lung, Versiegelung und Zerschneidung der Fläche 
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Schutzgut/Schutzgutfunktion 
Wechselwirkungen mit anderen Belangen  

des Umweltschutzes 

Boden 

Biotopentwicklungspotenzial 

Landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit 

Schutzwürdigkeit von Böden, abgebil-

det über die natürlichen Bodenfunktio-

nen und die Archivfunktion   

Ökologische Bodeneigenschaften, abhängig von den 

geologischen, geomorphologischen, hydrogeologi-

schen, vegetationskundlichen und klimatischen Ver-

hältnissen 

Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

Boden als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf 

Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Wasser, Boden-

Mensch, Boden-Tiere 

Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasser-

haushalt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, 

Grundwasserschutz) 

Wasser 

Bedeutung im Landschaftswasser-

haushalt 

Lebensraumfunktion der Gewässer 

und Quellen 

Potenzielle Gefährdung gegenüber 

Verschmutzung 

Potenzielle Gefährdung gegenüber  

einer Absenkung 

Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimati-

schen, boden- und vegetationskundlichen bzw. nut-

zungsbezogenen Faktoren 

Oberflächennahes Grundwasser als Faktor der Boden-

entwicklung und als Standortfaktor für Biotope, Pflan-

zen und Tiere 

Grundwasser als Transportmedium für Schadstoffe im 

Wirkgefüge Wasser-Mensch 

Klima und Luft 

Regionalklima  

Geländeklima 

Klimatische Ausgleichsfunktion 

Lufthygienische Ausgleichsfunktion 

Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeu-

tung für den Menschen 

Geländeklima als Standortfaktor für Vegetation und 

Tierwelt 

Abhängigkeit von Relief und Vegetation/Nutzung 

Lufthygienische Situation für den Menschen 

Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygieni-

sche Ausgleichsfunktion 

Luft als Transportmedium im Hinblick auf Wirkgefüge 

Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Landschaft 

Landschaftsgestalt 

Landschaftsbild 

Abhängigkeit der Landschaftsgestalt und des Land-

schaftsbildes von Landschaftsfaktoren wie Relief, Ve-

getation, Gewässer, Leit- und Orientierungsfunktion für 

Tiere 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturelemente 

Kulturlandschaften 

Historischer Zeugniswert als wertgebender Faktor der 

Landschaftsgestalt und des Landschaftsbildes 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleich-

maßnahmen ist jedoch nicht von einer wesentlichen Beeinträchtigung auszugehen.  



15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst 

126 

6.4.12 Kumulierende Wirkungen 

Gemäß Anlage 1 Ziffer 2. Abs. b) Ziffern ff) zu § 2 Abs. 4 BauGB und den §§ 2a und 4c 

BauGB sind die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-

phase der geplanten Baumaßnahmen im Plangebiet auf die o.g. Schutzgüter zu be-

schreiben, unter anderem infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter 

Plangebiete. 

Der Begriff „Kumulierung“ ist in Anlage 1 zum BauGB nicht definiert. Infolgedessen wird 

hierzu auf § 10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 

12.12.2019 zurückgegriffen. 

Nach § 10 Absatz 4 UVPG liegen kumulierende Vorhaben vor, wenn mehrere Vorhaben 

derselben Art von einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in 

einem engen Zusammenhang stehen.  

Ein enger Zusammenhang liegt u.a. vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind. 

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen 

oder baulichen Einrichtungen verbunden sein. 

Für die Flächen westlich des Plangebietes hat die Gemeinde die Aufstellung eines Be-

bauungsplanes zur Entwicklung eins Wohngebietes beschlossen. Demnach kann es zu 

einer Kumulierung der Auswirkungen auf betroffene Schutzgüter kommen. Hier sind ins-

besondere die Schutzgüter biologische Vielfalt und Landschaft und das Schutzgut 

Mensch betroffen. Durch die getroffenen Festsetzungen und die Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minimierung und dem Ausgleich sind keine erheblichen negativen Auswir-

kungen auf die Schutzgüter abzuleiten. Insbesondere durch die festgesetzten Maßnah-

men zum Schutz vor Lärmimmissionen sichert der Bebauungsplan die Verträglichkeit 

mit dem geplanten Wohngebiet.  

6.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Nichtdurchführung der Planung (Null-Prognose) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde, die für Schleswig-Holstein und den Natur-

raum typische Nutzungsstruktur der Flächen bestehen bleiben. Der Umweltzustand 

würde sich gegenüber dem jetzigen Zustand kaum verändern, da alle Flächen einer Nut-

zung unterworfen sind und so beispielweise auch keine Sukzession stattfinden kann. 

Die bewertungsrelevanten Schutzgüter verbleiben in ihrem jetzigen Zustand wobei eine 

aus Sicht des Umweltschutzes positive Entwicklung nicht zu erwarten ist. Besonders 

nachteilig hervorzuheben sind dabei die Auswirkungen auf die Bevölkerung der Ge-

meinde, da die Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreisfeuerwehrver-

bandes zu Gunsten der Bewohner:innen des Kreises Herzogtum Lauenburg gesehen 

werden muss. Eine gut ausgebildete Feuerwehr gilt der Allgemeinheit, so auch der 

Löschzug-Gefahrgut. Bei Nichtumsetzung der Planung ist damit zu rechnen, dass die 
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Feuerwehr des Kreises nicht entsprechend auf den Ernstfall vorbereitet ist, oder benö-

tigte Löschzüge vor Ort nicht vorhanden sind und aus einer anderen Gemeinde anrücken 

müssen.  

6.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei der Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sind grundsätzlich die Ziele 

und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanes zu berücksichtigen. Zu prüfen sind 

mithin allein plankonforme Alternativen. Nicht erforderlich sind Überlegungen, ob unter 

Umweltaspekten für den betroffenen Bereich andere Nutzungsausweisungen in Betracht 

kommen, etwa die Ausweisung naturnaher Flächen anstelle der geplanten Bebauung.  

Die übergeordnete Betrachtung von Standortalternativen erfolgt im Rahmen der vorbe-

reitenden Bauleitplanung durch die vorliegende 15. Änderung des Flächennutzungspla-

nes23.  

Grundlagen der Prüfung  

Der Kreis Herzogtum Lauenburg nimmt nach den Bestimmungen des Brandschutzge-

setzes die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes 

und der technischen Hilfe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Für die Durch-

führung dieser hoheitlichen Aufgabe ist zentral im Kreis Herzogtum Lauenburg in der 

Gemeinde Elmenhorst, Lankener Weg 26, die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) ver-

ortet. Bei der damaligen Standortwahl zum Bau der FTZ wurde auf die strategische Lage 

im Kreis geachtet. Mit der Gemeinde Elmenhorst ist der Standort optimal im Kreis Her-

zogtum Lauenburg, direkt an der Bundesautobahn BAB A 24 (Richtung Hamburg und 

Berlin) sowie an der Bundesstraße B 207 (Richtung Lübeck über Mölln und Ratzeburg 

sowie nach Wentorf bei Hamburg über Schwarzenbek) gelegen und von allen Wehren 

im Kreis gut erreichbar. 

 
23  PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 15. Änderung des Flächennut-

zungsplanes, Prüfung von Standortalternativen, Stand: 17.03.2025   
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Abb. 25: Landkreis Herzogtum Lauenburg, Standort FTZ Elmenhorst (Quelle: Google Maps) 

Für die Wehren seines Zuständigkeitsbereichs hält der Kreis Herzogtum Lauenburg ei-

nen „Löschzug-Gefahrgut“ (LZ-G) zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefähr-

lichen Stoffen und Gütern vor. Zusätzlich zu den Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz 

übernimmt der KFV auch die Prüfung und Wartung der kreiseigenen Katastrophen-

schutzfahrzeuge. Darüber hinaus finden im Lehrgangs- und Ausbildungszentrum regel-

mäßig theoretische sowie praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich 

des Feuerwehrwesens sowie im Katastrophenschutz statt. Zudem ist die Digitalfunkser-

vicestelle des Kreises Herzogtum Lauenburg in den Räumen der FTZ untergebracht. Die 

in der FTZ bereitgestellte Küche dient einerseits zur Versorgung der Lehrgangsteilneh-

menden. Andererseits soll sie aber auch die Versorgung von Einsatzkräften und Be-

troffenen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großschadenslagen und Kata-

strophen unterstützen.  

Aufgrund der aktuellen Weltlage und Naturkatastrophen wird zurzeit der Katastrophen-

schutz erheblich ausgebaut. Der Bund, das Land Schleswig-Holstein sowie der Kreis 

Herzogtum Lauenburg investieren in eine Vielzahl von Fahrzeugen und Materialien, in 

deren Nutzung das Personal ausgebildet werden muss. Die Unterbringung der 
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Fahrzeuge und Materialien sowie die Ausbildung des Personals erfolgt insbesondere an 

der FTZ. 

Auf dem aktuellen Grundstück der FTZ können die gesamten Anforderungen an die jet-

zigen und zukünftigen Aufgaben nicht mehr untergebracht werden. Darüber hinaus at-

testiert ein Gutachten der Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein (HFUK) aus dem Jahr 2018 stellenweise erhebliche Si-

cherheits- und Baumängel in den Bestandsgebäuden sowie in den Verkehrsflächen. Hin-

sichtlich der stetig wachsenden Aufgaben der FTZ sind die vorhandenen Übungsflächen 

für praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nicht mehr ausreichend dimensio-

niert, sodass sich stellenweise die Übungseinheiten gegenseitig in der praktischen Aus-

bildung behindern.  

Am Standort der FTZ sollen in Teilen der Bestandsgebäude die von der HFUK attestier-

ten Mängel behoben sowie die Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinien umgesetzt werden. 

Eine durchgeführte Machbarkeitsstudie zeigt dabei auf, dass die neueren Bereiche der 

Gebäudeteile A und der Fahrzeughalle durch eine Modernisierung erhalten bleiben kön-

nen, wodurch nicht nur eine ressourcenschonende Sanierung ermöglicht, sondern auch 

der Flächenbedarf für den Teil-Neubau erheblich reduziert wird. Diese Maßnahme sorgt 

dafür, dass bestehende Strukturen optimal genutzt werden, was eine nachhaltige und 

effiziente Lösung darstellt. So werden Gebäudeteile saniert und für die zukünftige Nut-

zung hergerichtet. Die abgängigen Gebäudeteile werden vollständig zurückgebaut. Wei-

tere Gebäudeteile bleiben ohne Umbauten vollständig erhalten. Weiter zielt die Mach-

barkeitsstudie darauf ab, den Teil-Neubau so weit wie möglich nördlich des Bestandes 

zu verorten, um den Freiflächenbedarf so gering wie möglich zu halten. 

Mit dem Teil-Neubau sollen die aktuell fehlenden Raumbedarfe im Verwaltungs- und 

Schulungsbereich, des Katastrophenschutzes sowie bei den Stellplätzen der Feuer-

wehrfahrzeuge gedeckt werden. Darüber hinaus sollen die Außenflächen neu strukturiert 

werden, sodass die praktischen Aus- und Weiterbildungen ungestört und zukunftsorien-

tiert stattfinden können. 

Entsprechend des Teil-Neubaus wurden für die Erweiterung etwaige Standortalternati-

ven im Kreis Herzogtum Lauenburg sowie Alternativflächen in der Gemeinde Elmenhorst 

untersucht: 

Standortalternativen im Kreis Herzogtum Lauenburg: 

Eine Verlegung des Teil-Neubaus der FTZ in einen Innenbereich einer anderen Stadt 

oder Gemeinde, z.B. Mölln, würde die Verwaltung, die Schulung sowie die Einsatzfahr-

zeuge der FTZ örtlich von der Schirrmeisterei und den Teil-Übungsflächen voneinander 

trennen. Durch den ständigen Transport von Personen, Fahrzeugen und/oder Materia-

lien zwischen den Standorten würden die Sicherheits-, Arbeits- sowie Schulungsabläufe 

erheblich gestört, sodass die Umsetzung der Bestimmungen des Brandschutzgesetzes 

nur mit erheblichem Aufwand gewahrt werden könnte. Darüber hinaus widersprechen 

diese Transporte den Nachhaltigkeits- und ökologischen Aspekten des Kreises Herzog-

tum Lauenburg. 
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Standortalternativen in der Gemeinde Elmenhorst 

Bei einer vollständigen Verlegung der FTZ an einen neuen Standort innerhalb der Orts-

lage müssten neben dem eigentlichen Teil-Neubau sämtliche Bestandsgebäude eben-

falls neu errichtet werden, obwohl diese sich in einem guten Zustand befinden. Hierfür 

müsste eine ausreichend große Fläche für alle Gebäude und notwendigen Übungsflä-

chen mit guter Anbindung an das Verkehrswegenetz gefunden werden. Die Neubauten 

der Bestandsgebäude widersprechen dabei ebenfalls den Nachhaltigkeits- und ökologi-

schen Aspekten des Kreises Herzogtum Lauenburg. In beiden Fällen würde sich der 

Lärm der Arbeiten, der Lärm der praktischen Aus- und Fortbildung sowie die Lautstärke 

des Martinshorns bei den nachgeforderten ausrückenden Einheiten direkt in die umlie-

gende (Wohn-)Bebauung verlagern. 

In der Gemeinde Elmenhorst wurden acht potenzielle Flächen in der Gemeinde Elmen-

horst ermittelt (siehe Abbildung). Die Bewertung der einzelnen Flächen ist der Tabelle 

zu entnehmen. Weitere Flächen, z.B. im Gewerbegebiet der Gemeinde, stehen nicht zur 

Verfügung.  

 

Abb. 26: Übersicht der betrachteten Standorte innerhalb der Gemeinde Elmenhorst  
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Ergebnis 

Nach Abwägung der in der Tabelle näher erläuterten Belange ist die Gemeinde zu dem 

Entschluss gekommen, dass die Erweiterung der FTZ am Bestandstandort am sinnvolls-

ten erscheint.  

6.7 Zusätzliche Angaben 

6.7.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen 

Die Art und Menge der erzeugten Abfälle können auf Planebene noch nicht belastbar 

benannt und beziffert werden. Gemäß KrWG (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen) gilt jedoch 

grundsätzlich folgende Rangfolge bei der Abfallbewirtschaftung:  

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen,  

3. Recycling von Abfällen,  

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen.  

Durch die Einhaltung dieser Rangfolge und ergänzende Gesetze zur Verbringung, Be-

handlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles können schädliche Auswirkungen auf 

die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, c und d BauGB (Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Wirkungsgefüge, Landschaft, biologische Vielfalt, 

Mensch, Kultur- und Sachgüter) vermieden werden.  

Es ist davon auszugehen, dass alle geltenden gesetzlichen / abfallrechtlichen Vorschrif-

ten bei der Durchführung der baulichen Maßnahmen eingehalten werden. 

6.7.2 Beschreibung erheblich nachteiliger Auswirkungen durch Unfälle oder 

Katastrophen 

Unfälle oder Katastrophen 

Unbeschadet des § 50 Satz 1 BImSchG sind durch die Festsetzungen des Bauleitplanes 

keine schweren Unfälle oder Katastrophen zu erwarten.  

Im direkten Umfeld des Plangeltungsbereiches befinden sich weder Industrie- oder Ge-

werbeanlagen noch landwirtschaftliche Großbetriebe, die bei Unfällen nachteilige Aus-

wirkungen auf die Planung bewirken könnten.  

Es befinden sich keine derartig erhöhten Geländeformen, so dass infolge von Erdrut-

schen nachteilige Auswirkungen für die Planung entstehen könnten. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen durch Hochwasserereignisse zu erwarten. 
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Im Plangeltungsbereich sind keine Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5 a BImSchG geplant, 

so dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen und schweren Unfälle auf schutzbedürf-

tige Gebiete in der Nachbarschaft entstehen. 

Klimawandel  

Zur Berücksichtigung von Klimawirkungen ist von einem maximalen Zeitraum auszuge-

hen, welcher der Lebensdauer des Vorhabens entspricht.  

Der im Rahmen der Bauleitplanung vorbereitete Standort mit der erforderlichen Erschlie-

ßung und die dauerhafte Versiegelung von Fläche verursachen keine erheblichen Men-

gen an Treibhausgasemissionen. Durch die im Bestand vorhandene Straße Lankener 

Weg werden hingegen bereits vorhandene Erschließungssysteme genutzt und eine wei-

tere Versieglung zu Erschließung von Bauflächen vermieden.  

Durch die Planung wird nicht in Ökosysteme mit besonderer Senkenfunktion für Treib-

hausgase, wie Wälder oder Moore, eingegriffen. 

Die Planung beeinträchtigt keine Schutzgüter, die in Folge des Klimawandels besonders 

empfindlich sind. Der Boden im Plangeltungsbereich besteht nicht aus klimasensitiven 

Böden. 

Das Vorhaben ist weder erheblich anfällig gegenüber Hitze noch gegenüber Kälte. 

Starkregenereignisse werden unter Ansatz der geplanten Niederschlagswasserbeseiti-

gung durch Versickerung vor Ort berücksichtigt.  

6.7.3 Gutachten und umweltbezogene Informationen 

Die verschiedenen Gutachten sind unter den vorangegangenen Kapiteln detailliert be-

schrieben und als Anlage beigefügt.  

▪ Eickhoff und Partner mbB: Neubau FTZ Elmenhorst, Lankener Weg 26, 21493 El-

menhorst, 1. Bereich vom 06.12.2024, Baugrundbeurteilung und Gründungsbera-

tung, Stand: 06.12.2024 

▪ Büro für Geologie und Umwelt, Ingenieurgesellschaft Kruse & Co mbH: BV FTZ El-

menhorst, Lankener Weg 26, 21493 Elmenhorst, abfallrechtliche Einstufung von Bo-

denmischproben, Stand: 17.12.2024 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3, Bestand Biotop- und Nutzungstypen, 

Stand: 17.03.2025  

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 15. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Elmenhorst. Prüfung von Standortalter-

nativen, Stand: 17.03.2025 

▪ INROS LACKNER SE: Neubau feuerwehrtechnische Zentrale, FTZ Elmenhorst, 

Wasserbeseitigungskonzept B-Plan Nr. 3, Stand: 11.11.2025 
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▪ Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 3, Lärmtechnische Untersuchung Gewerbelärm nach TA Lärm, 

Stand: 27.03.2026 

▪ PROKOM Stadtplaner und Ingenieure GmbH: Gemeinde Elmenhorst, 2. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3, Anwendung des Erlasses „Wasser-

rechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser - Teil 1: Mengenbewirt-

schaftung (A-RW 1), Stand: 31.03.2026 

▪ BBS Umwelt GmbH: Gemeinde Elmenhorst, Bebauungsplan Nr. 3, Artenschutzprü-

fung, Stand: 30.03.2026 

6.7.4 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c i. V. m. Anlage 1 Pkt. 2 c und 3 b BauGB sind des Weiteren auch die 

geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Planungs-

vorhabens auf die Umwelt zu benennen (Monitoring). Für das Monitoring sind in der Re-

gel die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festlegungen bzgl. der Überwachungs-

zeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden freigestellt sind.  

Hierzu gehören z.B. Artenkontrollen, Dauerbeobachtung von Flächen oder Erfolgs-/ 

Nachkontrollen von Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitoring liegt 

lt. Gesetz in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen.  

Des Weiteren hat gemäß § 4c das Monitoring auch die Durchführung von Ausgleichs-

maßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 und von externe Kompensationsmaßnahmen 

nach § 1a Abs. 3 Satz 4 zu überwachen. 

Es wird empfohlen während und nach Beendigung der Baumaßnahmen und im Abstand 

von 5 Jahren zu kontrollieren, ob die verschiedenen Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt wurden und eine plankonforme Nutzung der Flächen 

erfolgt. 

Ab dem Jahr nach Beendigung der Gewährleistung für die Durchführung der Pflanzmaß-

nahmen ist auch zu prüfen, ob die Gehölzneupflanzungen erfolgreich angewachsen 

sind. Abgestorbene Gehölze sind bei Bedarf zu ersetzen. 

6.8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Gemäß Nr. 3c der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) BauGB 

Ziel der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes i.V..m der 2. Änderung und Erweite-

rung des Bebauungsplanes Nr. 3 ist die Erweiterung des Standortes der Feuerwehrtech-

nischen Zentrale des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Gemeinde Elmenhorst.  

Der Kreis Herzogtum Lauenburg nimmt nach den Bestimmungen des Brandschutzge-

setzes die überörtlichen Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes 

und der technischen Hilfe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Für die Durch-

führung dieser hoheitlichen Aufgabe ist zentral im Kreis Herzogtum Lauenburg in der 

Gemeinde Elmenhorst, Lankener Weg 26, die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) 
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verortet. Bei der damaligen Standortwahl zum Bau der FTZ wurde auf die strategische 

Lage im Kreis geachtet. Mit der Gemeinde Elmenhorst ist der Standort optimal im Kreis 

Herzogtum Lauenburg, direkt an der Bundesautobahn BAB A 24 (Richtung Hamburg 

und Berlin) sowie an der Bundesstraße B 207 (Richtung Lübeck über Mölln und Ratze-

burg sowie nach Wentorf bei Hamburg über Schwarzenbek) gelegen und von allen Weh-

ren im Kreis gut erreichbar. 

Für die Wehren seines Zuständigkeitsbereichs hält der Kreis Herzogtum Lauenburg ei-

nen „Löschzug-Gefahrgut“ (LZ-G) zur Hilfeleistung bei Schadensereignissen mit gefähr-

lichen Stoffen und Gütern vor. Zusätzlich zu den Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz 

übernimmt der KFV auch die Prüfung und Wartung der kreiseigenen Katastrophen-

schutzfahrzeuge. Darüber hinaus finden im Lehrgangs- und Ausbildungszentrum regel-

mäßig theoretische sowie praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich 

des Feuerwehrwesens sowie im Katastrophenschutz statt. Zudem ist die Digitalfunkser-

vicestelle des Kreises Herzogtum Lauenburg in den Räumen der FTZ untergebracht. Die 

in der FTZ bereitgestellte Küche dient einerseits zur Versorgung der Lehrgangsteilneh-

menden. Andererseits soll sie aber auch die Versorgung von Einsatzkräften und Be-

troffenen im Zusammenhang mit der Bewältigung von Großschadenslagen und Kata-

strophen unterstützen.  

Aufgrund der aktuellen Weltlage und den sich häufenden Naturkatastrophen wird zurzeit 

der Katastrophenschutz erheblich ausgebaut. Der Bund, das Land Schleswig-Holstein 

sowie der Kreis Herzogtum Lauenburg investieren in eine Vielzahl von Fahrzeugen und 

Materialien, in deren Nutzung das Personal ausgebildet werden muss. Die Unterbrin-

gung der Fahrzeuge und Materialien sowie die Ausbildung des Personals erfolgt insbe-

sondere an der FTZ.  

Auf dem aktuellen Grundstück der FTZ können die gesamten Anforderungen an die jet-

zigen und zukünftigen Aufgaben nicht mehr untergebracht werden. Darüber hinaus at-

testiert ein Gutachten der Feuerwehr-Unfallkasse für Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Schleswig-Holstein (HFUK) aus dem Jahr 2018 stellenweise erhebliche Si-

cherheits- und Baumängel in den Bestandsgebäuden sowie in den Verkehrsflächen. Hin-

sichtlich der stetig wachsenden Aufgaben der FTZ sind die vorhandenen Übungsflächen 

für praktische Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nicht mehr ausreichend dimensio-

niert, sodass sich stellenweise die Übungseinheiten gegenseitig in der praktischen Aus-

bildung behindern.  

Teile der Bestandsgebäude sollen hierbei erhalten werden. Eine durchgeführte Mach-

barkeitsstudie zeigt dabei auf, dass die neueren Bereiche der Gebäude und der Fahr-

zeughalle durch eine Modernisierung erhalten bleiben können, wodurch nicht nur eine 

ressourcenschonende Sanierung ermöglicht, sondern auch der Flächenbedarf für den 

Teil-Neubau erheblich reduziert wird. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass bestehende 

Strukturen optimal genutzt werden, was eine nachhaltige und effiziente Lösung darstellt. 

Diese Gebäudeteile sowie die Fahrzeughallen werden bautechnisch saniert und für die 

zukünftige Nutzung hergerichtet. Die abgängigen Gebäudeteile (Verwaltung / Schulung, 

Küche / Mensa / Wohnungen) werden vollständig zurückgebaut. Die Gebäudeteile der 

Schirrmeisterei und Schulung sowie das Schulungszentrum bleiben ohne Umbauten 
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vollständig erhalten. Weiter zielt die Machbarkeitsstudie darauf ab, den Teil-Neubau so 

weit wie möglich nördlich zu verorten, um den Freiflächenbedarf so gering wie möglich 

zu halten. 

Mit dem Teil-Neubau sollen die aktuell fehlenden Raumbedarfe im Verwaltungs- und 

Schulungsbereich, des Katastrophenschutzes sowie bei den Stellplätzen der Feuer-

wehrfahrzeuge gedeckt werden. Darüber hinaus sollen die Außenflächen neu strukturiert 

werden, sodass die praktischen Aus- und Weiterbildungen ungestört und zukunftsorien-

tiert stattfinden können. 

Die verkehrliche Erschließung des Grundstücks ist über die Straße Lankener Weg vor-

gesehen. Teile der Bestandgebäude im Bereich der südlichen Grundstückszufahrt wer-

den voraussichtlich abgerissen und die Fläche als Besucherstellplatz überplant. 

Um als Vorhaben des Kreises Herzogtum Lauenburg realisieren zu können, ist zunächst 

die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erforderlich.  

Der Plangeltungsbereich der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine 

Fläche von insgesamt 5,8 ha, welche sich in eine Grünfläche mit Ausgleichsfunktion im 

Norden des Plangebietes (ca. 1,8 ha) und der Bestands- und Erweiterungsfläche für die 

Feuerwehrtechnische Zentrale als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-

mung „Feuerwehrtechnische Zentrale“ im Süden (ca. 4,0 ha) aufgliedert.  

Nach Umsetzung der Planung wird die künftige Fläche für den Gemeinbedarf zu großen 

Teil durch die Bebauung, Straßen und Wegeflächen versiegelt sein. Das Grundstück ist 

durch den Lankener Weg im Süden und Knicks im Norden, Westen und Osten einge-

fasst. Durch die Flächenerweiterung ist die Rodung von rund 142 m Knick erforderlich. 

Als Ausgleich soll dieser um rund 120 m nach Norden versetzt und zu einem Redder 

weiterentwickelt werden. Zudem erfolgt die Entwidmung eines rund 52,0 m langen Knick-

abschnittes, dessen Ausgleich teils durch den geplanten Reeder und Knickneupflanzun-

gen im Plangebiet und zum Teil außerhalb des Plangebietes umgesetzt wird. Das Nie-

derschlagswasser wird durch großzügige Mulden innerhalb des Plangebietes weitestge-

hend vor Ort versickert.  

Es wurden umfangreiche Gutachten erstellt, um die Eingriffe und Auswirkungen auf un-

terschiedlichen Schutzgüter abschätzen zu können. 

a) Entwicklung der Schutzgüter bei Umsetzung der Planung 

Als erhebliche Umweltauswirkungen, welche Vermeidungs-, Minimierungs- oder Kom-

pensationsmaßnahmen erfordern, sind zu nennen:  

▪ Flächenversiegelungen und der damit einhergehende Verlust bzw. die Modifizierung 

an Boden und Bodenfunktionen, 

▪ Veränderung des potenziell natürlichen Wasserhaushaltes, 

▪ Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes,  

▪ Verlust einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, 
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▪ Verlust eines Bestandsknicks und von Einzelbäumen,  

▪ Beeinträchtigung der Fauna, 

▪ Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Knicks.  

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung nachteiliger Auswirkungen 

Im Zuge der Umweltprüfung wurden Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der 

Eingriffe in Natur und Landschaft entwickelt, deren Sicherung zumeist im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung erfolgt. Diese sind vorliegend zum Verständnis der Um-

setzbarkeit der Planung hier aufgeführt.  

▪ Flächensparendes Bauen durch vergleichsweise verdichtete Bauweise in Höhe und 

Grundfläche, 

▪ Erarbeitung eines Niederschlagswasserkonzeptes und Rückhaltung des Nieder-

schlagswassers,  

▪ Festsetzung zur Landschaftseingrünung des Plangebietes, 

▪ Festsetzung zur Durchgrünung des Plangebietes durch die Gliederung von Stellplät-

zen durch Baumpflanzungen, 

▪ Festsetzungen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, 

▪ Festsetzungen zum Schutz vor Umwelteinwirkungen durch Lärm,  

▪ Schutz des zu erhaltenden Baumbestandes bei der Bauausführung (Beachtung der 

Vorschriften der DIN 18920, der RAS- LG4 und der ZTV- Baumpflege),  

▪ Hinweis auf die Regelungen des § 15 DSchG zum Auffinden von Kulturdenkmalen, 

▪ Berücksichtigung der artenschutzrechtlich relevanten Tierartenvorkommen durch die 

Festsetzung von Zeitfenstern zur Ausführung von Bau-, Unterhaltungs- und Pflege-

maßnahmen,  

▪ Definition von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz der Fauna,  

▪ Lagerung von Oberboden in nutzbarem Zustand und Schutz vor Vernichtung oder 

Vergeudung und Auflockerung der Böden nach Beendigung der Bauphase. 

b) Maßnahmen zum Ausgleich  

Bei der Durchführung der Planung kommt es großflächig zu einem Verlust der vorhan-

denen Biotoptypen innerhalb des Plangeltungsbereiches sowie zu einer erheblichen Be-

einträchtigung des Bodens, der Fläche, der Pflanzen und des Wasserhaushaltes.  

Die Bilanzierung und die Sicherung des Ausgleiches erfolgt auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung und ist vorliegend nur zum Verständnis der Umsetzbarkeit der Planung 

aufgeführt.  

Die Maßnahmen zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen werden multifunk-

tional bilanziert, da keine Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-

schaft betroffen sind.  
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Der erforderliche Ausgleich von 16.297 m² für die Eingriffe in das Schutzgut Boden, Flä-

che, Pflanzen und Wasser wird durch die Entwicklung einer extensiven Wiesenfläche im 

nördlichen Plangebiet sowie die Anlage von Knickschutzstreifen mit einer Gesamtflä-

chengröße von 20.147 m² ausgeglichen.  

Durch die Flächenerweiterung ist die Rodung von rund 142 m Knick erforderlich. Zudem 

erfolgt die Entwidmung eines rund 52,0 m langen Knickabschnittes. Der erforderliche 

Ausgleich erfolgt durch die Anlage von Knicks innerhalb und außerhalb des Plangebie-

tes. Der Großteil (305 lfm) erfolgt durch Neuanlage eines Redders im nördlichen Plan-

gebiet in Abgrenzung der Gemeinbedarfsfläche gegenüber der freien Landschaft und 

durch Knickschließungen im Bestand. Ein geringer Anteil von 31 lfm wird einer externen 

Fläche des Kreises auf dem Flurstück Nr. 7/1 der Flur 7 Gemarkung Lanken in der Ge-

meinde Elmenhorst.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahme bei Amphibiennachweis im Löschteich AA-01 

Wenn Amphibien gefunden werden (siehe AV-05), dann müssen im neuen Löschteich 

geeignete Bereiche für die gefundenen Arten angelegt werden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-02: Gehölzvögel 

Die Wiederherstellung von Gehölzlebensraum wird i.d.R. im Umfang 1:1 zum Verlust 

ausgeglichen. Da hier auch ein zusammenhängender Knick betroffen ist, ist eine flächige 

Neupflanzung erforderlich. Diese wurde jedoch schon durch den angelegten Redder um-

gesetzt. 

Wenn Höhlenbäume verloren gehen, werden zum Ausgleich Nischen- und Höhlenbrü-

terkästen vorgesehen, die mit einem Faktor 1:2 ausgeglichen werden müssen. 

Im Plangebiet sind von folgenden Revieren auszugehen, die durch Gehölzrodungen ver-

loren gehen: 1x Star, 1x Blaumeise, 1x Kohlmeise, 1x Grauschnäpper 

Es ist somit von vier Revieren auszugehen, die mit acht Nistkästen ausgeglichen werden 

müssen. Geeignete Nisthilfen sind an Bäumen im räumlichen Zusammenhang zu den 

gerodeten Bäumen zu schaffen.  

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-03: Offenlandarten 

Es ist bereits geplant die im Untersuchungsgebiet unbebaute Ackerfläche als Aus-

gleichsfläche umzusetzen. Damit sie für Offenlandarten als Ausgleichsfläche fungieren 

kann, muss sie als extensive Grünlandfläche angelegt werden. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA-04: Nischen- und Höhlenbrüter: 

Um den Fortfall von potenziellen Brutplätzen auszugleichen, werden unterschiedliche 

Nistkästen für Vögel erforderlich.  

Ein Teil des Gebäudekomplexes im Süden wird abgerissen, sowie der restliche Teil mo-

dernisiert. Es wird empfohlen, in neu zu bauenden Gebäuden auch Vogelbrutplätze mit 

im Bau herzustellen. 
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Es ist von einem Verlust folgender Reviere auszugehen: 1x Kohlmeise, 1x Blaumeise, 

1x Feldsperling, 1x Star, 1x Dohle. 

Folgender Ausgleich wird erforderlich: 

Nischenbrüter: angenommen drei Reviere, Kompensation sechs Nischenbrüterkästen 

Höhlenbrüter: angenommen zwei Reviere, Kompensation vier Höhlenbrüternistkästen 

Die Nistkästen müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfä-

higkeit des Ausweichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. 

CEF-Maßnahmen (Continuous Ecological Functionality) 

Bei CEF-Maßnahmen handelt es sich um vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, deren 

Funktionsfähigkeit spätestens bei Beginn der Beeinträchtigung der betroffenen Fort-

pflanzung- und Ruhestätten gegeben sein muss. Dies ist hier erforderlich, denn für die 

gefährdeten Offenlandbrüterart Wachtel geht im Geltungsbereich ein Brutplatz, für Fle-

dermäuse Quartiere und für die Haselmaus ein Revier verloren: 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-01: Gebäudefledermaus 

Die geplanten Gebäudeabrissarbeiten werden aufgrund geringen Potenzials der Ge-

bäude weniger relevant für den Bestand von Fledermausquartieren sein. Die Gebäude, 

an denen Modernisierungen geplant sind, sind mit Holz verkleidet, in deren Spalten und 

unter Dächern sich Fledermausquartiere befinden können. Sollten Arbeiten an den Fas-

saden geplant sein, so müssen diese Quartiere vorgezogen ausgeglichen werden. 

Um den Besatz der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu 

vermeiden, ist gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnist-

kasten (Meisenhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen 

müssen einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Aus-

weichquartiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor 

Abriss bzw. Modernisierung der Gebäude anzubringen. 

Es wird von einer Wochenstube bzw. Winterquartier ausgegangen, die durch Gebäude-

arbeiten verloren gehen. Diese sind im Verhältnis 1:5 auszugleichen. 

Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen an den intakten und störungsarmen Gebäu-

debeständen aufgehangen werden. Davon sollte mindestens ein Kasten als Ganzjah-

resquartier geeignet sein. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-02: Baumfledermäuse 

Um den Fortfall von potenziellen Wochenstuben von Baumfledermäusen auszugleichen 

werden Fledermaushöhlen in der Nähe der gefällten Bäume installiert. Um den Besatz 

der Fledermauskästen mit höhlenbrütenden Vögeln (insbes. Meisen) zu vermeiden, ist 

gleichzeitig mit der Fledermaushöhle am selben Baum auch ein Vogelnistkasten (Mei-

senhöhle) anzubringen. Sowohl die Fledermaus- als auch die Meisenhöhlen müssen 

einmal jährlich im Herbst gereinigt werden, um die Funktionsfähigkeit des Ausweichquar-

tiers auf Dauer gewährleisten zu können. Die Fledermausquartiere sind vor Fällung der 

Bäume anzubringen. 
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Für Tagesquartiere besteht keine Ausgleichspflicht, wenn sich im Umfeld ausreichend 

weitere Quartiere befinden, wovon hier ausgegangen werden kann, da sich die histori-

schen Knickstrukturen im Umfeld fortsetzen. 

Betroffen sind ist ein Höhlenbaum mit Stammdurchmesser etwa 30 cm entlang des west-

lichen Knicks, der als Wochenstube genutzt wird und im Verhältnis 1:5 ausgeglichen 

wer-den muss. 

Insgesamt müssen fünf Fledermauskästen im räumlichen Zusammenhang an Gehölzen 

angebracht werden. 

Beim Anbringen sind freier Anflug, Dunkelheit, Höhe und Ausrichtung zu berücksichti-

gen. 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme CEF-03: Haselmaus 

Der 128 m lange Knick darf erst entfernt werden, sobald sich der angelegte Redder voll-

ständig als Haselmausrevier eignet. Der Zeitraum ist mit der zuständigen Fachbehörde 

abzustimmen. Zu beachtende Zeiträume für die Knickentfernung siehe in AV-04 Bau-

zeitenregelung Haselmaus. 

Bevor der Redder im Winter auf den Stock gesetzt wird, müssen im vorherigen Sommer 

Nesttubes aufgehangen werden, damit die sich dort befindenden Haselmäuse im mo-

natlichen Abstand eingesammelt und in den bereits funktionsfähigen Redder umgesie-

delt werden können. 

Die Knicks im Westen des angelegten Redders weisen eine mäßige Eignung für die 

Haselmaus auf. Es ist somit von einem Revieranspruch von 150 m und der Besetzung 

dieses Knicks als genutzte Haselmaushabitate auszugehen. Damit ein Einwandern der 

Haselmäuse trotz besetzter Reviere in den angelegten Redder ermöglicht wird, muss 

der für die Haselmaus mäßig geeignete Knick im Westen der Fläche aufgewertet werden 

(zum Beispiel mit Anpflanzung von Hasel, Pfaffenhütchen, etc.). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme CEF-04: Rebhuhn: 

Die Maßnahme AA-03 eignet sich für das Rebhuhn und muss vorgezogen als CEF-Maß-

nahme umgesetzt werden. 

6.9 Referenzliste der Quellen 

Neben den genannten Gutachten und Fachplanungen wurden folgende Quellen genutzt: 

▪ Digitaler Atlas Nord SH: Themenkomplexe Allgemein (Luftbild), Archäologie-Atlas, 

Grundsteuerportal (Ertragsmesszahl und Grundstücksdaten), Grundwasser, Hydro-

geologie, Oberflächennahe Geologie 

▪ Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energie-

wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume: Verhältnis der naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht, Amtsbl. Schl.-H. 2013 S. 1170, 9. De-

zember 2013 
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▪ Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume/Landesamt für Umwelt; 

Flintbek 2014/2020: Die Inventur der Natur, Ergebnisse der landesweiten Biotopkar-

tierung des Landes Schleswig-Holstein 

▪ Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein: Kartieranleitung 

und Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins mit Hinweisen zu den gesetz-

lich geschützten Biotopen sowie den Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-

Richtlinie - Kartieranleitung und erläuterte Standardliste Biotoptypen, Stand: April 

2022 

▪ Umweltportal des Landes Schleswig-Holstein: Themenkomplexe Allgemein, Boden, 

Geologie, Landwirtschaft, Naturschutz, Umweltschutz und Wasser  

7 Maßnahmen zur Bodenordnung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches befinden zu großen Teilen im Eigentum 

des Kreises Herzogtum Lauenburg. Die Flächen nördlich des heutigen Standortes sind 

in privatem Eigentum und werden im Laufe des Verfahren erworben. Die im Plangebiet 

befindlichen Straßenverkehrsflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Elmen-

horst.  

Zur Umsetzung der Planung sind keine Maßnahmen zur Bodenordnung erforderlich.  

8 Kosten/Finanzwirksamkeit 

Durch Aufstellung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes und der 2. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 3 entstehen der Gemeinde Kosten für die 

Erarbeitung der Rechtspläne sowie der zugehörigen Fachgutachten.  

Die Kostenübernahme durch die Vorhabenträgerin ist über einen städtebaulichen Ver-

trag mit der Gemeinde Elmenhorst gesichert, so dass eine weitestgehende Kostenneut-

ralität für die Gemeinde gegeben ist.  

Die Realisierung der Planung führt zu Herstellungs- und Unterhaltungskosten für Ge-

bäude, Freiflächen die Anlage von Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen, welche 

durch den Kreis Herzogtum Lauenburg als Vorhabenträgerin zu tragen sind.  

Der Lankener Weg ist im Zuge der Entwicklung des Plangebietes voraussichtlich in Tei-

len auszubauen. Die Kosten sind durch die Vorhabenträgerin zu tragen.  
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9 Beschluss 

Die Begründung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde in der Sitzung der 

Gemeindevertretung am ..................................... gebilligt.  

 

  

Elmenhorst, den ..................................... ..................................... 

  Thomas Rogge 

  (Bürgermeister) 


